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Abstract 

Die Diskussionen rund um die Sozialhilfe und der politische Druck auf diese haben innerhalb der 

letzten Jahre stark zugenommen. Eine Folge davon ist, dass Sozialarbeitende in bürokratischen 

Strukturen in Bedrängnis geraten. Dies kann nach sich ziehen, dass gewisse Rechte von Sozial-

hilfebeziehenden - teilweise durch die Politik legitimiert -  beschnitten werden. Da die Unterstüt-

zung von Klientinnen und Klienten eine der Hauptaufgaben der Sozialen Arbeit ist, ist es grund-

legend, sich als Sozialarbeitende mit Fragen nach Unterstützungsmöglichkeiten auseinanderzu-

setzen. Infolge dieser Ausgangslage ergab sich die Hauptfragestellung der vorliegenden Arbeit: 

Was benötigen Personen, die Sozialhilfe beziehen, um sich innerhalb des Systems der Sozialhilfe 

zur Wehr setzen zu können? Das Ziel der vorliegenden Bachelorthesis ist, zu analysieren, ob es 

innerhalb des Systems der Sozialhilfe zu Benachteiligungen von Sozialhilfebeziehenden kommt. 

Sollte dies der Fall sein, wird erörtert, welche Unterstützungsmöglichkeiten Sozialhilfebeziehende 

haben, um sich dagegen zur Wehr zu setzen und ob diese ausreichend sind. Ferner befasst sich 

diese Arbeit damit, welche Möglichkeiten Sozialarbeitende haben, um ihre Klientinnen und Klien-

ten zu unterstützen.  

 

Um sich dieser Fragestellung anzunähern, findet vorerst eine theoretische Auseinandersetzung 

statt. Darauf aufbauend folgt eine Kontextanalyse bestehend aus einer Untersuchung der aktuel-

len sozialpolitischen und rechtlichen Situation sowie einer Bestandesaufnahme der vorhandenen 

Angebote in den Kantonen Bern und Zürich. Basierend auf den Erkenntnissen bezüglich den 

Bedürfnissen von Sozialhilfebeziehenden werden letztlich mögliche Lösungsansätze entwickelt.  

 

Anhand der theoretischen Erkenntnisse wurde ersichtlich, dass es im System der Sozialhilfe auf-

grund systemischer Faktoren sowie Verhaltensreaktionen der einzelnen Positionsträgerinnen 

und Positionsträger zu Benachteiligungen der Klientinnen und Klienten kommt. Die Bestandes-

aufnahme hat gezeigt, dass es viele Organisationen gibt, welche Beratungen im Bereich der So-

zialhilfe anbieten. Allerdings gibt es zu wenige, welche Sozialhilfebeziehende konkret darin un-

terstützen, sich zu wehren, beispielsweise mittels einer juristischen Vertretung vor Gericht. Beim 

Rechtsschutz, beim sozialhilferechtlichen Verfahren sowie allgemein im System der Sozialhilfe 

besteht grosser Handlungsbedarf. Mögliche Lösungsansätze, neben der Veränderungen der 

strukturellen Umstände, sind die Schaffung von unabhängigen Beratungsstellen, welche die noch 

fehlenden Unterstützungsmöglichkeiten bieten, die Einführung eines Bundesrahmengesetzes zur 

Sozialhilfe, welches den Rechtsschutz von Sozialhilfebeziehenden gewährleistet sowie eine fun-

dierte Ausbildung für zukünftige Sozialarbeitende, welche es ihnen erlaubt, mittels gezielten Ein-

setzens ihres Fachwissens die vorhandenen Benachteiligungen zu verringern.  
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1 Einleitung 

1.1 Vorwort 

Die aktuellen sozialpolitischen Entscheide zielen darauf ab, die Kosten im Sozialwesen in der 

Schweiz zu minimieren und neoliberalistische Normen durchzusetzen. Diese bewirken, dass im-

mer mehr Kontrollmechanismen eingesetzt werden (beispielsweise Bonus-Malus-System1 oder 

Sozialhilfeinspektoren) sowie rigorose Sparmassnahmen durchgesetzt werden (beispielsweise 

Kürzungen der Sozialhilfe2). So wird der Druck auf die einzelnen Sozialarbeitenden, die Sozial-

dienste und nicht zuletzt auf die Sozialhilfebeziehenden immer mehr erhöht. Dies beeinflusst un-

mittelbar die Arbeitsweise der einzelnen Sozialarbeitenden, aber auch die Regeln und Normen, 

welche innerhalb der Organisation der einzelnen Dienste herrschen und schlussendlich das Be-

triebsklima insgesamt. Bei unserer Tätigkeit als Sozialarbeiterinnen in der Praxis (bei der Bewäh-

rungshilfe und auf verschiedenen Sozialdiensten) ist uns immer wieder aufgefallen, wie sehr die 

Personen, welche vom System der Sozialhilfe unterstützt werden, von den erwähnten Faktoren 

abhängig und in ihren Möglichkeiten eingeschränkt sind. Dies zeigt sich in ganz alltäglichen Din-

gen wie der selbstständigen Suche nach einer Arbeitsstelle, der eigenständigen Verwaltung des 

Vermögens oder der Wahl des Wohnortes. Noch gravierender wirkt sich diese Abhängigkeit aus, 

wenn es zu Benachteiligungen oder Fehlentscheiden seitens der Behörden kommt. Unsere Er-

fahrungen haben gezeigt, dass viele Sozialhilfebeziehende grösstenteils nicht in der Lage sind, 

darauf zu reagieren, geschweige denn, sich zu wehren. Da wir zukünftig in diesem Arbeitsfeld 

tätig sein werden und somit ein Teil des Systems der Sozialhilfe sein werden, ist es uns ein An-

liegen, uns mit diesem von der jeweiligen Sozialpolitik abhängigen Bereich auseinanderzusetzen. 

Weiter geht es uns darum, eine Gegenstimme zum aktuellen politischen Kurs zu liefern sowie 

einige Lösungsansätze zum Empowerment3 unserer Klientinnen und Klienten zu entwickeln.  

 
1.2 Problemstellung 

In den letzten Jahren skandalisierten Medien sowie die Politik die steigenden Ausgaben für be-

darfsabhängige Sozialleistungen in der Schweiz. Zwar sind die Kosten in den letzten Jahren ge-

stiegen (BFS, 2013a), von den jährlich rund 150 Milliarden Franken Sozialausgaben wurden je-

doch nur rund 2 Milliarden Franken für die Sozialhilfe aufgewendet (Schweizerische Konferenz 

für Sozialhilfe [SKOS], 2013, S. 3). Dies zeigt, dass diesem Bereich eine überdurchschnittlich 

hohe Aufmerksamkeit zugerechnet wird.  

  

                                                
1 vgl. Kapitel 4.2.4 Sozialpolitische Situation im Kanton Bern 
2 vgl. Kapitel 4.2.3 Angriffe auf die Sozialhilfe 
3 vgl. Kapitel 3.2.3 Empowerment 
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Anhand der schweizerischen Sozialhilfestatistik (BFS, 2013b) ist ersichtlich, dass immer mehr 

Personen längerfristig unterstützt werden müssen und sich deren Ausstieg aus der Sozialhilfe 

erschwert (S. 2-3). Dies lässt sich anhand diverser Faktoren erklären. Eine der Ursachen sind 

neue, nicht versicherte, soziale Risiken4. Zu den Gruppen, welche das höchste Risiko tragen 

sozialhilfeabhängig zu werden, gehören nebst den Working-Poor, den Alleinerziehenden sowie 

schlechtqualifizierten Migrantinnen und Migranten, die Kinder und Jugendlichen. Speziell Kinder 

gelten als sehr schutzbedürftig und sind auf intensive Unterstützung angewiesen, um sich von 

der Sozialhilfe lösen zu können. Die letzten Abstimmungen in den Kantonsparlamenten sowie 

diverse Angriffe auf die Sozialhilfe5 der Kantone Zürich, Aargau und Bern stehen exemplarisch 

für die aktuelle Sozialpolitik in der Schweiz. Diese konzentriert sich vor allem darauf, möglichst 

wenig Geld für immer mehr Sozialhilfebeziehende auszugeben. Dadurch erhöht sich der Druck 

auf die Sozialhilfe sowie die einzelnen Sozialdienste. Eine Folge davon ist, dass Sozialarbeitende 

in bürokratischen Strukturen einem immer höher werdenden Zwang ausgesetzt sind, die Normen 

des New Public Management6 zu erfüllen. Dies kann theoretisch dazu führen, dass diverse 

Rechte von Sozialhilfebeziehenden, teilweise durch die Politik legitimiert7, beschnitten werden. 

Dies beeinflusst wiederum die Situation der Sozialhilfebeziehenden, da sowohl deren Situation 

prekärer wird wie auch deren Unterstützung immer schwieriger wird. Unsere Erfahrungen in der 

Praxis haben gezeigt, dass sich viele Sozialhilfebeziehende in solchen Situationen, das heisst, 

wenn es um die Einhaltung ihrer Rechte ging, sich selten bis nie zur Wehr setzten. Diesen Ein-

druck bestätigten uns auch Fachpersonen der Gruppe für Menschenwürde in der Sozialhilfe 

(GMS-BERN)8, welche sich mit der Thematik auseinandersetzen und sich in diesem Bereich en-

gagieren.  

Doch wieso ist dies so? Wieso wehren sich Menschen in diesem Kontext weniger als in anderen? 

Verfügen sie nicht über die notwendigen Ressourcen? Welchen Einfluss hat die Macht der Orga-

nisation Sozialdienst? Welche Rolle spielen die Sozialarbeitenden innerhalb dieser Strukturen? 

Welche Unterstützungsmöglichkeiten gibt es in diesem Bereich? Mit diesen Fragen möchten wir 

uns in dieser Bachelorarbeit auseinandersetzen. 

  

                                                
4 Soziale Risiken sind Faktoren, die ungleiche Lebens- und Teilhabechancen bei einzelnen Personen 
produzieren können. Zu den klassischen sozialen Problemen wie Armut, Not und soziale Verletzlichkeit 
treten neue Schwierigkeiten hinzu. Diese neuen sozialen Risiken können Gebundenheit an eine ge-
wisse Phase des Lebenszyklus, schwierige Vorhersehbarkeit, ungenügender Versicherungsschutz, usw. 
sein. (Baum, Gojoya & Keller, 2013, S. 36) Beispiele für neue soziale Risiken sind „Kinder- und Familien-
armut“, „Langzeitarbeitslosigkeit“, „Working Poor“ sowie „allein Leben“ (Sozialamt des Kantons Zürich, 
2005, S. 12) 
5 vgl. Kapitel 4.2.3 Angriffe auf die Sozialhilfe  
6 vgl. Kapitel 4.2.1 New Public Management  
7 vgl. Kapitel 4.2.3 Angriffe auf die Sozialhilfe 
8 für mehr Informationen über diese Organisation vgl. GMS, 2014 
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1.3 Fragestellung  

Aus der beschriebenen Problematik ergibt sich die Fragestellung: „Was benötigen Personen 

die Sozialhilfe beziehen, um sich im System der Sozialhilfe zur Wehr setzen zu können?“. 

Diese beantworten wir im Rahmen dieser Bachelorthesis. In diesem Zusammenhang sollen in 

der vorliegenden Arbeit folgende weiterführende Fragestellungen berücksichtigt werden: Besteht 

eine Benachteiligung der Sozialhilfebeziehenden innerhalb des Systems der Sozialhilfe? 

Ist es so, dass sich Betroffene im System der Sozialhilfe nicht gegen Benachteiligungen 

und Fehlentscheide durch die Sozialhilfeorgane wehren können? Falls ja: Welche Fakto-

ren wären nötig, damit sich Sozialhilfebeziehende für ihre Rechte einsetzen können und 

somit ihre Rechte gewahrt werden? Welche unterstützenden Angebote gibt es bereits, ge-

nügen diese oder wie sollten sich diese gestalten?  

Mit unserer Bachelorarbeit möchten wir in einem ersten Schritt aufzeigen, ob sich die Hypothese, 

dass sich Sozialhilfebeziehende wenig bis gar nicht gegen die Missachtung ihrer Rechte wehren 

können, theoretisch belegen lässt. In einem zweiten Schritt, soll anhand einer Analyse der aktu-

ellen sozialpolitischen sowie rechtlichen Situation im Bereich der Sozialhilfe dargestellt werden, 

in welchem Kontext diese Prozesse ablaufen, und untersucht werden, ob diese Rahmenbedin-

gungen zur Benachteiligung beitragen. Weiter geht es darum, herauszufinden, welche Unterstüt-

zungsorgane es in diesem Bereich bereits gibt und ob diese den effektiven Bedürfnissen der 

Betroffenen gerecht werden. Sollte dies nicht der Fall sein, geht es in einem letzten Schritt darum, 

zu eruieren, was dazu notwendig wäre, diesen Missstand zu beheben. Zielsetzung dieser Bache-

lorthesis ist es, Sozialhilfebeziehenden zumindest theoretisch die Möglichkeit zu geben, sich ge-

gen Benachteiligungen oder Fehlentscheide zur Wehr zu setzen.  

1.4 Vorgehen  

Um sich den vorgestellten Fragestellungen annähern zu können, findet im ersten Teil der vorlie-

genden Arbeit eine Gegenstandsdarstellung des Systems der Sozialhilfe wie auch eine theoreti-

sche Auseinandersetzung mit der Thematik statt. Hierfür wird anhand der Theorien von Gerhard 

Schwarz (Die „heilige“ Ordnung der Männer, 1987), Richard Merton (Theorie der bürokratischen 

Struktur, 1995) und Pierre Bourdieu (Ökonomisches Kapital, 1983) zunächst die Hypothese, dass 

sich Sozialhilfebeziehende wenig bis gar nicht gegen Benachteiligungen im System der Sozial-

hilfe wehren können, soziologisch-theoretisch überprüft. Mittels einer Analyse der sozialpoliti-

schen und rechtlichen Situation soll der Kontext aufgezeigt werden, in welchem die beschriebe-

nen theoretischen Phänomene stattfinden und in welchem allfällige Veränderungen vorgenom-

men werden müssten. Anschliessend wird eine Bestandsaufnahme der vorhandenen Unterstüt-

zungsmöglichkeiten mittels eines Vergleichs zwischen den Kantonen Bern und Zürich erstellt. 

Diese Gegenüberstellung zeigt sich als zulässig, da es sich um die beiden bevölkerungsreichsten 
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Kantone der Schweiz handelt (Bundesamt für Statistik, 2014b) und sie demographisch vergleich-

bar sind (Stadt-Landkantone). Diese Ergebnisse werden daraufhin auf ihre Praxistauglichkeit 

überprüft. Das heisst, es wird eruiert, ob die Angebote den Bedürfnissen entsprechen oder nicht. 

Diese Frage wird mittels eines Zwischenfazits beantwortet. Schliesslich werden die gewonnenen 

Ergebnisse sowie mögliche Lösungsansätze aufgezeigt.  

 

Forschungsstand und Methodenwahl  

Zur konkreten Fragestellung bestehen bisher keine expliziten Forschungsergebnisse. Im Jahr 

2012 befasste sich Carmela Chetouane (2012) in ihrer Bachelorthesis mit der Schaffung von 

unabhängigen, neutralen Rechtsberatungsstellen für Sozialhilfebeziehende, integriert in kanto-

nale Ombudsstellen. Im Rahmen der Arbeit werden die Vorteile und Grenzen solcher Stellen 

analysiert. Die Thematik der Benachteiligung einzelner Personen in Systemen oder Organisatio-

nen ist Gegenstand diverser soziologischer Theorien (Bourdieu 1983, Esser 2002). Anhand die-

ser wurde überprüft, ob sich die Vermutung, dass Sozialhilfebeziehende im System der Sozial-

hilfe benachteiligt sind, bestätigen lässt oder nicht. Hinweise auf Grundlagen des Systems der 

Sozialhilfe liefern Gesetzestexte (Bundesverfassung, kantonale Sozialhilfegesetze und Sozalhil-

feverordnungen) sowie die Richtlinien der SKOS (2012a). Zahlen und Aussagen zur Beantwor-

tung der vorgestellten Fragen können Sozialhilfestatistiken (BFS, 2013b)9, die Sozialberichte des 

Kantons Bern (Regierungsrat des Kantons Bern, 2013) und des Kantons Zürich (Sozialamt des 

Kantons Zürich, 2013) sowie die Berichte der Ombudsstellen (Flückiger, 2010, 2013; Kaufmann, 

2008, 2010, 2013) liefern. Statistiken zu sozialhilferechtlichen Beschwerden und zur Praxis der 

Gewährung der unentgeltlichen Rechtspflege in den Kantonen Bern und Zürich bestehen keine.10 

Anhaltspunkte zur sozialpolitischen Situation können Positionen der SKOS (2012b, 2013), des 

Berufsverbandes der Sozialen Arbeit AvenirSocial (2008,  2011) und der politischen Parteien 

(Müller, 2013; Grüne Schweiz, 2013) liefern. Weitere Aussagen zum Kontext des Systems der 

Sozialhilfe sind in der Nationalfondsstudie über „die Prozesse der Integration und des Ausschlus-

ses in der Sozial-, Bildungs-, Gesundheits-, Beschäftigungs- und Migrationspolitik“ (Schweizeri-

scher Nationalfonds zur Förderung der wissenschaftlichen Forschung (NFP), 2008), in der Un-

tersuchung über die Sozialhilfemissbrauchsdebatte (Wyss, 2011), in der Studie zur Miss-

brauchsdebatte in der Stadt Bern (Pulver, 2010) sowie in der Analyse der Auswirkungen des 

Bonus-Malus-Systems11 auf die Sozialdienste (Germann-Hänni, 2013) zu finden. Für die Be-

standsaufnahme der vorhandenen Unterstützungsangebote im Kanton Bern und Zürich wurden 

die Internetseiten der jeweiligen Organisationen konsultiert. Zur Klärung weitergehender  

                                                
9 detailliertere Erhebung der Daten seit 2004 (BFS, 2006) 
10 vgl. Kapitel 4.3.3 Beschwerdestatistik 
11 vgl. Kapitel 4.2.4 Sozialpolitische Situation im Kanton Bern 
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Fragen wurden diese per E-Mail direkt angeschrieben. Weiter interviewten wir zwei Experten in 

diesem Bereich. Eines dieser Gespräche führten wir mit Andrea Lüthi, Geschäftsleiterin der Ber-

ner Konferenz für Sozialhilfe, Kindes- und Erwachsenenschutz (BKSE) und Grossrätin der Sozi-

aldemokratischen Partei der Schweiz (SP), und das andere mit Pierre Heusser, Anwalt und Mit-

gründer der Unabhängigen Fachstelle für Sozialhilferecht (UFS). Diese Interviews wurden nicht 

transkribiert, da sie nicht als empirisches Material zu Forschungszwecken genutzt wurden, son-

dern dem tiefergreifenden Verständnis und der Auseinandersetzung mit der Thematik dienten. 
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2 System der Sozialhilfe 

Zur Beantwortung der Fragestellung ist vorerst eine Gegenstandsdarstellung des Systems der 

Sozialhilfe angebracht. „Unter Sozialhilfe wird gemeinhin die direkt aus dem Steueraufkommen 

finanzierte, individuell und bedarfsabhängig bemessene, materielle Hilfeleistung verstanden, (…). 

Typischerweise ist in der Schweiz diese ‚materielle Hilfe‘ mit der nichtmateriellen oder ‚persönli-

chen Hilfe‘ verknüpft.“ (Schleicher, 2013, S. 247) Aufgrund dieser allgemeinen Definition wird das 

System der Sozialhilfe im folgenden Kapitel genauer erklärt. So werden die gesetzlichen Grund-

lagen, die Organisation, die Aufgaben und Prinzipien der Sozialhilfe, die Rechte und Pflichten 

von Sozialhilfebeziehenden sowie das Beschwerdeverfahren beschrieben. Dies soll aufzeigen, 

innerhalb welcher Strukturen und Rahmenbedingungen die im Kapitel 3 Benachteiligende Fakto-

ren aufgeführten Prozesse und Phänomene stattfinden. 

 

2.1 Gesetzliche Grundlagen 

Nach Artikel 12 der Schweizerischen Bundesverfassung (Bundesverfassung der Schweizeri-

schen Eidgenossenschaft vom 18. April 1999 [BV], SR 101) hat jede Person, die in der Schweiz 

in Not gerät, Anspruch auf Hilfe. Ausserdem werden in Artikel 41 BV die Sozialziele festgehalten. 

Nach diesem Artikel engagieren sich Bund und Kantone zusätzlich zur Eigenverantwortung ihrer 

Bürgerinnen und Bürger für die Teilhabe an der sozialen Sicherheit, für die gesundheitliche Ver-

sorgung, Familienunterstützung, Arbeitsrechte, geeignete Wohnmöglichkeiten, angemessene 

Bildung und Förderung der Kinder. Des Weiteren wird festgehalten, dass Bund und Kantone ge-

währleisten, dass die negativen wirtschaftlichen Auswirkungen sozialer Risiken auf die einzelnen 

Personen abgesichert werden. In der Schweiz gilt die Sozialhilfe als das letzte Auffangnetz, wel-

ches die erwähnte Hilfe in Notlagen garantiert und zur Erfüllung der Sozialziele beitragen soll. Die 

Sozialhilfe richtet sich nach dem Bedarfsdeckungsprinzip und darf nicht von der Ursache der 

Notlage abhängig gemacht werden (Schweizerische Konferenz für Sozialhilfe [SKOS], 2013, S. 

3). Nach Art. 115 BV liegt die Kompetenz der Sozialhilfe bei den Kantonen. Diese wiederum 

konkretisieren die erwähnten Artikel der Bundesverfassung in den Kantonsverfassungen und 

regeln die Zuständigkeiten, die Organisation und den Vollzug sowie die Rechte und Pflichten in 

den kantonalen Sozialhilfegesetzen und in den kantonalen Sozialhilfeverordnungen.  

 

2.2 Organisation der Sozialhilfe 

Kehrli und Knöpfel (2006, S. 167) erklären die Leistungsunterschiede zwischen den Kantonen 

sowie zwischen den Gemeinden damit, dass in den meisten Kantonen die Gemeinden für den 

Vollzug des Gesetzes zuständig sind. Eine Vereinheitlichung soll durch die Richtlinien der 

Schweizerischen Konferenz für Sozialhilfe [SKOS] (2012a) erreicht werden. Diese regeln die 

Ausgestaltung und Bemessung der Sozialhilfeleistungen. Obschon die SKOS (2013, S. 2) als 
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privatrechtlicher Verein organisiert ist, erhalten die Richtlinien breite Anerkennung in der Sozial-

hilfepraxis und sind in den meisten kantonalen Gesetzgebungen verankert und damit rechtskräf-

tig. 

Kehrli und Knöpfel (2006, S. 168-170) beschreiben weiter, dass die Gemeindegrösse häufig Ein-

fluss auf die Organisation der Sozialhilfe hat. Je kleiner die Gemeinde ist, desto eher kann davon 

ausgegangen werden, dass die Sozialhilfe weniger fachkundig organisiert ist. Dies muss jedoch 

nicht zu qualitativen Verschlechterungen oder zu weniger Integrationserfolgen führen. Die politi-

sche Entscheidungskompetenz in der Gemeinde liegt bei der Sozialhilfebehörde. Diese setzt 

sich aus dem Gemeinderat zusammen oder wird durch den Gemeinderat oder durch die Bevöl-

kerung gewählt. In der Regel ist für die operativen Aufgaben der Sozialhilfe die Sozialverwal-

tung, in kleineren Gemeinden die Gemeindeverwaltung, verantwortlich. Die konkreten Aufgaben 

der Sozialhilfe wie die Abklärung, Beratung und Betreuung werden durch das Sozialamt ausge-

führt. Abhängig von der Grösse der Gemeinde werden diese durch einen Sozialdienst, auf wel-

chem meistens Sozialarbeitende die Klientinnen und Klienten betreuen, ausgeführt. Es gibt ganz 

kleine Gemeinden, in welchen der Gemeinderat selber für die Vollstreckung zuständig ist. Im 

Kanton Bern beispielsweise ist in Art. 18 des Gesetzes über die öffentliche Sozialhilfe (Sozialhil-

fegesetz vom 11.  Juni  2001  [SHG], SR 860.1) geregelt, dass jede Gemeinde eine Sozialdienst-

pflicht hat. Ob diese in der eigenen Gemeinde oder gemeinsam mit anderen Kommunen betrie-

ben wird, liegt laut Gesetzesvorgabe in der Kompetenz der Gemeinde.  

Die Finanzierung der Sozialhilfe wird via Steuereinnahmen gewährleistet. In einigen Kantonen 

ist diese nur über die Gemeindesteuer organisiert, in anderen werden die Kosten durch einen 

Lastenausgleich zwischen Kanton und Gemeinden aufgeteilt. (Kehrli & Knöpfel, 2006, S. 169-

170) 

 

2.3 Aufgaben der Sozialhilfe 

Ursprünglich war die Unterstützung durch die Sozialhilfe subsidiär und nur überbrückend vorge-

sehen. Jedoch entstanden durch die gesellschaftlichen Veränderungen neue soziale Risiken, 

welche nicht mehr durch die üblichen Sozialversicherungen aufgefangen werden können. Bei 

diesen Lücken im System muss nun die Sozialhilfe einspringen und häufiger ergänzende und 

längerfristige Hilfeleistungen übernehmen. Wer sich in einer Notlage befindet, kann beim Sozial-

dienst der zuständigen Gemeinde oder beim regionalen Sozialdienst einen Antrag auf Unterstüt-

zung stellen. Die zuständige Stelle prüft den rechtmässigen Anspruch und betreut die antrags-

stellende Person. (Kehrli & Knöpfel, 2006, S. 167) 

Wie die SKOS (2013) betont, ist die Integration, neben der materiellen Existenzsicherung ein 

weiterer gesellschaftlicher Auftrag der Sozialhilfe. Sie begründet die Notwendigkeit der Förderung 

der beruflichen Integration durch die Sozialhilfe damit, dass die Erwerbsarbeit für die meisten 
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Menschen die Grundlage für ein eigenständiges Leben sei, Anerkennung vermittle und die In-

tegration in die Gesellschaft unterstütze. Sofern keine Arbeitsplätze verfügbar seien, habe die 

Sozialhilfe die Aufgabe, die Erwerbsfähigkeit zu erhalten. Dazu seien Nischenarbeitsplätze und 

Beschäftigungsprogramme (ergänzender Arbeitsmarkt) wichtig. Nebst der beruflichen Integration 

schreibt die SKOS auch der sozialen Integration grosse Bedeutung zu. Diese werde dann umso 

wichtiger, wenn kaum mehr eine Chance auf Integration in den ersten Arbeitsmarkt bestehe. Sie 

solle ein Leben in geordneten Strukturen fördern und präventiv gegen gesundheitliche und psy-

chische Probleme wirken. (S. 7) 

 

2.4 Prinzipien der individuellen Sozialhilfe 

Im System der Sozialhilfe gilt eine grosse Anzahl von Prinzipien, welche in der Sozialhilfegesetz-

gebung teilweise nur angedeutet werden. In der Literatur werden diverse Handlungsleitlinien er-

wähnt, wovon im Herausgeberwerk „Recht für die Soziale Arbeit“ (Schleicher, 2013, S. 253-257) 

folgende für die Sozialhilfe grundlegendsten Prinzipien erklärt werden:  

 

Das Finalprinzip 

Der Grund, weshalb jemand von der Sozialhilfe unterstützt werden muss, ist nicht relevant für die 

Anspruchsberechtigung. (S. 253-254) 

 

Das Bedarfsdeckungsprinzip 

Die Leistungsberechnung richtet sich nach dem Bedarf der Betroffenen. Als Referenz gilt das 

Soziale Existenzminimum. Dieses soll zusätzlich zur materiellen Grundversorgung für die Be-

schaffung der absolut lebensnotwendigen Güter die gesellschaftliche Teilhabe ermöglichen und 

den sozialen Ausschluss verhindern. (S. 255-256) 

 

Das Subsidiaritätsprinzip 

Erst wenn keine anderen Leistungen und andere Unterstützungsmöglichkeiten für die bedürftige 

Person geltend gemacht werden können, greift die Sozialhilfeunterstützung. Dies trifft auch auf 

die hilfesuchende Person zu, welche alles Zumutbare unternehmen muss, um die Notlage aus 

eigenen Kräften zu bewältigen. (S. 254-255) 
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Das Individualisierungsprinzip 

Die Sozialhilfegesetzgebung verfügt über eine geringe Normdichte12 und räumt häufig Ermes-

sensspielräume ein. Daher muss jeder Einzelfall im Kontext der konkreten Sachlage beurteilt 

werden. (S.256-257) 

 

2.5 Rechte und Pflichten von Sozialhilfebeziehenden 

2.5.1 Rechte der unterstützten Personen 

Die Grundrechte der Bundesverfassung (Art. 7-36) und der kantonalen Verfassungen gelten für 

unterstützte Personen grundsätzlich im gleichen Masse wie für die restliche Bevölkerung. Ein-

griffe in Freiheitsrechte sind bei Einhaltung gewisser Voraussetzungen nach Art. 36 BV zulässig. 

Dies gilt nicht für Sozialrechte, denn diese können nicht eingeschränkt werden (Kiener & Kälin, 

2007, S. 26). 

Wie erwähnt, ist das Recht auf Hilfe in Notlagen in Artikel 12 BV verankert.13 Kiener und Kälin 

(2007) beschreiben, dass das Recht auf Hilfe in Notlagen nach Art. 12 BV nicht eingeschränkt 

werden kann, da es den Kerngehalt14 betrifft. Damit dieses Recht  gewährt wird, müssen jedoch 

bestimmte Voraussetzungen erfüllt sein. Wie in dem besagten Bundesverfassungsartikel festge-

halten, muss eine Notlage vorhanden sein. Dies bedeutet zum einen, wer „mehr als das absolute 

Minimum besitzt, dem gewährt Art. 12 BV keinen Schutz“ (Kiener & Kälin S. 398). Daher sind 

Leistungskürzungen, welche das absolute Existenzminimum15 nicht angreifen, zulässig. Zum an-

deren gilt der Unterstützungsanspruch nur, wenn jemand „nicht in der Lage ist, für sich zu sorgen“ 

(Art. 12 BV). Deswegen können die Leistungen an Bedingungen und Auflagen, welche zur Auf-

hebung der Notlage führen, geknüpft werden. Wenn diese nicht eingehalten werden, können die 

Leistungen eingestellt werden. Des Weiteren kann das Recht auf Hilfe in Notlagen aufgrund 

Rechtsmissbrauchs abgesprochen werden. (Kiener & Kälin, 2007, S. 398-399) Das Bundesge-

richt spricht von einer rechtsmissbräuchlichen Inanspruchnahme des Rechts, „wenn das Verhal-

ten des Bedürftigen einzig darauf ausgerichtet ist, in den Genuss von Hilfeleistungen zu gelan-

gen, wenn er also beispielsweise bewusst eine Erwerbsmöglichkeit ausschlägt, um sich stattdes-

sen unterstützen zu lassen“ (Bundesgerichtsentscheid [BGE] 121 I 367 E. 3d S. 377) oder die 

Unterstützung nicht bestimmungsgemäss eingesetzt wird (BGE 131 I 166 E. 6.2 bis 6.4 S. 178 

ff).  

 

                                                
12 Die Normdichte beschreibt wie konkret eine Gesetzesbestimmung ausgestaltet ist und wie viel Ermes-
senspielraum eingeräumt wird (Lexexakt.de, 2014). 
13 vgl. Kapitel 2.1 Gesetzliche Grundlagen 
14 „Der Kerngehalt umschreibt jenen Gehalt des sachlichen Schutzbereichs eines Grundrechts, der abso-
luten Schutz vor Verletzung vermittelt und deshalb unter keinen Umständen eingeschränkt werden darf.“ 
(Kiener & Kälin, 2007, S. 60) 
15 Die Berner Konferenz für Sozialhilfe, Kindes- und Erwachsenenschutz definiert als absolutes Existenz-
minimum 85 Prozent des Grundbedarfs für den Lebensunterhalt (BKSE, 2013). 



   

Seite 17 
 

Weiter besitzen Sozialhilfebeziehende Rechte, welche sich aus den Bundes-, Kantons- und Kom-

munalgesetzen sowie den Zielen der Sozialhilfe ergeben. Folgende Rechte werden in den SKOS-

Richtlinien (2012a, A.5-1 – A.5-2) festgehalten: 

 

Rechts- und Handlungsfähigkeit 

Die zivilrechtliche Rechts- und Handlungsfähigkeit wird durch den Sozialhilfebezug nicht einge-

schränkt. (A.5-1) 

 

Verbot der Rechtsverweigerung und Rechtsverzögerung 

Entscheide dürfen durch die Sozialhilfeorgane nicht ausdrücklich verweigert oder stillschweigend 

unterlassen werden. Die Behandlung eines Antrages darf nicht verzögert werden. (A.5-1) 

 

Rechtliches Gehör und Akteneinsicht 

Sozialhilfebeziehende haben das Recht auf Akteneinsicht, das Recht auf Orientierung, Äusse-

rung und Mitwirkung bei der Sachverhaltsabklärung, das Recht auf Prüfung ihres Gesuches und 

auf Begründung des Entscheides. Ausserdem haben sie das Recht, sich im Verfahren juristisch 

vertreten zu lassen. (A.5-2) 

 

Schriftlich begründete Verfügung 

Entscheide der Sozialhilfeorgane müssen schriftlich verfügt werden. Bei Ablehnung eines Gesu-

ches muss der Entscheid verständlich begründet werden. (A.5-2) 

 

Hilfe zur Selbsthilfe 

Sozialhilfeorgane bieten Sozialhilfebeziehenden Hilfe an, welche diese befähigen soll, Notlagen 

abzuwenden oder ihre Situation selbständig zu verbessern beziehungsweise zu stabilisieren. 

(A.5-2) 

 

2.5.2 Pflichten der unterstützten Personen 

In der Sozialhilfegesetzgebung sind die Pflichten von unterstützten Personen festgehalten. Im 

Kanton Bern sind diese unter Artikel 28 SHG ersichtlich. Die Gesetzgebung verpflichtet betroffene 

Personen, die nötigen Auskünfte zu erteilen und über Änderungen der persönlichen und wirt-

schaftlichen Umstände zu informieren (Auskunfts- und Meldepflicht). Des Weiteren schreibt 

das Gesetz eine Schadensminderungspflicht vor. Diese beinhaltet die Suche und die Auf-

nahme einer zumutbaren Erwerbstätigkeit sowie den Beitrag zur beruflichen und sozialen Integra-

tion. Ausserdem besteht eine Pflicht der Sozialhilfebeziehenden zur Befolgung von Weisungen 

durch die Sozialhilfeorgane. Die Sozialhilfeleistungen sind grundsätzlich zurückzuerstatten 
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(Rückerstattungspflicht). Im SHG des Kantons Bern ist diese Pflicht in Artikel 40 festgeschrie-

ben. 

Die SKOS-Richtlinien (2012a) erlauben den Sozialhilfeorganen bei fehlender Kooperationsbereit-

schaft der Sozialhilfebeziehenden, Leistungskürzungen mittels Sanktionen vorzunehmen (A.8-

3). 

 

2.6 Beschwerdeverfahren 

Das Verwaltungsverfahren muss den Minimalanforderungen der Vorgaben der Bundesverfas-

sung entsprechen. In Artikel 29 BV werden die folgenden Verfahrensgarantien vorgeschrieben:  

 

Verbot der Rechtsverweigerung 

In der BV ist verankert, dass jede Person „Anspruch auf gleiche und gerechte Behandlung sowie 

auf Beurteilung innert angemessener Frist“ (Art. 29 Abs. 1 BV) hat. 

 

Rechtliches Gehör 

Der Anspruch auf rechtliches Gehör (Art. 29 Abs. 2 BV) beinhaltet „den Anspruch auf Aktenein-

sicht, den Anspruch auf Information und Äusserung, den Anspruch auf Mitwirkung am Beweis-

verfahren (Nennen von Beweismitteln, Teilnahme an Einvernahmen, Augenscheinen, etc.), den 

Anspruch auf Prüfung der Argumente und Begründung des Entscheids, den Anspruch auf Ver-

tretung und Verbeiständung sowie den Anspruch auf richtige Zusammensetzung der entschei-

denden Behörde und deren Unparteilichkeit“ (Schwander, 2013, S. 69). 

 

Recht auf unentgeltliche Rechtspflege 

Wenn eine Person „nicht über die erforderlichen Mittel“ verfügt und „ihr Rechtsbegehren nicht 

aussichtslos erscheint“ (Art. 29 Abs. 3 BV), hat diese Anspruch auf unentgeltliche Rechtspflege. 

Dieses Recht beinhaltet ausserdem einen „Anspruch auf unentgeltlichen Rechtsbeistand“ (Art. 

29 Abs. 3 BV), dies bedeutet die Bezahlung einer Anwältin oder eines Anwaltes. 

 

Die BV besagt des Weiteren: „Jede Person, deren Sache in einem gerichtlichen Verfahren beur-

teilt werden muss, hat Anspruch auf ein durch Gesetz geschaffenes, zuständiges, unabhängiges 

und unparteiisches Gericht [Hervorhebung hinzugefügt]“ (Art. 30 Abs. 1 BV). 

 

Da der Kanton weitgehend die Kompetenz über das Sozialhilferecht hat, sind kantonale Instan-

zen zur Einschätzung sozialhilferechtlicher Auseinandersetzungen ermächtigt. Gewöhnlich kön-

nen Beschwerden gegen Entscheide der Verwaltungsorgane zur ersten Beurteilung an  



   

Seite 19 
 

kantonale, interne Beschwerdestellen gerichtet werden. Als zweite Instanz waltet das kantonale 

Verwaltungsgericht16. In einem weiteren Schritt kann eine Beschwerde an das Bundesgericht er-

hoben werden. (Schwander, 2013, S. 74) 

Im Kanton Bern handelt es sich, wie in Artikel 52 SHG festgelegt, um ein zweistufiges Verfahren. 

In Artikel 51 SHG wird festgehalten, dass der Sozialdienst seine Beschlüsse in Form einer be-

schwerdefähigen Verfügung mitteilen soll. Dies ist nötig, damit sich unterstützte Personen gegen 

einen Entscheid der Sozialhilfeorgane zur Wehr setzen können. Gegen die Verfügung kann bei 

der zuständigen Regierungsstatthalterin oder dem zuständigen Regierungsstatthalter Be-

schwerde eingereicht werden (Art. 52 SHG). Die Beschwerde muss in korrekter Form (Art. 32 

Gesetz über die Verwaltungsrechtspflege [VRPG] vom 23. Mai 1989, SR 155.21) innerhalb einer 

Frist von 30 Tagen erhoben werden (Art. 67 VRPG). Das Verwaltungsgericht beurteilt die Be-

schwerde als zweite Instanz, falls die Beschwerde weitergezogen wird (Art. 74 VRPG). Laut 

Heusser (2009) wird einer Beschwerde regelmässig die aufschiebende Wirkung (Art. 86 VRPG) 

entzogen. Dies bedeutet, dass die Entscheide der Sozialhilfeorgane bereits rechtskräftig werden, 

auch wenn dagegen ein Rechtsmittel ergriffen wurde. (Heusser, 2009, S. 36) 

Auch im Kanton Zürich gilt das Verwaltungsgericht als letzte kantonale Instanz (Art. 41 Abs. 1 

Verwaltungsrechtspflegegesetz [VRG] vom 24. Mai 1959, SR 175.2). Die Beschwerde, welche 

im Kanton Zürich unter dem Begriff Rekurs bekannt ist, muss in einem ersten Schritt an den 

Bezirksrat eingereicht werden (Art. 19b Abs. 2 lit. c VRG). 

 

2.7 Schlussfolgerungen 

Die Ausführungen weisen auf die Komplexität der Sozialhilfe und Interdependenzen innerhalb 

dieses Systems hin. Die Organisation und Zuständigkeiten sind gesetzlich klar geregelt. Der Voll-

zug dagegen lässt grosse Ermessensspielräume zu. Die Rechte sowie Pflichten können von den 

Sozialhilfeorganen in einem gewissen Rahmen frei interpretiert und vollzogen werden. Diese 

Rahmenbedingungen können einerseits die Gestaltung der Ermessenspielräume durch die Pro-

fessionellen der Sozialarbeit ermöglichen, beinhalten jedoch andererseits ein gewisses Konflikt-

potential, da die Ausgestaltung der Sozialhilfe den Interessen und den Anforderungen der Ge-

sellschaft, der Institution der unterstützten Personen sowie den professionellen Standards der 

Sozialarbeitenden gerecht werden muss. 

 

  

                                                
16 Wird nicht in jedem Kanton “Verwaltungsgericht” genannt. So wird diese Instanz im Kanton Baselland 
beispielsweise als „Kantonsgericht“ bezeichnet. 
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Kapitel 2 – das Wichtigste in Kürze 

Die Bundesverfassung, die kantonalen Sozialhilfegesetze und die kantonalen Sozialhilfever-

ordnungen dienen als gesetzliche Grundlagen zur Organisation und für den Vollzug der So-

zialhilfe. Die Richtlinien der SKOS regeln die Ausgestaltung und Bemessung der Sozialhilfe-

leistungen. Die Sozialhilfeorgane haben sich an gewisse Prinzipien zu halten. Das System 

der Sozialhilfe legt bestimmte Rechte und Pflichten für Sozialhilfebeziehende fest. Gegen 

Entscheide der Sozialhilfeorgane kann Beschwerde erhoben werden. 

 

Das nachfolgende Kapitel soll aus theoretischer Sicht aufzeigen, welche Prozesse und Phäno-

mene innerhalb der beschriebenen Strukturen und Rahmenbedingungen der Sozialhilfe stattfin-

den. Ebenfalls wird erläutert, inwiefern sich diese benachteiligend auf die Sozialhilfebeziehenden 

auswirken. Da es sich im Bereich der Sozialhilfe häufig um emotional aufgeladene Auseinander-

setzungen handelt, soll durch den Einbezug soziologischer Theorien eine übergeordnete Per-

spektive eingenommen werden. 
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3 Benachteiligende Faktoren 

Für die Auseinandersetzungen mit den Fragestellungen, inwiefern eine Benachteiligung von So-

zialhilfebeziehenden innerhalb des Systems der Sozialhilfe besteht und ob sich Sozialhilfebezie-

hende nicht gegen solche zur Wehr setzen können, müssen vorgängig die Begriffe „Institution“ 

und „Organisation“ geklärt werden. Anschliessend wird aufgezeigt, welche Auswirkung institutio-

nelle Macht auf die einzelnen Individuen hat, die sich innerhalb der Organisation Sozialdienst 

bewegen. Aber auch, inwiefern das System der Sozialhilfe insgesamt benachteiligend wirkt, wenn 

es darum geht, sich gegen Entscheidungen zur Wehr zu setzen. 

 

3.1 Die hierarchische Organisationsform  

3.1.1 Begriffsklärungen 

In der Alltagssprache bezeichnet man in der Regel öffentliche Einrichtungen wie Schulen, Kran-

kenhäuser oder Behörden als Institutionen, wohingegen der Begriff „Organisation“ für die Be-

zeichnung von Fabriken oder Dienstleistungsbetrieben verwendet wird. Diese eher unklaren Be-

griffsverwendungen ziehen sich auch durch die soziologischen Definitionen hindurch. Daher ist 

es wichtig, die Begriffe vorab zu klären, um anschliessend die Problematik der institutionellen 

Macht klar aufzeigen zu können. 

 

Organisation  

Der Begriff „Organisation“ steht zum einen für das planmässige Gestalten von Regeln sowie eines 

Strukturierungsprozesses. Zum andern beschreibt er eine künstlich geschaffene Ordnung. Es 

handelt sich dabei also um ein System, welches regelt, wann welche Aufgaben von wem wie 

erledigt werden müssen. Auch der Einsatz von Mitteln und die Verarbeitung von Informationen 

werden so definiert. Die dabei dauerhaft geltenden Regelungen bieten Organisationen eine 

grosse Stabilität. (North, 1992, S. 87 ff.) Soziologisch gesehen sind Organisationen kollektive und 

korporative Systeme, welche der Lösung von Koordinations- und Kooperationsproblemen dienen 

sollen (Allmendinger & Hinz, 2002, S. 10). Weiter findet in Organisationen eine Bündelung von 

Ressourcen verschiedener Akteurinnen und Akteure statt, was eine einheitliche Kommunikations- 

und Interaktionsweise unabdingbar macht (Allmendinger & Hinz, 2002, S. 12).  

 

Institution 

Als Institution wird eine soziale, staatliche oder kirchliche Einrichtung bezeichnet, welche einem 

bestimmten Bereich zugeordnet ist. Diese Einrichtung dient dem Wohl der Einzelnen oder des 

Einzelnen sowie der Allgemeinheit. Die Organisationssoziologie definiert den Begriff „Institution“ 

als Regelsystem, welches eine bestimmte soziale Ordnung hervorruft. Das Verhalten von  
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Gruppen, Einzelpersonen und Gemeinschaften wird dadurch geformt, gelenkt und stabilisiert. In-

stitutionen sind dafür verantwortlich, dass geltende Normen einer Gesellschaft sowohl erlernt als 

auch beibehalten werden. Sie sollen den Austausch zwischen Individuen regeln und entstehen 

im Normalfall durch Interaktionen, welche vorerst informeller Art sind. Stellen sich diese Formen 

als kompatibel heraus, so werden sie formalisiert und übernommen. Beispiele für Institutionen 

sind jegliche Regeln, Sprachregelungen, Benimmregeln, Sitten und Gebräuche. Sie regeln wich-

tige Bereiche wie soziale Reproduktion, Erziehung, Bildung, Verteilung und Aufrechterhaltung der 

gesellschaftlichen Ordnung. (Schäfer, 1995, S. 134-137) Institutionen sind nur wirksam, wenn sie 

als solche beachtet werden. Institutionen werden mittels Anreizsysteme (Belohnungen für adä-

quates Verhalten) sowie Strafsysteme (Sanktionen) durchgesetzt. So lassen sich Erwartungen, 

Entscheidungen und Handlungen der einzelnen Personen beeinflussen. (Esser, 2002, S. 296 ff.) 

 

Abgrenzung  

Die Abgrenzung der Begriffe „Institution“ und „Organisation“ kann folgendermassen erfolgen: Or-

ganisationen stellen die äusseren Rahmenbedingungen her, definieren Ziele und sind für die 

strukturellen und hierarchischen Abläufe zuständig. Institutionen hingegen sind die Regeln und 

Normen, welche innerhalb dieser Organisationen gelten. (North, 1992) Demzufolge wäre ein So-

zialdienst die Organisation und die Abläufe, Regelungen und Sanktionen wären die Institutionen 

innerhalb dieser Organisation, welche das Verhalten der Personen lenken. Die weiteren Ausfüh-

rungen zur institutionellen Macht und deren Auswirkung auf das Individuum stützen sich jeweils 

auf die soziologischen Definitionen der Begriffe.  

 

3.1.2 Die hierarchische Organisationsform und deren Auswirkungen  

Organisationsform Hierarchie 

Um sich der hierarchischen Organisationsform und ihrer Auswirkungen anzunähern, ist es wichtig 

zu klären, was der Begriff „Macht“ bedeutet und welches die Voraussetzungen für die Bildung 

und den Erhalt von Macht sind.  

 

Einerseits kann Macht für die Handlungsmöglichkeiten einer Person oder Personengruppe ste-

hen. Andererseits stellt sie auch die Fähigkeit dar, andere Personen mittels Sanktionsmittel bei-

spielsweise zur Erreichung von Zielen zu bewegen. (Popitz, 1992, S. 11-13) Doch wie gelangt 

man an Macht und wie erhält man diese aufrecht?  

Gerhard Schwarz (1987) beschreibt in seinem Werk „eine heilige Ordnung“ (Hierarchie), welche 

es Organisationen erlaubt, ihre jeweiligen Mitglieder durch Zwang zu koordinieren und in Unter- 

und Überordnungen aufzuteilen, so dass dabei die grösstmögliche Macht bei der Organisation 

(dem System) selbst bestehen bleibt.  
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Hierarchie kann des Weiteren als unbewusst verinnerlichte Organisationsform gesehen werden. 

Dieses unbewusste Muster der Hierarchie ist innerhalb der mitteleuropäischen Kultur verankert, 

was sich auf das gegenseitige Verhalten der Menschen innerhalb von Organisationen erheblich 

auswirkt. (Schwarz, 1987, S. 236) 

Dieses Muster der Hierarchie bedarf einer ganz bestimmten Kommunikationsstruktur, welche 

durch die folgenden vier Axiome der Herrschaft bestimmt wird. Die Axiome wirken als Institutio-

nen innerhalb hierarchischer Organisationen. Alle Axiome müssen bei der Entscheidungsträgerin 

oder dem Entscheidungsträger liegen. Nur so verfügt diese oder dieser an der Spitze der Hierar-

chie über die absolute Macht (Herrschaft). (Schwarz, 1987, S. 236)  

 

Das Wahrheitsaxiom 

Die Entscheidungsträgerin oder der Entscheidungsträger an der zentralen Position der hierarchi-

schen Struktur weiss alles und hat immer Recht. Da Entscheidungsträgerinnen und Entschei-

dungsträger innerhalb der Hierarchie immer an der Spitze sind, befinden sie sich auch am Schnitt-

punkt verschiedener Kommunikationsstränge. Daher kann davon ausgegangen werden, dass sie 

über die meisten und detailliertesten Informationen verfügen. Durch dieses Mehr an Informatio-

nen können sie auch fundierter Entscheidungen fällen, als dies Positionsträgerinnen oder Positi-

onsträger ohne entsprechendes Wissen tun können. Durch diese ungleiche Verteilung von Infor-

mationen entsteht der Eindruck, dass die Oberen der Hierarchie von Anfang an über mehr Fä-

higkeiten verfügen, um Entscheidungen fällen zu können. Damit dies so bleibt, ist die Entschei-

dungsträgerin oder der Entscheidungsträger zudem dafür zuständig, welche Kommunikations-

mittel eine Organisation verwendet. Über diese kann gesteuert werden, wer welche Informationen 

erhält, anwenden und verstehen kann. Als Beispiel dient das Rechtssystem, dessen Entschei-

dungsträgerinnen und Entscheidungsträger die schriftlichen Kommunikationsmittel bewusst so 

auswählen, dass nur eine kleine Gruppe (juristisch geschulte Personen) in der Lage ist, diese zu 

verstehen und zu verarbeiten. Schwarz verweist in seinem Werk auf diverse Versuche von Sozi-

alpsychologen (Kelley 1951, Cohen 1959, u.a.), welche oben genannten Faktoren bestätigen. 

Aussagen von Personen, die einen höheren Sozialstatus haben, das bedeutet weiter oben in der 

Hierarchie stehen, wird in der Regel mehr Aufmerksamkeit geschenkt, als denjenigen von Perso-

nen mit einem niedrigeren sozialen Status. Dieses Verhalten wirkt auf der einen Seite autoritäts-

stabilisierend. Auf der anderen Seite birgt es die Gefahr, dass die Wichtigkeit der zentralen Posi-

tion zu immer höherer Abhängigkeit von ihr führt. Die Konsequenz davon zeigt sich im Verhal-

tensmuster, dass dem, was hierarchisch gesehen von oben kommt, mehr Wahrheit zugespro-

chen wird, als dem, was von unten kommt. (Schwarz, 1987, S. 171-174) 
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Das Weisheitsaxiom 

Die Erhaltung einer zentralen Position innerhalb eines Systems bedingt, dass es den jeweiligen 

Inhaberinnen und Inhabern gelingt, offene Konflikte zu vermeiden. Dies wird dadurch erreicht, 

dass sämtliche Kontakte und Kommunikationsmittel vereinnahmt werden. Autorität und Konflikt-

vermeidung gehen dabei einher. Denn nur wer über ein gewisses Mass an Autorität verfügt, ist 

auch in der Lage, Konflikte zu verhindern oder sie zu schlichten. Diese Autorität basiert im We-

sentlichen auf der Anerkennung, welche die Organisation und damit auch ihre Positionsinhabe-

rinnen und Positionsinhaber innerhalb der Gesellschaft innehaben. (S. 174) 

 

Das Entscheidungsaxiom 

Entscheidungen werden jeweils ausschliesslich von der zentralen Stelle getroffen. Vorausset-

zung hierfür ist der Besitz des Wahrheitsaxioms sowie des Weisheitsaxioms. Nur dort, wo alle 

Informationen zusammenkommen, können Entscheidungen getroffen werden, welche als richtig 

wahrgenommen werden (Wahrheitsaxiom). Damit jedoch klar ist, wer über die notwendige Auto-

rität verfügt, solche Entscheidungen zu fällen, ist das Weisheitsaxiom unabdingbar. (S. 167-171) 

 

Das Dependenzaxiom 

Damit gewährleistet ist, dass die Unteren der Hierarchie das tun, was die oberen Entscheidungs-

trägerinnen und Entscheidungsträger von ihnen verlangen, muss eine Abhängigkeit bestehen. 

Was von den vorgesetzten Instanzen kommt wird durch das Vorhandensein dieser Abhängigkeit 

als glaubhafter empfunden als die eigenen Bedürfnisse. Eine solche Dependenz kann nur durch 

das Zusammenwirken der Axiome entstehen. Dies dann, wenn die Personen innerhalb der Or-

ganisationen von der Gesellschaft so sozialisiert sind, dass die Entscheidungsträgerinnen und 

Entscheidungsträger (Entscheidungsaxiom) über Autorität verfügen (Weisheitsaxiom) und an der 

Quelle sämtlicher Informationen sind (Wahrheitsaxiom). (S. 175-180) 

 

Die Organisationsform der Hierarchie kann nur funktionieren, wenn die Gültigkeit dieser Axiome 

nicht hinterfragt wird und alle vier Axiome bei der hierarchischen Spitze liegen. Wesentlich dabei 

ist, dass die Personen, welche von diesen Organisationsformen abhängig sind, nicht über das 

Kapital17 verfügen, die Organisation an sich in Frage zu stellen. Denn eine weitere Voraussetzung 

für die gesellschaftliche Akzeptanz der jeweiligen Organisation ist, dass deren System nicht hin-

terfragt wird. Nur wenn diese gegeben ist, verfügen die einzelnen Positionsinhaberinnen und Po-

sitionsinhaber auch über die notwendige Autorität innerhalb der Organisation, um die Hierarchie 

zu gewährleisten.  

  

                                                
17 vgl. Kapitel 3.3 Erwerb von Kapital 
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Gelingt es nicht, diese Axiome der Hierarchie aufrecht zu erhalten, zerfällt die Organisationsform 

der Hierarchie und die damit einhergehende Macht geht verloren. (S.128) 

 

3.1.3 Institutionelle Macht 

Analog zu diesem Modell einer hierarchischen Organisationsform lässt sich ableiten, worin insti-

tutionelle Macht besteht. Dabei wird zwischen zwei Arten der institutionellen Macht unterschie-

den: Der positionsgebundenen Macht sowie der konstitutiven Macht (Searle, 1995, S. 100). Bei 

beiden gilt die Voraussetzung, dass die Axiome der Hierarchie bei der Organisation selbst liegen.  

Bei der positionsgebundenen institutionellen Macht erlauben die Axiome den Inhaberinnen 

und Inhabern gewisser Statuspositionen (den Oberen der Hierarchie), Eingriffe in die Handlungen 

der ihnen untergebenen oder von ihnen abhängigen Personen zu tätigen. Sie sind weiter befugt, 

diese zu bestimmten Handlungen zu verpflichten und diese Verpflichtungen durch Sanktionen 

durchzusetzen. Die Erhaltung dieser Axiome an der Spitze der Hierarchie erfolgt über die Kon-

trolle der Kommunikationswege und -arten. (Searle, 1995, S. 100) Beispiele dafür sind Regle-

mente, Weisungen oder Leitbilder innerhalb einer Organisation wie auch Verfügungen oder 

Rechtsmittelbelehrungen ausserhalb der Organisation.  

Die konstitutive institutionelle Macht gründet in der Autorität ihrer Positionsträgerinnen und 

Positionsträger. Nur wenn diese innerhalb der Gesellschaft anerkannt sind, können sie ihre Macht 

ausüben. Deshalb ist es für Organisationen elementar, mittels gesellschaftlich anerkannter Insti-

tutionen dafür zu sorgen, dass die Menschen innerhalb der Organisation dem von aussen vorge-

gebenen Bild entsprechen. (Schwarz, 1987, S. 182-185) Demnach kann festgehalten werden, 

dass institutionelle Macht ein Zusammenspiel aus konstitutiver und positionsgebundener Macht 

ist. Dabei ist es den Positionsträgerinnen und Positionsträgern erlaubt, Eingriffe in die Handlun-

gen anderer zu tätigen oder diese mittels Sanktionen zu Handlungen zu verpflichten. Dies gelingt 

jedoch nur, solange das System, in welchem sich die Positionsträgerinnen und Positionsträger 

befinden, gesellschaftlich anerkannt ist.  

Die institutionelle Macht wird durch die Kontrolle der Kommunikationswege gesichert. Zusam-

menfassend kann festgehalten werden, dass das System der hierarchischen Organisationsform 

und dessen Institutionsmacht auf dem Innehaben der vier Axiome beruht. Damit diese Axiome 

immer an der Spitze der Organisation bleiben und es nicht zu einem Systemkollaps kommt, kon-

trollieren die Entscheidungsträgerinnen und Entscheidungsträger die Kommunikationswege- und 

arten. Zentral dabei ist, dass sich das System der Hierarchie nur solange legitimieren lässt, wie 

es gesellschaftlich anerkannt ist. (S. 182-185) 
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Auswirkungen auf das Individuum innerhalb einer Organisation 

Die beschriebenen Formen der institutionellen Macht haben direkte Auswirkungen auf die Indivi-

duen innerhalb einer Organisation. Grundsätzlich ist es so, dass das System darauf bedacht ist, 

seine Macht und seine Institutionen zu wahren. Daher ist davon auszugehen, dass ein Individuum 

exkludiert wird, sobald es sich nicht den Regeln entsprechend verhält. Dies hat zur unmittelbaren 

Folge, dass sich Personen innerhalb von Organisationen im Normalfall an die ihnen vorgegebe-

nen Regeln halten. Ferner kann innerhalb des Systems nicht unmittelbar auf die Bedürfnisse des 

einzelnen Menschen18 eingegangen werden. Somit ist es dem Individuum zwar gestattet, seine 

persönlichen Anliegen zu äussern (denn als Information können sie von grosser Wichtigkeit für 

die Entscheidungsträger sein), sobald er sich jedoch für diese einsetzt, stellt es eine unmittelbare 

Gefährdung des Systems dar und wird exkludiert.  

 

3.1.4 Schlussfolgerungen 

Das System der Sozialhilfe ist durch hierarchische Organisationsformen (namentlich Sozial-

dienste) gegliedert. Somit kann die Annahme getroffen werden, dass die beschriebenen Mecha-

nismen der institutionellen Macht innerhalb des Systems der Sozialhilfe wirken. Das System der 

Sozialhilfe gründet auf der in unserer Gesellschaft geltenden Norm, dass der Staat für seine Bür-

ger zu sorgen hat. Die lebensnotwendige Versorgung soll gewährleistet werden. Ausserdem soll 

niemand Hungern oder ohne Obdach sein. Die Erfüllung dieser Norm ist ein Bedürfnis unserer 

Gesellschaft, welche nicht mit offensichtlicher Armut konfrontiert werden will. Da Entscheidungs-

träger innerhalb hierarchischer Organisationsformen auf die Akzeptanz der Gesellschaft ange-

wiesen sind, hat die Erfüllung von gültigen Normen absolute Priorität. Wenn nun die Norm der 

Gesellschaft lautet, die offensichtliche Armut durch das System der Sozialhilfe zu verhindern, wird 

diese innerhalb der momentanen Strukturen erfüllt. Dies heisst jedoch nicht, dass damit automa-

tisch die Bedürfnisse aller Systemteilnehmenden berücksichtigt werden. Somit ist das System 

und seine Positionsträgerinnen und Positionsträger nicht darauf ausgerichtet, die Bedürfnisse der 

Einzelnen und des Einzelnen zu befriedigen, geschweige denn wahrzunehmen, sondern auf den 

Erhalt ihrer hierarchischen Ordnung und der damit verbundene Macht. Diesen Erhalt sichern sie 

sich mittels der Ausübung von institutioneller (positionsgebundener sowie konstitutiver) Macht. 

Diese äussert sich im Kontrollieren der Handlungen der einzelnen Personen im System sowie 

der Kommunikationswege und -mittel und im Sanktionieren derer, die sich nicht an die Regeln 

halten.  

  

                                                
18 vgl. Kapitel 3.1.2 Die hierarchische Organisationsform und deren Auswirkungen 
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Was bedeutet dies nun für die einzelnen Positionen innerhalb des Systems und die Fähigkeit, der 

Positionsinhaberin oder des Positionsinhabers sich zur Wehr zu setzen? Während das System 

und seine Organisationen über viele Mittel verfügen, um sich gegen den Verlust von Macht und 

Einfluss zu wehren, können sich die einzelnen Positionsinhaberinnen und Positionsinhaber (So-

zialarbeitende und Sozialhilfebeziehende) nicht für ihre Anliegen oder Bedürfnisse einsetzen. Die 

Unteren der Hierarchie (Sozialhilfebeziehende) können sich nicht zur Wehr setzen, da sie sonst 

aus dem System exkludiert würden, was direkte und gravierende Folgen auf ihre Lebensgrund-

lage hätte.  

 

Nun kann dem entgegengesetzt werden, dass in einem solchen Fall Sozialarbeitende eingesetzt 

werden, um zwischen den Bedürfnissen des Systems und denen der Sozialhilfebeziehenden zu 

vermitteln. Folglich werden die gewählten Kommunikationsmittel übersetzt und dadurch die 

Macht des Systems gedämpft. Zwar können Sozialarbeitende institutionelle Macht mindern, al-

lerdings aufheben oder gar umkehren, können sie die Machtverhältnisse jedoch nicht, da sonst 

ein Zusammenbruch des Systems die Folge wäre.  

 

Zudem ist das System der Sozialhilfe stark von äusseren Einflüssen abhängig, da seine Entschei-

dungsträgerinnen und Entscheidungsträger ihre Autorität über die Anerkennung der Gesellschaft 

erhalten. Dementsprechend sind sie darauf angewiesen, innerhalb der Gesellschaftsstruktur als 

Organisation wahrgenommen zu werden, welche die Normen und Regeln der selbigen durchsetzt 

und nichtkonformes Verhalten sanktioniert. Diese Abhängigkeit von äusseren Einflüssen hat zur 

Folge, dass Institutionen, welche innerhalb der Organisation Gültigkeit hätten, zu Gunsten von 

äusseren Normvorstellungen ausser Kraft gesetzt werden. Ein Beispiel dafür ist die Reduktion 

der Sozialhilfeausgaben um zehn Prozent.19 Innerhalb des Systems kann diese fachlich nicht 

vertreten werden. Da der Spardruck seitens der Politik und der Gesellschaft (welcher hier die 

Norm darstellt) jedoch sehr hoch ist, wird dieser Entscheid trotzdem umgesetzt. Fachlich gesehen 

ist dies sehr schwierig zu rechtfertigen, hingegen rein aus systemischer Sicht ist dieses Vorgehen 

logisch.  

 

Als Schlussfolgerung in Bezug auf Sozialarbeitende kann festgehalten werden, dass diese als 

Rollenträgerinnen oder Rollenträger innerhalb des Systems sowohl dessen Regeln als auch den 

Normen der Gesellschaft unterliegen. Dies bedeutet beispielsweise, dass sie über die Macht ver-

fügen, Handlungen anderer zu beeinflussen oder durch Androhung von Sanktionen regelkonfor-

mes Verhalten erzwingen zu können. Sie können dies jedoch nur gegen die unteren Positionen 

innerhalb des Systems und nicht gegen die oberen einsetzen.  

  

                                                
19 vgl. Kapitel 4.2.3 Angriffe auf die Sozialhilfe 
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Abschliessend kann bemerkt werden, dass es durch die institutionelle Macht innerhalb des Sys-

tems der Sozialhilfe zu Benachteiligungen kommt. Zumal das System kein unmittelbares Inte-

resse daran hat, dass sich seine Positionsträgerinnen und Positionsträger zur Wehr setzen kön-

nen.  

 

Kapitel 3.1 – das Wichtigste in Kürze 

Die hierarchische Organisationsform, welche auch auf das System der Sozialhilfe zutrifft, ba-

siert im Wesentlichen auf das Innehaben der vier Axiome der Hierarchie, die gesellschaftliche 

Akzeptanz der Organisation und die damit verbundene Autorität ihrer Statusinhaberinnen und 

Statusinhaber. Um die Axiome und damit das System aufrechterhalten zu können, bedienen 

sich die Positionsinhaberinnen und Positionsinhaber an der Spitze der Hierarchie institutio-

neller Macht. Diese basiert unter anderem auf dem Kontrollieren und Steuern der Kommuni-

kationswege und -arten. Durch das gezielte Einsetzen der sprachlichen oder schriftlichen 

Kommunikationsmittel können Personen in Entscheidungsprozesse, Abläufe oder die ge-

samte Organisation inkludiert oder aus diesen exkludiert werden. Da die Organisation Sozi-

aldienst auch als hierarchische Organisationsform angesehen werden kann, spielen innerhalb 

dieser die beschriebenen Mechanismen. Sozialdienste inkludieren, exkludieren oder sanktio-

nieren Sozialarbeitende gleichermassen wie Sozialhilfebeziehende bei konformen oder nicht 

konformen Verhalten. Die theoretische Konsequenz daraus lautet, dass sich Sozialarbeitende 

in einer hierarchischen Organisationsform nicht effektiv für die Bedürfnisse ihrer Klienten ein-

setzen können. 

 

In letzter Konsequenz bedeuten die beschriebenen Mechanismen, dass Sozialarbeitende theo-

retisch gesehen im System der Sozialhilfe nicht in der Lage sind sich für Ihre Klientinnen und 

Klienten einzusetzen, da sie, sobald sie dies tun würden, vom System exkludiert werden. Was 

diese Erkenntnisse für Folgen für die Arbeit der Sozialarbeitenden hat, wird im nächsten Kapitel 

erläutert.  

 

3.2 Sozialarbeitende innerhalb der bürokratischen Struktur 

Die Organisation und der Vollzug der Sozialhilfe geschehen innerhalb bürokratischer Strukturen. 

Die Aufgaben der Sozialhilfe werden grösstenteils von Sozialarbeitenden ausgeführt.20 Im folgen-

den Kapitel wird untersucht, welche Rolle die Sozialarbeitenden bei der Benachteiligung von So-

zialhilfebeziehenden einnehmen. Können Sozialarbeitende Benachteiligungen der Sozialhil-

febeziehenden durch die institutionelle Macht mindern oder tragen sie sogar zu einer Ver-

stärkung dieser bei? Um diese Frage zu beantworten, wird zum einen Mertons (1995) Theorie 

                                                
20 vgl. Kapitel 2.2 Organisation der Sozialhilfe 
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der bürokratischen Struktur beigezogen. Diese analysiert, wie sich bürokratische Strukturen auf 

Individuen auswirken, wenn sie als Mitarbeitende einer solchen bürokratischen Organisation tätig 

werden. (S. 187-196) Zum anderen wird Staub-Bernasconis (2007) Begründung des Tripelman-

dats berücksichtigt. Dieses zeigt die Aufgaben und Möglichkeiten der Professionellen der Sozia-

len Arbeit im Kontext von Organisationen und der Gesellschaft auf und legitimiert diese. (S. 6-7) 

Weiter wird das Konzept des Empowerments erläutert. Dieses als Ansatz, wie Sozialarbeitende 

ihren Klientinnen und Klienten im System der Sozialhilfe Unterstützung anbieten und die Rechte 

der Sozialhilfebeziehenden gewahrt werden können. (Galuske, 2009, S. 261-267 und Böhnisch, 

2012, S. 289-295) 

 

3.2.1 Bürokratische Struktur und Persönlichkeit 

Merton (1995) fasst in seinem Werk Präzision, Effizienz und Zuverlässigkeit als Vorteile der bü-

rokratischen Struktur zusammen. Demgegenüber untersucht er die Störungen innerhalb der bü-

rokratischen Strukturen und in diesem Zusammenhang das Verhalten von Individuen, sogenann-

ten Beamtinnen und Beamten, innerhalb dieses Systems. (S.187-196) 

 

Dysfunktionen der bürokratischen Struktur 

Die Regeltreue und Reaktionszuverlässigkeit, welche grundlegend für das reibungslose Funktio-

nieren der bürokratischen Organisation sind, können wiederum zu Störungen innerhalb der Bü-

rokratie führen. Durch den „Druck zu pflichtgemässem Verhalten“ (Merton, 1995, S.190) können 

sogenannte Dysfunktionen hervorgerufen werden. Als eine solche Dysfunktion bezeichnet Mer-

ton die „gelernte Unfähigkeit“ (S. 189) von Fachkräften. Beamtinnen und Beamte halten sich im 

Normalfall gewissenhaft an Regeln. Die Konsequenz davon kann sein, dass diese ihre Fach-

kenntnisse unflexibel einsetzen und an Verfahren festhalten, die in der Vergangenheit erfolgreich 

eingesetzt wurden, für die konkrete Situation jedoch unangemessenen sind. Die „Berufspsy-

chose“ (S. 190) sieht Merton als ähnliche Dysfunktion innerhalb der bürokratischen Struktur. So-

genannte Psychosen seien „besondere Vorlieben, Antipathien, Unterscheidungen und Akzent-

setzungen“ (S. 190), welche durch Alltagsroutinen entwickelt würden und im Berufsalltag unbe-

wusst und unreflektiert Einfluss auf die Wahrnehmungen, die Entscheidungen und das Handeln 

hätten. Eine Erklärung für eine weitere Dysfunktion sieht Merton darin, dass Disziplin für den 

Erfolg einer bürokratischen Organisation als essentiell erachtet wird. Nur wenn deren Mitarbei-

tende zuverlässig, vorsichtig und pflichtbewusst handeln, funktioniert die bürokratische Struktur 

reibungslos. Daher stehen die Mitarbeitenden unter ständigem Druck, sich regelkonform zu ver-

halten. Dies führt dazu, dass Disziplin für Beamtinnen und Beamte mit übertrieben starken Ge-

fühlen zusammenhängt. Das Befolgen der Regeln, welches ursprünglich Mittel war, um das Ziel 

zu erreichen, wird zum Ziel selber. Dadurch geschieht eine Zielverschiebung und das Befolgen 
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der Regeln wird zu einem grundlegenden Wert. Dies könne zur Folge haben, dass es in bürokra-

tischen Strukturen zu einem „Formalismus oder sogar Ritualismus, mit einem unerschütterlichen 

Beharren auf peinlich genauer Einhaltung der formalisierten Verfahren“ (S.191) kommt. (S. 189-

191) 

 

Strukturelle Ursachen der Dysfunktionen 

Die beschriebenen Dysfunktionen haben laut Merton strukturelle Ursachen. Die bürokratische 

Organisation leistet Anreize wie beispielsweise regelmässige Lohnerhöhungen zur Förderung 

des regelkonformen Verhaltens. Dies führt dazu, dass die Disziplin eine übermässige Bedeutung 

erhält, was in der genannten Verlagerung des Schwerpunkts auf die Regelbefolgung resultiert. 

Die Mitarbeitenden der bürokratischen Struktur haben den Eindruck, es bestehe ein gemeinsa-

mes Interesse: Die Befolgung der Regeln. Dies ist förderlich für das Gefühl der „Schicksalsver-

bundenheit“ (S. 192) unter den Mitarbeitenden. Dahingegen kann es dazu führen, dass nicht die 

Unterstützung der Klientel im Vordergrund steht, sondern die Wahrung der eigenen und somit 

der Interessen der Organisation. Der bürokratischen Organisation wird in Mertons Theorie unter-

stellt, dass sie Beamtinnen und Beamte mit Aktenstössen belagert, um sie so davon abzubringen, 

die konkreten Situationen zu fest im Detail zu betrachten. Das hat zur Folge, dass diese die Sach-

lagen der Klientinnen und Klienten nicht mehr individuell beurteilen können und sich an die An-

forderungen der bürokratischen Struktur anpassen. (S. 192-193) 

 

Potentielle Konflikte 

Um effizient zu funktionieren, müssen die Mitarbeitenden der bürokratischen Struktur ihre Fälle 

kategorisieren. Merton beschreibt, dass dies eine Entpersonalisierung der Beziehung zur Folge 

habe. Individuelle Sachverhalte werden so oft übersehen. Die Klientinnen und Klienten erachten 

ihre Situation als einzigartig. Sie fühlen sich nicht angemessen behandelt, wenn ihre persönlichen 

Angelegenheiten unpersönlich abgefertigt werden. Dies kann zu Konflikten führen. Beamtinnen 

und Beamte fühlen sich als „Repräsentant der Macht und des Ansehens der gesamten Struktur“ 

(S. 194). Dadurch kann laut Merton ein weiterer Konflikt entstehen. Da Beamtinnen und Beamte 

mit Befehlsgewalt ausgestattet sind, kann diese bei der Interaktion mit der Klientel missbraucht 

werden. Dies kann wiederum zur Folge haben, dass Beschwerden von Klientinnen und Klienten 

ohne Wirkung bleiben. Auch wenn diese sich an andere Angestellte derselben bürokratischen 

Organisation wenden, werden diese das Anliegen nicht unterstützen. Dies weil sich Beamtinnen 

und Beamte gegenseitig stützen, aus dem Grund, dass sie das erwähnte Gefühl der Schicksals-

verbundenheit zusammenhält. Die beschriebenen, konfliktgeladenen Merkmale der bürokrati-

schen Struktur äussern sich ausserdem darin, dass sich die Bürokratie an Normen der Unper-

sönlichkeit orientiert und jede Person missbilligt wird, die innerhalb dieser Strukturen eine per-

sönliche Beziehung zum Klientel aufbaut. Merton erkennt, dass die Abhängigkeit der Klientinnen 
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und Klienten von den Angeboten und der Unterstützung der bürokratischen Struktur die Konflikte 

auflädt. Denn die Klientinnen und Klienten haben keine Alternative auf ein Konkurrenzangebot 

auszuweichen, wie dies in der Privatwirtschaft der Fall ist. (S. 194-195) 

 

In den geschilderten Erklärungen zeigt Merton auf, wie Angestellte einer bürokratischen Verwal-

tung dem „Beamtentum“ verfallen. Inwiefern sind Sozialarbeitende davon betroffen? Kann das 

professionelle Tripelmandat dies abwenden? Darauf wird im nächsten Abschnitt eingegangen. 

 

3.2.2 Das professionelle Tripelmandat 

Staub-Bernasconi (2007) sieht im doppelten Mandat von Hilfe und Kontrolle ein Strukturmerkmal 

des sozialen Berufes. Für eine Profession sei jedoch ein drittes, professionelles Mandat notwen-

dig, damit die Einhaltung ethischer Standards21 sowie die ausreichende Reflexion gewährleistet 

werde. Eine „breitere Auslegung“ (S. 6) des doppelten Mandates beinhalte eine differenziertere 

Sicht auf die Umstände und fordere „Beziehungs- und Motivations-, ferner Verhandlungs- und 

Mediationskompetenz zwischen den Anliegen, Interessen und Rechten der Klientel sowie den 

Aufträgen, Interessen und Pflichtvorstellungen der Träger“ (S. 6). Da diese Vermittlung jedoch 

einem Machtgefälle unterliege, sei die Wahrscheinlichkeit gross, dass eher die Interessen der 

Träger und nicht die der Klientel gewahrt werden. (S. 6) 

Das dritte Mandat beinhaltet einerseits die wissenschaftliche Fundierung der Methoden der So-

zialen Arbeit und andererseits einen von Seiten Sozialer Arbeit definierten Ethikkodex. Dieser 

Kodex orientiert sich an den Menschenrechten und der Forderung nach Gerechtigkeit. Dadurch 

soll erreicht werden, dass Hilfe für die Individuen gegenüber „struktureller oder fachpolitischer 

Arbeit“ (S. 7) nicht missachtet wird. (S. 7) 

Dieses professionelle Mandat liefert somit ein Referenzsystem, welches helfen soll, die Aufgaben 

der Sozialen Arbeit unabhängig, selbstbestimmt und reflektiert zu beurteilen und auszuführen. 

Die Reflexion sollte dazu führen, dass Sozialarbeitende selbstbestimmt handeln und strukturelle 

Umstände sowie das Machtgefälle hinterfragen. Wird ein Auftrag durch die Sozialarbeitenden 

verweigert, angenommen oder wenn sich die Professionellen der Sozialen Arbeit selbst beauf-

tragen, wirkt das dritte Mandat legitimierend. Das Tripelmandat versucht folglich aufzuzeigen, wie 

die Professionellen der Sozialen Arbeit die Balance zwischen den Ansprüchen der Organisation 

und der Gesellschaft, den Klientinnen und Klienten sowie dem eigenen Ethikkodex und methodi-

schen Arbeiten halten können. (S. 6-7) 

 

                                                
21 Ethische Standards nach Staub-Bernasconi: Menschenrechte und Gerechtigkeit (Staub-Bernasconi, 
2007, S. 7) 
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Das professionelle Tripelmandat soll Sozialarbeitenden die Möglichkeit bieten, dem beschriebe-

nen Druck der bürokratischen Struktur standzuhalten und sich selbstbestimmt innerhalb dieses 

Systems zu bewegen.  

Wie können Sozialarbeitende diese Autonomie an ihre Klientinnen und Klienten weitergeben und 

diese befähigen, ihren Alltag selbstbestimmt und selbständig zu bewältigen? So dass sich diese, 

wenn nötig, gegen Entscheide des Systems der Sozialhilfe wehren können? Bietet der im Fol-

genden vorgestellte Empowerment-Ansatz entsprechende Handlungsoptionen? 

 

3.2.3 Empowerment 

Mit dem Ansatz des Empowerments sollen Sozialarbeitende ihre Klientinnen und Klienten darin 

fördern, selbstbestimmt zu handeln. Die Menschen sollen zur Entdeckung der eigenen Stärken 

ermutigt und bei der Aneignung von Selbstbestimmung und Autonomie unterstützt werden. 

Dadurch sollen Adressatinnen und Adressanten der Sozialen Arbeit letzten Endes eine „politische 

Konfliktfähigkeit“ (Galuske, 2009, S. 264) erreichen, um an demokratischen und politischen Pro-

zessen teilzunehmen und diese mitzugestalten. Die Grenzen dieses Ansatzes bestehen laut 

Galuske (2009) darin, dass bei den Adressatinnen und Adressaten von qualifizierten, starken, 

selbstbestimmten und erfolgreichen Individuen ausgegangen werde, was bei den Klientinnen und 

Klienten der Sozialen Arbeit nicht immer der Fall sei.22 (S. 264-267) 

Böhnisch (2012) sieht im Empowerment-Ansatz eine Möglichkeit, die Adressatinnen und Adres-

saten der Sozialen Arbeit davor zu bewahren, in die „Versorgungsfalle“ (S. 295) zu geraten. Diese 

Falle bestehe darin, dass die Klientinnen und Klienten einen grossen Teil ihrer Ressourcen durch 

das sozialarbeiterische Hilfesystem erhalten, in welchem durch die herrschenden sozialpoliti-

schen Kräfte immer mehr Entscheide zu Einsparungen und Verschärfungen beschlossen werden. 

„Sie haben demgegenüber wenige Chancen, ihre Rechte öffentlich zu machen, da sie in der An-

waltschaft eben dieser nun eingeschränkten Sozialarbeit gefangen sind.“ (S. 295) Laut Böhnisch 

sei eine Umstrukturierung des gesamten Interventionsfeldes nötig, um diesem Ansatz Raum für 

die Einforderung der Rechte schaffen zu können. „Die Klientinnen brauchen Raum zur Selbstthe-

matisierung, die professionelle Sozialarbeit muss von einem versorgenden in ein kooperatives 

Interventionsverständnis überführt werden, die Allzuständigkeit muss aufgegeben werden, damit 

Platz wird für die Artikulierung der sozialen Rechte der KlientInnen.“ (S. 295) (S. 289-295) 

Staub-Bernasconi (2007) bezeichnet das Empowerment als ein Mittel zur Erschliessung von 

Machtquellen und Aufbau von Machtstrukturen. Die Sozialarbeitenden sind beauftragt diese zu-

gänglich zu machen, wenn den Klientinnen und Klienten der Sozialen Arbeit legitime Ansprüche 

und / oder Rechtsansprüche durch den Staat oder die Gesellschaft verwehrt bleiben. Im Rahmen 

                                                
22 vgl. auch Kapitel 3.3 Erwerb von Kapital 



   

Seite 33 
 

des dritten Mandates sind die Professionellen der Sozialen Arbeit dazu verpflichtet, die Macht-

quellen gemeinsam mit den Klientinnen und Klienten oder für diese zu erschliessen. Dies ge-

schieht beispielsweise indem die Politik auf die versprochenen Verpflichtungen aufmerksam ge-

macht wird und deren Durchsetzung mittels Lobbyarbeit eingefordert wird. (S.401) 

 

3.2.4 Schlussfolgerungen 

Da sowohl die Organisation wie auch der Vollzug der Sozialhilfe in bürokratischen Strukturen 

einzuordnen sind, ist zu prüfen, inwiefern die von Merton (1995) genannten Phänomene der über-

triebenen Konformität von Beamtinnen und Beamten auch auf Sozialarbeitende zutreffen.  

Die Ursachen, die zu Dysfunktionen der bürokratischen Struktur führen, sind auch in bürokrati-

schen Organisationen der Sozialhilfe zu finden. So führen staatliche Organisationen oft ein Lohn-

stufensystem, welches als Anreiz für regelkonformes Verhalten gesehen werden kann. Des Wei-

teren müssen Sozialarbeitende häufig mit einer hohen Anzahl Dossiers klarkommen, was in einer 

Überforderung und den Sozialarbeitenden widerstrebenden Einordnung in die geforderten Struk-

turen der Bürokratie resultieren kann. Ausserdem wird im System der Sozialhilfe mit Steuergel-

dern gewirtschaftet. Wie Merton beschreibt, kann dies ein übertriebenes Gefühl der Pflichteinhal-

tung hervorrufen.  

Da viele unterschiedliche Faktoren, die zu Dysfunktionen der Bürokratie führen, vorhanden sind, 

kann davon ausgegangen werden, dass dies Auswirkungen auf die Handlungen der Sozialarbei-

tenden innerhalb der bürokratischen Struktur hat. Wie Merton darstellt, führen die Forderungen 

nach pflichtgemässem Verhalten dazu, dass das Befolgen der Regeln zu einem Leitwert wird. Im 

System der Sozialhilfe ist eine Tendenz zu mehr Druck und Kontrolle23 festzustellen. Daher ist 

anzunehmen, dass die Wahrscheinlichkeit steigt, dass Sozialarbeitende starr an Regeln festhal-

ten und nicht der Situation angemessen reagieren. In diesem Zusammenhang besteht die Gefahr, 

dass der gesellschaftliche und strukturelle Druck bei den Sozialarbeitenden unbemerkt bleibt und 

nicht reflektiert wird. Dies fördert das unflexible und formalisierte Verhalten derer.  

Dieses Verhalten kann wiederum Konflikte zwischen Sozialhilfebeziehenden und Sozialarbeiten-

den auslösen. Durch das Kategorisieren von Fällen, welches für das Funktionieren der bürokra-

tischen Struktur nötig ist, werden individuelle Umstände oft übersehen und die persönlichen An-

gelegenheiten förmlich abgehandelt. Da die persönliche Beziehung zwischen Sozialhilfebezie-

henden und Sozialarbeitenden grundlegend ist für eine gelingende Zusammenarbeit, wirkt sich 

dies besonders gravierend aus. Hinzu kommt, dass innerhalb bürokratischen Strukturen häufig 

kein Verständnis für die Notwendigkeit des Aufbaus und der Förderung der persönlichen Bezie-

hung besteht, was die Position der Sozialarbeitenden zusätzlich erschwert. Ein weiteres  

                                                
23 vgl. Kapitel 4.2.7 Tendenz zur Kontrolle 
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Konfliktpotential herrscht darin, dass sich Sozialarbeitende in einer Position befinden, in der sie 

ihre Befehlsgewalt ausnutzen können. Durch die Solidarität zwischen den Mitarbeitenden einer 

Organisation kann es sein, dass Beschwerden gegen diese Missbräuche erfolglos bleiben. Mer-

ton weist darauf hin, dass die fehlenden Alternativen von Unterstützungsangeboten die Konflikte 

zusätzlich aufladen. Da es sich bei der Sozialhilfe um die Existenzsicherung der Betroffenen han-

delt, verschärft sich diese Problematik.  

Die Sozialhilfebeziehenden sind von der wohlwollenden Unterstützung der zuständigen Sozialar-

beitenden abhängig und auf diese angewiesen.  

 

Demgegenüber soll das professionelle Tripelmandat von Staub-Bernasconi (2007) die Gewähr-

leistung der ethischen und professionellen Standards der Sozialen Arbeit und die nötige Reflexion 

ermöglichen. Es soll erlauben, dass die Professionellen der Sozialen Arbeit Aufträge nicht nur 

fremdbestimmt entgegen nehmen, sondern auch ablehnen oder sich selbst damit beauftragen 

können. Ausserdem soll es unterstützend wirken, das Machtgefälle zwischen Sozialarbeitenden 

und Sozialhilfebeziehenden zu reflektieren. Die Sozialhilfegesetzgebungen weisen eine geringe 

Normdichte auf und lassen den Sozialarbeitenden somit einen gewissen Ermessensspielraum. 

Innerhalb des Systems der Sozialhilfe ist dies eine bedeutende Möglichkeit für die Professionel-

len, diese Autonomie reflektiert und nach ethischen und professionellen Standards zu nutzen.  

 

Die beschriebenen Erscheinungen innerhalb bürokratischer Strukturen zeigen die grossen Her-

ausforderungen, mit welchen die Sozialarbeitenden durch die Strukturmerkmale der Bürokratie 

konfrontiert werden. Dies zeugt wiederum von der Notwendigkeit des professionellen Mandates. 

Die Abhandlungen zeigen ausserdem auf, dass Sozialarbeitende eine bedeutende Schlüssel-

funktion zwischen den Interessen der Organisation und den Interessen der Klientinnen und Kli-

enten innehaben. Ob die Sozialarbeitenden die Kontrollinteressen der Organisation unreflektiert 

ausüben oder ob sie die Balance zwischen Hilfe und Kontrolle finden hängt unter anderem davon 

ab, inwiefern das professionelle Mandat bei den betroffenen Sozialarbeitenden verinnerlicht ist 

und wie fest sie sich am (sozialarbeiterischen) Ethikkodex orientieren. Das Tripelmandat ist zwar 

kein Garant für die faire und angemessene Behandlung von Sozialhilfebeziehenden durch Sozi-

alarbeitende. Es kann jedoch Unterstützung bieten, indem es die Sozialarbeitenden auffordert, 

einen Beitrag zur Verminderung der Benachteiligung der Sozialhilfebeziehenden durch die insti-

tutionelle Macht zu leisten. Dabei ist unserer Meinung nach bedeutend, dass sich die Sozialar-

beitenden der dargestellten Phänomene bewusst sind und diese entsprechend reflektieren. 

 

Der Empowerment-Ansatz soll die Ressourcen der Adressatinnen und Adressaten sowie deren 

Umfeld aktivieren. Dies soll zur Einforderung und Wahrung ihrer Rechte beitragen. Da die Sozi-

alhilfebeziehenden nicht in allen Fällen über die nötigen Ressourcen sowie die Fähigkeit zur 
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Selbstreflexion verfügen, die Angelegenheiten selbstbestimmt und selbständig in die Hand zu 

nehmen, liegt es an den Sozialarbeitenden, diese Ressourcen zu erschliessen.  

Dabei scheint es wichtig, eine gute Balance zwischen Autonomieförderung und stellvertretendem 

Handeln zu finden. Ansonsten kann es sein, dass Sozialhilfebeziehende durch die Professionel-

len der Sozialen Arbeit überfordert oder bevormundet werden. Im konkreten Fall des „sich zur 

Wehr Setzens“ müssten die Sozialarbeitenden die Klientinnen und Klienten auf ihre Rechte auf-

merksam machen und ihnen den Zugang zu Unterstützungsangeboten erschliessen. Darin be-

steht ein Interessenskonflikt. Das Interesse die Klientin oder den Klienten zu unterstützen steht 

gegenüber den Interessen der jeweiligen Organisation, welcher die Sozialarbeitenden unterstellt 

sind. Das Tripelmandat kann in einem solchen Fall hilfreich sein wie auch die Gelegenheit bieten, 

reflektierte und dadurch selbstbestimmte Entscheide zu treffen. Auch wenn die Sozialarbeitenden 

dadurch bei der Anwendung des Empowerment-Ansatzes eine gute Balance finden, stösst dieser 

Ansatz bei den strukturellen Voraussetzungen an seine Grenzen. So können die Sozialarbeiten-

den die Klientinnen und Klienten zwar darin unterstützen, sich im System der Sozialhilfe zur Wehr 

zu setzten und den Zugang zu Unterstützungsangeboten ermöglichen. Wenn die sozialpoliti-

schen Entscheide den Druck auf das System der Sozialhilfe verschärfen und die rechtliche Situ-

ation zusätzliche Benachteiligungen für Sozialhilfebeziehende beinhaltet,24 sind die Möglichkei-

ten des Empowerment-Ansatzes jedoch beschränkt. 

 
 

Kapitel 3.2 – das Wichtigste in Kürze 

Die bürokratischen Strukturen, welche auch auf das System der Sozialhilfe zutreffen, können 

dazu führen, dass Sozialarbeitende der Einhaltung der Regeln der Organisation mehr Bedeu-

tung zuordnen als den Interessen der Sozialhilfebeziehenden. Das professionelle Tripelman-

dat soll Sozialarbeitende unterstützen, innerhalb dieses Systems reflektiert und dadurch 

selbstbestimmt sowie nach ethischen Standards zu entscheiden und zu handeln. Der Em-

powerment-Ansatz kann Sozialhilfebeziehende in ihrer Autonomie fördern und diese befähi-

gen, sich im System der Sozialhilfe zur Wehr zu setzen. Ausserdem soll dieser Ansatz Sozi-

alarbeitende legitimieren, Ressourcen für Klientinnen und Klienten zu erschliessen. Die Mög-

lichkeiten des Empowerment-Ansatzes sind jedoch abhängig von den strukturellen Voraus-

setzungen. 

 
 

Die Organisation Sozialhilfe und deren Mitarbeitende haben einen grossen Einfluss auf den Voll-

zug der Sozialhilfe und auf die Einhaltung der Rechte von Sozialhilfebeziehenden. Welche Rolle 

                                                
24 vgl. Kapitel 4 Kontextanalyse 
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haben die Sozialhilfebeziehenden selber und wie Beeinflussen deren Ressourcen die beschrie-

benen Phänomene? Diese Fragen werden im folgenden Kapitel behandelt. 

 

3.3 Erwerb von Kapital  

3.3.1 Kapitaltheorie 

Der Erhalt und Erwerb von Macht und damit auch Eigenständigkeit hängen stark vom System 

ab.25 Zusätzlich haben die vorhandenen Ressourcen einen Einfluss auf die Machtverhältnisse. 

Pierre Bourdieus (1983) Kapitaltheorie entstand aus der Forschung über die Ungleichheit der 

schulischen Leistungen von Kindern aus verschiedenen sozialen Schichten. Der Profit (also der 

Schulerfolg), den die Kinder aus dem Schulsystem ziehen konnten, hat demzufolge mit der Ver-

teilung des kulturellen Kapitals zu tun. Diese Unterschiede implizierten, dass die Kinder über un-

terschiedlich viel Kapital verfügen. (Bourdieu, 2012, S. 230) Aufgrund dieser Ausgangslage stellte 

sich Bourdieu folgende Fragen: Was für Arten von Kapital gibt es? Woher stammt es? Und wie 

kann es erlangt werden? Aufgrund dieser Ausgangslage entwickelte er eine Theorie zum Erwerb 

von Kapital. Um sich dieser anzunähern, bedarf es zunächst einiger Begriffsklärungen. Der Be-

griff des „Kapitals“ steht für Bourdieu für die Aneignung von sozialer Energie durch Gruppen oder 

einzelner Menschen. Da es erwerbbares, vererbbares oder auf andere Weise übertragbares Ka-

pital gibt, haben Individuen und Gruppen unterschiedliche Möglichkeiten des Kapitalerwerbes und 

des Tauschens von Kapital. (S. 230) Er unterscheidet dabei zwischen vier verschiedenen Kapi-

talarten:  

 

Ökonomisches Kapital 

Zum ökonomischen Kapital zählt der ganze materielle Besitz, welcher mittels Geld getauscht 

werden kann. Nach Bourdieu ist dies das bedeutendste Kapital, welchem alle anderen zugrunde 

liegen. Ökonomisches Kapital ist vererb- und übertragbar. Allerdings kann der wahre Wert von 

ökonomischem Kapital vom Besitzer erst in der Verbindung mit verinnerlichtem kulturellem Kapi-

tal bemessen werden. (Bourdieu, 2012, S.230) 

 

Kulturelles Kapital 

Kulturelles Kapital ist im Gegensatz zum ökonomischen grundsätzlich körpergebunden und setzt 

eine Verinnerlichung des Trägers voraus. Kulturelles Kapital kann in drei Formen auftreten: 

 

                                                
25 vgl. 3.1 Die hierarchische Organisationsform 
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Zum einen in objektiviertem Zustand: als Bücher, Kunstwerke oder Bilder (diese Form lässt sich 

auch relativ leicht in ökonomisches Kapital umwandeln). In dieser Form kann es prinzipiell wei-

tergegeben werden, den wirklichen Wert des Kapitals kann allerdings erst in Zusammenhang mit 

dem inkorporierten Kapital erfasst werden. (S. 230)  

 

Die inkorporierte Form des kulturellen Kapitals ist vom Träger verinnerlicht und kann nicht durch 

Tausch, Vererbung oder Verkauf weitergegeben werden. Die Aneignung von kulturellem Kapital 

setzt einen Verinnerlichungsprozess voraus. Dieser Prozess ist mit einem erhöhten Zeitaufwand 

verbunden, beispielsweise für das Erlernen von Unterrichtsstoff. (S. 231-234) Diese Zeit muss 

vom zukünftigen Träger des kulturellen Kapitals persönlich investiert werden und kann demnach 

auch nicht von einem Stellvertreter erbracht werden. Einen Einfluss darauf, wie einfach der Er-

werb von inkorporiertem Bildungskapital fällt, hat die Primärerziehung in der Familie, dies sowohl 

im negativen als auch im positiven Sinn. Positiv, wenn Zeit gewonnen worden ist, indem bei-

spielsweise bereits fördernde Erziehungsmassnahmen getätigt wurden, negativ, wenn die Erzie-

hungsmassnahmen nicht fördernd waren. Denn dann muss zur Korrektur der Folgen dieser noch-

mals Zeit eingesetzt werden, welche nicht zur Aneignung von Kapital genutzt werden kann. (S. 

233) Dies bedeutet, dass das kulturelle Kapital zwar aus biologischer Sicht immer mit der einzel-

nen Person verbunden ist und nur von dieser generiert und aufgenommen werden kann, jedoch 

die soziale Vererbung der Möglichkeit zum Erwerb von kulturellem Kapital eine gewichtige Rolle 

spielt. Es gibt Familien, welche über viel Kapital (sowohl ökonomisches, kulturelles als auch so-

ziales) und solche, welche über weniger verfügen. In Familien mit viel Kapital ist es somit auch 

wesentlich einfacher, sich kulturelles Kapital anzueignen als beispielsweise in bildungsfernen Fa-

milien. Bourdieu impliziert nun, dass das Vorhandensein oder Fehlen von inkorporiertem kultu-

rellem Kapital einen Einfluss auf den Marktwert eines einzelnen Menschen hat. Da die Weiter-

gabe des kulturellen Kapitals viel verdeckter geschieht als die des ökonomischen, wird dieses 

häufig als Naturtalent oder angeborene Fähigkeit missverstanden. Dies kommt vor allem dort 

zum Tragen, wo das ökonomische Kapital keine volle Anerkennung erhält (zum Beispiel auf dem 

Heiratsmarkt). (S.235) Daraus ergibt sich, dass Träger eines grossen kulturellen Kapitals und 

damit auch einer spezifischen Kulturkompetenz in unserer Gesellschaft als etwas Besonderes 

angesehen werden und demzufolge auch einen hohen Stellenwert haben. Diese Tatsache be-

günstigt sie einerseits in der Verteilungsstruktur, andererseits aber auch in der Aneignung von 

wichtigen Positionen innerhalb des Gesellschaftssystems. Die Voraussetzungen dafür werden, 

wie bereits erwähnt, innerhalb der Familienstruktur geschaffen. Ungleichheiten entstehen dem-

entsprechend aus der unterschiedlichen Verteilung von Kapital in unserer Gesellschaft, was zur 

Folge hat, dass nicht alle Familien in der Lage sind, ihren Kindern viel kulturelles Kapital mitzu-

geben. Zwar kann sich jeder Mensch durch die Investition von Zeit kulturelles Kapital aneignen, 

jedoch nur, wenn er auch die Möglichkeit dazu erhält. Als Beispiel kann hier genannt werden, 
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dass ein Kind, welches in einer Familie von Analphabeten aufwächst, noch so viel Zeit investieren 

kann, es wird, bevor es in die Schule kommt, nicht in der Lage sein, zu lesen oder zu schreiben, 

da schon nur die Verfügbarkeit von kulturellem Kapital (Bücher, Zeitungen) nicht gegeben ist. (S. 

235)  

Demgegenüber kann argumentiert werden, dass die Aneignung dieses Kapitals auch noch wäh-

rend der Schulzeit stattfinden kann. Dies ist auch so. Jedoch wird die Akkumulation nie mehr so 

einfach und schnell stattfinden, wie dies innerhalb der Familienstruktur der Fall gewesen wäre.  

Zusammenfassend ist das inkorporierte Kulturkapital zum einen von der Aneignungsfähigkeit der 

einzelnen Person abhängig, zum anderen auch von den Möglichkeiten der sozialen Vererbung. 

Die Fähigkeit der Aneignung wird massgeblich durch die Zeit, welche investiert werden kann, 

bestimmt. (S. 235) Dies zeigt sich anhand des folgenden Beispiels: Kinder, welche ihre Eltern 

nebst der Schule ökonomisch (durch die Mithilfe auf dem eigenen Bauernhof) oder sozial (durch 

die Betreuung von Geschwistern) unterstützen müssen, haben weniger Zeit zur Aneignung von 

Kapital zur Verfügung als Kinder, welche keinerlei haushälterische Verpflichtungen haben. So 

entstehen bereits von klein auf unterschiedliche Anhäufungen von Kulturkapital, welche sich spä-

ter nur mit einem erheblich grösseren Zeitaufwand korrigieren lassen. So muss zum Beispiel eine 

Person, die das Berufsziel Juristin oder Jurist hat, wesentlich weniger Zeit aufwenden, wenn sie 

dank ihres inkorporierten kulturellen Kapitals die Sekundarschule, das Gymnasium und an-

schliessend die Universität besucht, als wenn diese Person die Ausbildung auf dem zweiten Bil-

dungsweg macht. Oben genannte zwei Faktoren (soziale Vererbung und Aneignung durch den 

Träger) führen dazu, dass die Übertragung von Kulturkapital die am besten verschleierte Form 

der Übertragung ist, was die Kontrolle und Steuerung dieser erheblich erschwert.  

Das objektivierte Kulturkapital ist eng mit dem verinnerlichten, inkorporierten Kulturkapital ver-

bunden. Es ist im Gegensatz zu diesem jedoch materiell einfach übertragbar. So kann beispiels-

weise eine Gemäldesammlung gut vererbt werden. Ob man jedoch den eigentlichen Wert einer 

solchen erkennen und nutzen kann, hängt eng mit dem Vorhandensein von inkorporiertem Kul-

turkapital zusammen. Kulturelle Güter kann man sich somit materiell oder symbolisch aneignen, 

Das eine setzt ökonomisches, das andere soziales Kapital voraus. (S. 236) So kann jemand, der 

über ökonomisches Kapital verfügt, sich zwar eine beliebige Anzahl Maschinen kaufen, um sie 

bedienen zu können, muss er jedoch über das notwendige inkorporierten Kapital verfügen oder 

muss jemanden anstellen, der über dieses verfügt. Womit ihm aber im Sinne des objektivierten 

Kapitals die Maschinen nur noch ökonomisch gehören. Hier entsteht nun ein Konflikt zwischen 

den Besitzern des inkorporierten und denen des ökonomischen Kapitals. Denn rein hierarchisch 

betrachtet würden die Besitzer der Maschinen über den Trägern des inkorporierten Kapitals ste-

hen. Da diese jedoch von den Trägern abhängig sind, müssen sie auch zu der Gruppe der  
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Herrschenden gezählt werden. Die Inhaber von ökonomischem Kapital können die Inhaber des 

kulturellen Kapitals mittels Einsetzung von finanziellen Mitteln in eine Konkurrenzsituation zuei-

nander bringen, was deren Macht als Gruppe erheblich schwächt. (S. 236) 

Zusammenfassend kann somit festgehalten werden, dass objektiviertes, kulturelles Kapital, an-

ders als inkorporiertes, einfach weitervererbt oder weitergegeben werden kann. Um jedoch den 

eigentlichen Wert zu begreifen, muss der Träger über ein bestimmtes Mass an inkorporiertem 

Kapital verfügen. Hat er dieses nicht, so kann er sich mittels seines ökonomischen Kapitals (wel-

ches die Voraussetzung für das Vorhandensein der beiden anderen Kapitalarten ist) Träger von 

inkorporiertem Kulturkapital kaufen. Dies führt zu einer Konkurrenzsituation innerhalb der Herr-

schaftshierarchie, welche jedoch durch das gezielte Einsetzen von finanziellen Mitteln von Seiten 

der Inhaber des ökonomischen Kapitals gebremst wird. (S. 236) 

 

Durch die Verleihung von akademischen Titeln oder schulischen Zertifikaten wurde eine dritte 

Form des Kulturkapitals geschaffen. Diese institutionalisierte Form steht demnach für inkorpo-

riertes Kulturkapital, welches sich der Träger einmal angeeignet hatte. Durch das Verleihen eines 

Titels oder eines Zertifikates wird es jedoch endlos und institutionalisiert und somit unabhängig 

von dem kulturellen Kapital, welches der Träger zum gegebenen Zeitpunkt tatsächlich besitzt. 

Dies kann sich positiv oder negativ auswirken. (S. 237) So wird in unserer bildungsorientierten 

Gesellschaft beispielsweise ein Sekundarschüler immer als Schulabgänger mit Sekundarschul-

niveau gelten, wohingegen einem Realschüler immer das Makel eines Realschulabgängers an-

haften wird, obwohl diese Titel zwanzig Jahre später nicht immer mit dem effektiv vorhandenen 

kulturellen Kapital übereinstimmen müssen. Durch die Bestimmung der finanziellen Mittel, welche 

notwendig sind, um einen solchen Titel zu erwerben, wird hier zwischen den Menschen mit oder 

ohne ökonomischem Kapital unterschieden, was wiederum zu Ungleichheiten führt. (S. 237) 

Schliesslich ist erkennbar, dass der Erwerb von institutionalisiertem kulturellem Kapital im We-

sentlichen über das Einsetzen von ökonomischem und vorhandenem kulturellen Kapital ge-

schieht. Es zeigt sich in Form von Zertifikaten oder Titeln, welche allerdings nichts über den ef-

fektiven Besitz von kulturellem Kapital zum jeweiligen Zeitpunkt aussagen. Auch hier entstehen 

Ungleichheiten, da der Erwerb von institutionalisiertem Kulturkapital auch mit den ökonomischen 

Ressourcen zusammenhängt. (S. 237) 

 

Soziales Kapital 

Als soziales Kapital werden sämtliche Ressourcen, welche auf die Zugehörigkeit zu einer Gruppe 

beruhen, verstanden. Es bietet den Individuen einen Zugang zu den Ressourcen des sozialen 

und gesellschaftlichen Lebens dieser jeweiligen Gruppe.  

Als solche Ressourcen werden im Allgemeinen Unterstützungen, Hilfeleistungen, Anerkennung, 

Wissen und Verbindung, bis hin zum Finden von Arbeits- und Ausbildungsplätzen bezeichnet. 
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Erworben wird es über das Kennenlernen von anderen Personen, und die damit verbundene 

Zugehörigkeit zu einer Gruppe, Tauschbeziehungen sowie dem Zeigen von Anerkennung.  

Sozialkapitalbeziehungen können also einerseits auf der Grundlage von materiellen oder symbo-

lischen Tauschbeziehungen existieren. Damit Personen jedoch in der Lage sind, solche Tausch-

geschäfte zu tätigen, müssen sie über mindestens eine der Kapitalarten verfügen (ökonomisches, 

kulturelles oder soziales Kapital). Andererseits können Sozialkapitalbeziehungen auch institutio-

nalisiert sein, wie die Übernahme eines Familiennamens oder die Zugehörigkeit zu einer Partei. 

Diese Institutionalisierung hat den Zweck über das Vorliegen einer Austauschbeziehung zu infor-

mieren und gleichzeitig zu definieren, dass es sich hierbei um eine solche handelt. Mit der Ein-

führung des sozialen Kapitals beschreibt Bourdieu das Prinzip der sozialen Wirkungen von Be-

ziehungen. Deren Auswirkungen zeigen sich vor allem dort, wo Individuen mit gleichwertigem 

Kapital (ökonomischem oder kulturellem) unterschiedliche Erträge erzielen, weil sie über unge-

nügendes soziales Kapital verfügen. Auch hier zeigt sich somit, dass der Trägerin oder dem Trä-

ger der Besitz von einzelnen Kapitalarten wenig bringt, da sie nur in Kombination miteinander ihre 

volle Wirkung ausspielen. (S. 238) 

Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass das soziale Kapital, welches für das Bezie-

hungsnetz eines Menschen steht, als ebenso wichtig gilt, wie die anderen Kapitalarten. Erworben 

wird es durch das Kennenlernen von Personen, das Zeigen von Anerkennung oder durch soge-

nannte Tauschbeziehungen. Wer über kein oder nur wenig Sozialkapital verfügt, ist zusätzlich 

auf diversen Tauschmärkten von Kapital, wie Schule oder Arbeitsmarkt, benachteiligt.  

 

Symbolisches Kapital 

Das symbolische Kapital hat im Gegensatz zum ökonomischen, kulturellen oder sozialen Kapital 

eine übergeordnete Rolle. Es steht für die Chancen, welche zur Erhaltung von sozialer Anerken-

nung führen. Diese Chancen stehen unmittelbar im Zusammenhang mit dem Vorhandensein der 

anderen Kapitalarten, da nur durch den Einsatz derer symbolisches Kapital erworben werden 

kann. Ein Beispiel für symbolisches Kapital sind Spenden. Durch den Einsatz von ökonomischem 

Kapital verschaffen sich viele Prominente Anerkennung für ihre gute Tat innerhalb der Gesell-

schaft. Da symbolisches Kapital nur durch das Einsetzen der anderen Kapitalarten erworben wer-

den kann, sind Personen, welche über wenig oder gar keine Kapitalarten verfügen, auch nicht in 

der Lage, symbolisches Kapital zu erlangen. (Bourdieu, 2005, 126 ff.) Im weiteren Verlauf der 

Arbeit wird nicht mehr auf diese Kapitalart eingegangen, da sie für die Beantwortung der Frage-

stellung von geringer Relevanz ist.  
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3.3.2 Schlussfolgerungen 

Aus der Theorie Bourdieus zum Erwerb der verschiedenen Kapitalarten können folgende 

Schlussfolgerungen gezogen werden:  

 

Erwerb von Kapital innerhalb der Familie 

Der Erwerb von kulturellem Kapital innerhalb der Familie ist von hoher Bedeutung. Gelingt es 

Kindern nicht, sich während ihrer primären Sozialisation26 genügend kulturelles Kapital anzueig-

nen, um später den Anforderungen des Systems und der Gesellschaft zu genügen, bringt dies 

negative Folgen mit sich. So wird eine Integration in das Schulsystem und darauf folgend in den 

Arbeitsmarkt erheblich erschwert. Damit ein Erwerb von Kapital innerhalb der Familie möglich ist, 

gelten ein bereits vorhandenes kulturelles Kapital sowie genügend Zeit, um sich Kapital anzueig-

nen, als entscheidende Faktoren. (Bourdieu, S. 232) So haben zum Beispiel Kinder aus bildungs-

fernen Familien, welche ihre Eltern beim Beschaffen eines Erwerbseinkommens unterstützen 

müssen, weniger Möglichkeiten sich kulturelles Kapital anzueignen. Denn sie bekommen weder 

kulturelles Kapital vererbt, noch können sie die notwendige Zeit dafür aufwenden, um es sich 

anzueignen. Wohingegen beispielsweise Kinder aus Akademikerfamilien diverse Möglichkeiten 

zur Aneignung von kulturellem und sozialem Kapital haben. Dies kann durch den gemeinsamen 

Besuch mit den Eltern eines Theaters oder Kinos gefördert werden, aber auch durch eine Sport-

vereinsmitgliedschaft oder das Spielen eines Instruments. Somit entstehen bereits im Vorschul-

alter Ungleichheiten, welche durch das Schulsystem, so wie es heute ausgestaltet ist, nicht auf-

gefangen werden können. Durch diese Ungleichheiten bereits während der primären Sozialisa-

tion kann in unserer Gesellschaft nicht von Chancengleichheit ausgegangen werden. Sozialhilfe-

beziehende sind aufgrund ihres fehlenden ökonomischen und in der Regel auch sozialen Kapitals 

nicht in der Lage, ihren Kindern genügend kulturelles Kapital mitzugeben, damit diese in der Lage 

wären, in eine andere Gesellschaftsschicht einzutreten. Daraus kann geschlussfolgert werden, 

dass Kinder von Sozialhilfebeziehenden nach Bourdieus Theorie ein erhöhtes Risiko haben, 

selbst sozialhilfeabhängig zu werden und sich kaum alleine aus dem System der Sozialhilfe lösen 

können. Diese Ungleichheit in der Kapitalverteilung bereits im Kindesalter kann als benachteili-

gender Faktor, sowohl innerhalb der Gesellschaft als auch des Systems der Sozialhilfe, gesehen 

werden.  

 

  

                                                
26 „[Prozess der] Einordnung des (heranwachsenden) Individuums in die Gesellschaft und die damit ver-
bundene Übernahme gesellschaftlich bedingter Verhaltensweisen durch das Individuum“ (Bibliographi-
sches Institut GmbH, 2013) 
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Erwerb von Kapital innerhalb des Systems der Sozialhilfe 

Das Mass an Erwerbsmöglichkeiten von Kapital während der primären Sozialisation hängt also 

im Wesentlichen von zwei Faktoren ab: Dem bereits vorhandenen kulturellen Kapital innerhalb 

der Familie und den Aneignungsmöglichkeiten des einzelnen Menschen, welche eng mit seinen 

Möglichkeiten bezüglich des Einsatzes von Zeit zum Erwerb von Kapital zusammenhängen.  

Der Erwerb von Kapital während der Schulzeit ist durch die Möglichkeiten des Erwerbs von Ka-

pital während der primären Sozialisation geprägt. Das heisst, wer von Anfang an mit gewissen 

Defiziten startet, wird diese nicht mehr ganz aufholen können. Der Erwerb der einzelnen Kapital-

arten ist verbunden, was bedeutet, für den Erwerb von kulturellem Kapital muss ökonomisches 

Kapital vorhanden sein. Der Wert des ökonomischen Kapitals kann nur erkannt werden, wenn 

der Träger über ausreichend kulturelles Kapital verfügt. Der Zugang zu Märkten, wo objektiviertes 

kulturelles oder ökonomisches Kapital erworben werden kann, basiert wiederum auf dem vorhan-

denen Sozialkapital. Diese Verbundenheit führt dazu, dass wer einen Mangel an einer Kapitalart 

hat, zwangsläufig auch nur über eine kleine Menge der anderen Arten verfügt. Da Sozialhilfebe-

ziehende wenig ökonomisches Kapital zur Verfügung haben, sind sie auch nicht in der Lage, sich 

objektiviertes kulturelles Kapital anzugeignen. Dieser Mangel an ökonomischen Kapital führt auch 

zu einem Mangel an Sozialkapital, was eine Isolierung auf dem Arbeitsmarkt zur Folge hat. Somit 

sind Sozialhilfebeziehende und ihre Kinder im Erwerb von Kapitalarten benachteiligt. Diese Be-

nachteiligung könnte nun durch ein System reduziert werden, welches die Möglichkeit zum Er-

werb von Kapital ohne den üblichen Tauschwert oder die Voraussetzung des Vorhandenseins 

der anderen Kapitalarten bietet. Im System der Sozialhilfe sind jedoch zu wenige Möglichkeiten 

vorhanden, sich solche anzueignen. Zwar verfügen die Positionsträgerinnen und Positionsträger 

innerhalb des Systems der Sozialhilfe selbst über genügend Kapital, geben dies jedoch nur in 

systemverträglichen Mengen ab, so dass den Sozialhilfebeziehenden keine effektiven Möglich-

keiten zum Erwerb von Kapital und damit zur Fähigkeit, sich zur Wehr zu setzen, geboten werden. 

So wird zwar das Sozialkapital der Positionsträgerinnen und Positionsträger innerhalb des Sys-

tems genutzt um Arbeitsplätze zu finden. In der Regel jedoch nur in vom System klar festgelegten 

Bereichen (zum Beispiel Beschäftigungsprogrammen), welche sich nicht immer mit den Bedürf-

nissen der einzelnen Personen decken und nicht einem echten Erwerb von Sozialkapital dienen.  

Somit besteht die Benachteiligung einerseits darin, dass Sozialhilfebeziehende nicht die gleichen 

Möglichkeiten für den Erwerb von Kapital haben wie andere Personen und andererseits darin, 

dass das System der Sozialhilfe diese nicht im Erwerb von Kapital unterstützt.  
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Folgen der unterschiedlichen Erwerbs- und Verteilungsmöglichkeiten von Kapital 

Die oben aufgeführten Unterschiede haben zur Folge, dass Personen ohne oder nur mit geringem 

Kapital in unserer Gesellschaft benachteiligt sind. Sie haben nicht die gleichen Möglichkeiten ei-

nen erfolgreichen Schulabschluss zu machen, eine Arbeitsstelle zu finden oder sich ein grosses 

Beziehungsnetz aufzubauen. Diese Unterschiede innerhalb unserer Gesellschaft werden bis 

heute nicht aufgehoben, weder durch das Schulsystem, noch durch den Arbeitsmarkt und letzt-

endlich auch nicht durch das System der Sozialhilfe. Das fehlende Kapital verhindert auch, dass 

sich die betroffenen Personen zur Wehr setzen können. Ein Beispiel, welches dies aufzeigt, sind 

Verfügungen von Sozialdiensten. Personen ohne kulturelles, soziales oder ökonomisches Kapital 

sind nur bedingt in der Lage, diese zu verstehen oder richtig zu interpretieren. Zusätzlich haben 

sie nicht die Möglichkeit, jemanden anzufragen oder gar anzustellen, der diese für sie versteht 

oder interpretiert. Das fehlende Kapital verhindert zudem, dass Sozialhilfebeziehende über ent-

sprechende Informationen bezüglich Unterstützungsangeboten oder Fachstellen verfügen. Somit 

können sie nicht in geeigneter Weise auf die Verfügungen reagieren, was in gewissen Fällen mit 

einer sofortigen Sanktion bestraft wird. Dies kann wiederum zu noch mehr fehlendem ökonomi-

schem Kapital führen. Somit besteht innerhalb unserer Gesellschaft sowie innerhalb des Systems 

der Sozialhilfe eine klare Benachteiligung gegenüber Personen mit fehlendem Kapital.  

 

Kapitel 3.3 – das Wichtigste in Kürze 

Pierre Bourdieu definiert vier Arten von Kapital: Das ökonomische Kapital, welches am ein-

fachsten erwerb- und übertragbar ist und aus sämtlichen materiellen Besitztümern besteht. 

Weiter das Kulturkapital, welches aus dem inkorporierten und dem objektivierten Kulturkapital 

besteht. Als soziales Kapital bezeichnet Bourdieu sämtliche Ressourcen, welche über die Zu-

gehörigkeit zu einer bestimmten Gruppe erworben werden können. Das symbolische Kapital 

schliesslich ist den anderen Kapitalarten übergeordnet und steht für die Chancen, die zur 

Gewinnung und Erhaltung von sozialer Anerkennung führen. Während das verinnerlichte kul-

turelle Kapital nicht den Träger wechseln kann, können sowohl das objektivierte Kulturkapital, 

das soziale wie auch das symbolische Kapital weitergegeben werden. Jedoch kann der Wert 

des objektivierten Kulturkapitals vom Träger nur durch das Vorhandsein von kulturellem Ka-

pital tatsächlich eingeschätzt werden. Durch die unterschiedlichen Möglichkeiten des Erwerbs 

der Kapitalarten entstehen Unterschiede innerhalb der Gesellschaft, welche nur schwer wie-

der aufgehoben werden können. Der Mangel an Kapital führt ferner dazu, dass sich Sozial-

hilfebeziehende innerhalb des Systems der Sozialhilfe nicht zur Wehr setzen können, da sie 

beispielsweise nur bedingt in der Lage sind, sich über ihre Rechte zu informieren und bei 

Bedarf Unterstützung einzufordern. 
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3.4 Zwischenfazit 

Ziel der theoretischen Auseinandersetzung war es, zu analysieren, ob es im System der Sozial-

hilfe zu Benachteiligungen von Sozialhilfebeziehenden kommt, dies im Allgemeinen sowie im Be-

zug darauf, ob sich Sozialhilfebeziehende darin zur Wehr setzen können. Beides kann klar bejaht 

werden. Die hierarchische Organisationsform des Sozialhilfesystems wirkt benachteiligend. Dies, 

weil sie in erster Linie den Erhalt der Herrschaft zum Ziel hat und so verhindert, dass auf die 

Bedürfnisse der einzelnen Sozialhilfebeziehenden eingegangen wird, da dies längerfristig zum 

Zusammenbruch des Systems führen würde. Damit es nicht zum Systemkollaps kommt, wird 

institutionelle Macht eingesetzt, um die Klientinnen und Klienten daran zu hindern, ihren Bedürf-

nissen nachzukommen oder die Erfüllung dieser durchzusetzen.27  

 

Zwar sind Sozialarbeitende gemäss ihrem professionellen Auftrag dazu verpflichtet, sich für die 

Bedürfnisse ihrer Klientinnen und Klienten einzusetzen, da sie sich aber innerhalb der Organisa-

tion befinden, sind auch sie den Regeln der hierarchischen Organisationsform und der damit ein-

hergehenden bürokratischen Struktur unterworfen. Auch die Anlehnung an das Tripelmandat und 

der Einsatz des Empowerment-Ansatzes können diese strukturellen Umstände nur bedingt um-

gehen. Diese Strukturen verhindern im Endeffekt, dass Sozialarbeitende sich effektiv für die An-

liegen ihrer Klientel engagieren können.28 Dies zeigt auch folgendes Beispiel: Klientinnen und 

Klienten werden, anstatt sie auf dem ersten Arbeitsmarkt zu integrieren, in Beschäftigungspro-

grammen untergebracht. Somit haben Sozialarbeitende zwar die vom System gestellten Anfor-

derungen (Arbeitsbemühungen der Klientel) kurzfristig erfüllt, langfristig gesehen entspricht dies 

jedoch weder dem Bedürfnis der Klientinnen und Klienten nach einer Arbeitsstelle noch dem An-

spruch des Systems nach kostengünstigen Lösungen. Eine Eingliederung in ein Beschäftigungs-

programm kann jedoch viel rascher erfolgen als eine Anstellung im ersten Arbeitsmarkt. Daher 

erscheint dies angesichts der knappen personellen und zeitlichen Ressourcen als machbarste 

Lösung. Die Unterbringung in einem Integrationsprogramm führt jedoch oft nicht zum gewünsch-

ten Effekt der folgenden Anstellung auf dem ersten Arbeitsmarkt.  

 

Diese vom System eingeforderte Art zu arbeiten verhindert zudem, dass Klientinnen und Klienten 

Kapital erwerben können, was gemäss Bourdieu der einzige Weg wäre, wie sich beispielsweise 

neue Arbeitsmärkte erschliessen liessen. Die Benachteiligung im Erwerb von Kapital ist einerseits 

aus der systemischen Verhinderung dieses Erwerbs ersichtlich, andererseits aus der Tatsache, 

dass Sozialhilfebeziehende über wenig Kapital verfügen. Der Mangel an Kapital lässt sich mit 

dem Fehlen von Kapital und Kapitalerwerbsmöglichkeiten während der primären Sozialisation 

erklären. Somit sind Sozialhilfebeziehende im Erwerb von Kapital eindeutig benachteiligt. Sowohl 

                                                
27 vgl. Kapitel 3.1 Die hierarchische Organisation 
28 vgl. Kapitel 3.2 Sozialarbeitende innerhalb der bürokratischen Struktur 
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unser Gesellschaftssystem (Erwerb von Kapital, Chancengleichheit innerhalb des Schulsystems) 

als auch das System der Sozialhilfe können somit als benachteiligend gegenüber Personen mit 

nur wenig oder gänzlich ohne Kapital bewertet werden. 

Auch in Bezug auf die Möglichkeiten, sich zur Wehr zu setzen, ist das System benachteiligend, 

da auch hier Kapital vorhanden sein muss, um sich wehren zu können. Zwar bietet das System 

gewisse Unterstützungsmöglichkeiten an, diese können jedoch ohne vorhandenes Kapital nicht 

als solche anerkannt oder genutzt werden.29 

 

Wie in diesem Kapitel aufgezeigt, sind die Strukturen des Systems der Sozialhilfe bereits aus 

theoretischer Sicht benachteiligend. Im folgenden Kapitel soll untersucht werden, ob die aktuelle 

sozialpolitische und rechtliche Situation zusätzlich erschwerend ist oder ob es Faktoren gibt, wel-

che diese Benachteiligungen aufheben. 

  

                                                
29 vgl. Kapitel 3.3 Erwerb von Kapital 
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4 Kontextanalyse 

Folgende Analyse soll in einem ersten Teil den Kontext aufzeigen, in welchem sich das System 

der Sozialhilfe momentan bewegt. Vorerst sollen anhand der Sozialhilfestatistik die Struktur und 

die Risiken des Sozialhilfebezuges dargestellt werden. Weiter wird die sozialpolitische Situation 

und deren Auswirkungen auf das System und die Akteure der Sozialhilfe dargestellt. In einem 

dritten Schritt wird die momentane rechtliche Situation durchleuchtet. 

Im zweiten Teil der Kontextanalyse wird untersucht, welche unterstützenden Stellen vorhanden 

sind und in welchem Kontext und unter welchen Bedingungen allfällige zusätzliche Unterstüt-

zungsangebote geschaffen werden müssten. 

 

4.1 Sozialhilfestatistik 

4.1.1 Schweizerische Sozialhilfestatistik 

Laut der Schweizerischen Sozialhilfestatistik (BFS, 2013b) belief sich die Zahl der Personen mit 

Sozialhilfeleistungen im Jahr 2012 in der Schweiz auf 250'333 Menschen. Dies entspricht einer 

Sozialhilfequote von 3,1 Prozent. Somit ist diese Quote um 0,1 Prozentpunkte gestiegen. Davor 

betrug sie drei Jahre hintereinander unverändert 3 Prozent. (S. 1) Da die Armutsquote bei 7.5 

Prozent liegt, geht die SKOS (2013) davon aus, dass viele Menschen, die unter dem Existenzmi-

nimum leben, ihr Recht auf Unterstützung durch die Sozialhilfe nicht beanspruchen (S. 2). Dies 

lässt sich auf unterschiedliche Ursachen zurückführen. Ruder (2012) nennt in ihrem Artikel admi-

nistrative Hürden und Stigmatisierungen von Sozialhilfebezügern als Gründe für den Nichtbezug 

(S. 22-23).  

In der genannten Statistik des BFS (2013b) ist ausserdem ersichtlich, dass Kinder und Jugendli-

che30 vermehrt von der Sozialhilfe unterstützt werden müssen als andere Altersgruppen. Fast ein 

Drittel aller Sozialhilfebeziehenden ist unter 18 Jahre alt. Bei Alleinerziehenden stellt die BFS ein 

erhöhtes Sozialhilferisiko fest, das betrifft rund 20% aller Sozialhilfebeziehenden. Auch für Mig-

rantinnen und Migranten besteht ein höheres Sozialhilferisiko, bei ausländischen Personen wird 

eine Sozialhilfequote von 6.3 Prozent festgestellt. Von allen Altersgruppen ist es insbesondere 

für Personen von 46 bis 64 Jahren aufgrund der Arbeitsmarktsituation schwieriger, den Ausstieg 

aus der Sozialhilfe zu schaffen. Da ältere Menschen durch die Ergänzungsleistungen ein Exis-

tenzminimum garantiert haben, beziehen diese selten Sozialhilfe. (S. 2) 

  

                                                
30 Die Ursache für die Sozialhilfeabhängigkeit von Kindern und Jugendlichen liegt in erster Linie im bereits 
vorhandenen Sozialhilfebezug der Eltern. 
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4.1.2 Sozialbericht 2012 Kanton Bern 

Die aktuellste kantonale Sozialhilfestatistik weist im Jahr 2012 eine Sozialhilfequote von 4.2 Pro-

zent aus (BFS, 2014a). Der Sozialbericht 2012 des Regierungsrats (2012) wertet die Zahlen der 

Sozialhilfestatistik aus.31 Die Analysen zeigen, dass mit steigendem Alter die Sozialhilfequote 

sinkt. Kinder von 0 bis 5 Jahre sind am stärksten betroffen. Daraus schliesst der Regierungsrat, 

dass Kinder und Jugendliche das höchste Sozialhilferisiko ausweisen. Ausserdem wird bei der 

Altersgruppe von 30 bis 40 Jahren eine erhöhte Quote festgestellt. Dies wird mit Elternschaft und 

den damit verbundenen finanziellen Belastungen erklärt. Somit haben unter den Haushaltstypen 

die Haushalte der Alleinerziehenden das grösste Sozialhilferisiko. (S. 48) Diese Feststellungen 

bestätigen die nationalen Ergebnisse der Auswertungen.  

Im Sozialbericht 2012 wird ausserdem festgestellt, dass die Zahl der Personen, die einer Er-

werbstätigkeit nachgehen und ergänzend von der Sozialhilfe unterstützt werden, stark abnahm. 

Der Kanton Bern weist im Vergleich zum nationalen Durchschnitt einen um 4.1 Prozentpunkte 

höheren Anteil an Nichterwerbspersonen aus. Daraus ist ersichtlich, dass das Ziel der verbesser-

ten Integration in den Arbeitsmarkt und die damit zusammenhängende Entlastung der Sozialhilfe 

immer weniger erreicht werden kann. Hinzu kommt, dass im Zeitraum von 2008 bis 2010 immer 

weniger die Aufnahme einer Erwerbstätigkeit als Grund für den Ausstieg aus der Sozialhilfe re-

gistriert wurde. Gleichzeitig wird festgehalten, dass der Ausstieg vermehrt dadurch stattfand, dass 

andere Sozialleistungen für die Existenzsicherung dieser Personen zuständig wurden. Daher 

geht der Regierungsrat davon aus, dass die Sozialhilfe bevorschussend einspringen musste und 

der Anspruch auf Leistungen der Arbeitslosenversicherung erst durch die Sozialdienste eruiert 

wurde. (S. 51-53) 

 

4.1.3 Sozialbericht 2012 Kanton Zürich 

Auch das Sozialamt des Kantons Zürich (2013) analysiert im Sozialbericht 2012 die Sozialhil-

festatistik des BFS im Bezug auf den Kanton. Dabei werden in erster Linie die Zahlen der Sozi-

alhilfestatistik aus dem Jahr 2012 berücksichtigt. Im Jahr 2012 betrug die Sozialhilfequote im 

Kanton Zürich 3.2 Prozent. Da die Bevölkerung im Kanton Zürich sowie die Anzahl der Sozialhil-

febeziehenden gestiegen ist, bleibt die Quote im Vergleich zum Vorjahr unverändert. (S. 77) Der 

Sozialbericht des Kantons Zürich macht identische Aussagen wie derjenige des Kantons Bern. 

Auch im Kanton Zürich besteht das höchste Sozialhilferisiko für Kinder und Jugendliche zwischen 

0 und 18 Jahren. Diese weisen im Jahr 2012 eine Sozialhilfequote von 5.8 Prozent aus. Ausser-

dem betont auch dieser Sozialbericht die stark erhöhte Sozialhilfeunterstützung von  

                                                
31 Dabei stützt sich der Sozialbericht 2012 auf Zahlen der Sozialhilfestatistik des BFS von 2005 bis 2010 
(BFS, 2012). 
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alleinerziehenden Haushalten und Ausländerinnen und Ausländern. Die Unterstützungsquote der 

Haushalte von Alleinerziehenden betrug im Jahr 2012 17.6 Prozent, was mehr als jedem sechs-

ten Haushalt entspricht. Ausländerinnen und Ausländer haben mit einer Sozialhilfequote von 6.1 

Prozent ein 2.8 Mal höheres Sozialhilferisiko als Schweizerinnen und Schweizer. (S. 77) 

Auch im Kanton Zürich wird festgestellt, dass sich die Ablösung bei Langzeitbeziehenden ver-

schlechterte (von 16.2 auf 14.3 Prozent). Besonders ältere Personen im erwerbsfähigen Alter 

müssen längerfristig unterstützt werden. (S. 83) In dieser Weise nimmt der Anteil der Erwerbstä-

tigen in der Sozialhilfe mit höherem Erwerbsalter ab. Dies sei ein Zeichen dafür, dass es ab 46 

Jahren und insbesondere ab 56 Jahren schwieriger sei, sich im ersten Arbeitsmarkt erneut zu 

etablieren. (S. 91) 

Im Sozialbericht 2012 wird ausserdem darauf aufmerksam gemacht, dass ein Viertel der erwerb-

stätigen Sozialhilfebezügerinnen und Sozialhilfebezüger in prekären Arbeitsverhältnissen32 arbei-

tet. Wiederum 42.8 Prozent der Sozialhilfebeziehenden sind im Besitz eines unbefristeten Ar-

beitsvertrages. (S. 91) 

Weiter weist der Bericht darauf hin, dass das Sozialhilferisiko mit steigendem Bildungsniveau 

sinkt. Gründe dafür sind, dass Personen ohne Berufsausbildung häufig gezwungen sind, in Tief-

lohnbranchen zu arbeiten und Teilzeitanstellungen zu akzeptieren. Bei wirtschaftlichen Einbrü-

chen sind diese Personen schneller und längerfristig betroffen. Von den Sozialhilfebeziehenden 

im Kanton Zürich im Alter von 18 bis 65 Jahre sind 58.1 Prozent ohne Berufsabschluss; 37.2 

Prozent haben eine Berufsausbildung und 4.7 Prozent eine höhere Ausbildung abgeschlossen. 

(S. 92) 

 

4.1.4 Statistischer Vergleich 

Mit einer Sozialhilfequote von 4.2 Prozent weist der Kanton Bern im Jahr 2012 eine deutlich hö-

here Quote als der Kanton Zürich mit 3.2 Prozent aus und liegt somit auch über dem nationalen 

Durchschnitt von 3.3 Prozent. Beim Vergleich der kantonalen Sozialhilfestatistiken muss „neben 

der Bevölkerungsstruktur, den Lebenshaltungskosten und der regional unterschiedlichen wirt-

schaftlichen Lage auch die Ausgestaltung der ganzen Palette der Bedarfsleistungen in Betracht 

gezogen werden“ (Salzgeber, 2012, S. 10). Im Rahmen dieser Bachelorarbeit ist ein solch aus-

führlicher statistischer Vergleich nicht möglich. Trotzdem soll auf die kantonalen Unterschiede bei 

den Bedarfsleistungen hingewiesen werden. Im Gegensatz zum Kanton Zürich wird die Alimen-

tenbevorschussung im Kanton Bern nicht bedarfsabhängig ausgerichtet und es werden keine 

                                                
32 Mit prekären Arbeitsverhältnissen sind Arbeit auf Abruf, Gelegenheitsjobs, Verträge mit nach unten 
offenen Beschäftigungsgraden oder zeitlich befristete Verträge gemeint, welche den Betroffenen die nach-

haltige finanzielle Existenzsicherung erschweren. (Sozialamt des Kantons Zürich, 2013, S. 91) 
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Bedarfsleistungen für Familien ausbezahlt. Dies weist auf eine Schlechterstellung bei den Be-

darfsleistungen und somit auf ein erhöhtes Sozialhilferisiko der Familien im Kanton Bern hin. 

(Salzgeber, 2012, S. 11) 

 

4.1.5 Schlussfolgerungen 

Die Sozialhilfestatistik kann die Wirklichkeit nur begrenzt aufzeigen. Dies verdeutlicht auch die 

hohe Nichtbezugsquote. Um aussagekräftige Analysen zu veröffentlichen, müssten diverse Hin-

tergrundinformationen berücksichtigt werden. So schlägt es sich mutmasslich in der Sozialhil-

festatistik nieder, dass Bern sehr viele ländliche und ärmere Gemeinden hat, welche über keine 

Industrie verfügen. Eine Analyse aller statistikrelevanten Faktoren würde den Rahmen dieser Ba-

chelorthesis sprengen. Die Ausführung der Statistik hilft im Zusammenhang dieser Bachelorar-

beit, die Sozialhilferisiken und somit die schutzbedürftigen Gruppen und den Handlungsbedarf zu 

erkennen und weitere Schlussfolgerungen zum Schutzbedarf der Sozialhilfebeziehenden zu zie-

hen. 

Resultate aus nationalen Statistiken und den Auswertungen in den Sozialberichten der Kantone 

Bern und Zürich zeigen, dass die Anzahl der Personen, die auf Sozialhilfeunterstützung ange-

wiesen sind, in der Tendenz steigend ist. Unter anderem führen neue soziale Risiken dazu, dass 

die Unterstützung längerfristig ausgerichtet werden muss und nicht mehr nur überbrückend ist, 

wie es das System ursprünglich vorsieht. Der Ausstieg aus der Sozialhilfe ist aufgrund Erwerbs-

tätigkeit nicht mehr so einfach möglich, dies besonders mit erhöhtem Alter. Mit tieferer Berufsbil-

dung ist das Risiko, auf Sozialhilfeunterstützung angewiesen zu sein, höher. Dazu kommen pre-

käre Arbeitsbedingungen und kein existenzsicherndes Einkommen. Dies weist auf die Abhängig-

keit von strukturellen Faktoren hin. Viele Personen schaffen den Ausstieg aus der Sozialhilfe nicht 

aus eigener Kraft. Bei den Haushaltstypen sind es die Alleinerziehenden mit dem höchsten Sozi-

alhilferisiko. Auch Migrantinnen und Migranten weisen ein höheres Risiko aus. Kinder und Ju-

gendliche tragen das höchste Sozialhilferisiko. Sie können den Ausstieg häufig nicht aus einiger 

Kraft schaffen und sind auf Unterstützung angewiesen. Speziell Kinder gelten als schutzbedürf-

tige Mitglieder der Gesellschaft und benötigen einen erhöhten Schutz.  

 

Kapitel 4.1 – das Wichtigste in Kürze 

Die Sozialhilfestatistik macht sichtbar, dass der Ausstieg aus der Sozialhilfe immer schwieri-

ger wird und die Sozialhilfe vermehrt langfristig einspringen muss. Alleinerziehende, Migran-

tinnen und Migranten, wenig qualifizierte Personen und besonders Kinder und Jugendliche 

tragen das höchste Sozialhilferisiko. 
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Wie reagiert die Sozialpolitik auf diese Umstände? Trägt sie diesen Rechnung oder führt sie sogar 

zu einer Verschärfung der Situation? Im folgenden Teil werden die sozialpolitischen Rahmenbe-

dingungen des Systems der Sozialhilfe aufgezeigt. Es soll ersichtlich werden, welchen Umstän-

den das System der Sozialhilfe gerecht werden muss und unter welchen Voraussetzungen die 

Akteure des Systems entscheiden und handeln. 

 

4.2 Sozialpolitische Situation 

4.2.1 New Public Management 

Bereits in den 70er und 80er, flächendeckender jedoch erst in den 1990er Jahren, wurde das 

„New Public Management“ (NPM) eingeführt. In der Schweiz ist es unter dem Begriff „Wirkungs-

orientierte Verwaltungsführung“ bekannt. Es soll zu einer Effizienzsteigerung in den öffentlichen 

Diensten führen. Damit liegt der Fokus nun mehr auf den zukünftigen Outputs als in der Vergan-

genheit liegenden Inputs. (Heinzmann, 2009, S. 80) 

Das Forum für kritische Soziale Arbeit (Kriso, 2012) kritisiert das NPM als modernisierende Ver-

waltungsreform getarnt, bei der es in erster Linie vor allem um ein Sparprogramm gehe. NPM 

führe zu Spardruck, Leistungsabbau und einem zunehmend fragwürdigeren Selbstverständnis 

der Sozialen Arbeit. Diese Entwicklungen hätten zur Abwanderung vieler kompetenter Sozialar-

beitenden geführt. Diese seien teilweise durch Juristinnen und Juristen oder Verwaltungsange-

stellte ersetzt worden. (S. 25) 

 

Zusätzlich zu dieser Entwicklung hat sich das Klima durch die im folgenden Abschnitt dokumen-

tierte Sozialhilfemissbrauchsdebatte zugespitzt. 

 

4.2.2 Sozialhilfemissbrauchsdebatte 

Der Auslöser der nationalen Sozialhilfemissbrauchsdebatte lässt sich auf die Vorkommnisse im 

Februar 2007 zurückführen. Damals lieferten zwei Mitarbeiterinnen des Sozialdepartements der 

Stadt Zürich brisante Daten aus neun verschiedenen Sozialhilfedossiers an die Weltwoche. Da-

rauf erschienen in der Weltwoche 13 Artikel zum Sozialhilfemissbrauch. (Wyss, 2011, S. 1)  

Der Sozialforscher Kurt Wyss (2011) analysierte diese Vorkommnisse und bezeichnete diese als 

„SVP-konforme Medienkampagne“ (S. 1). Das Stadtzürcher Sozialdepartement unter der dama-

ligen Vorsteherin Monika Stocker geriet darauf massiv unter Druck. Monika Stocker trat zurück 

und Kontroll- und Disziplinierungsmassnahmen wurden massiv erhöht. „Der Zugang zur Sozial-

hilfe wurde beschränkt, die Kontrolle der laufenden Fälle verschärft, Sozialdetektive eingeführt, 

der Zwang zur Teilnahme an Beschäftigungsprogrammen ausgeweitet“ (S. 1). Auf diese  
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Vorkommnisse folgte eine Untersuchung der Geschäftsprüfungskommission. Kurt Wyss fasst zu-

sammen, dass diese Kommission nur bei 2 bis 3 Prozent der Fälle finanzrelevante Mängel fest-

gestellt habe. (S. 5)  

So wurden die Vorwürfe einer Missbrauchsquote von 66% zwar widerlegt, fand jedoch keine Me-

dienresonanz. Die Zürcher Missbrauchsdebatte hatte sich bereits zu einer schweizweiten Kont-

roverse entwickelt. Dies gab für viele andere Sozialämter und kantonale Gesetzgeber der 

Deutschschweiz den Ausschlag für ähnliche Kontroll- und Disziplinierungsmassnahmen. (Ortelli, 

2011, S. 8-9) 

Im Zuge dieser Missbrauchsdebatte kam es auch in Bern zur Veröffentlichung sensitiver Daten 

und anschliessender Stichproben von Sozialhilfedossiers durch das Finanzinspektorat der Stadt 

Bern. Im Folgebericht des Regierungsstatthalteramtes der Stadt Bern (Mader, 2008) wurde kriti-

siert, dass es sich bei der Untersuchung des Finanzinspektorats nicht um Zufallsstichproben han-

delte, sondern um Dossiers, denen bereits vorhandene Missbrauchsvermutungen voraus gingen. 

(Ortelli, 2011, S. 9)  

Pulver (2010) hält in ihrer Studie zur Missbrauchsdebatte in der Stadt Bern fest, dass im straf-

rechtlichen Sinn von einer Missbrauchsquote von 2 Prozent und bei einer weiteren Auslegung 

des Begriffs einer Quote zwischen 2 und 5 Prozent ausgegangen werden könne. Die medial ver-

breitete Missbrauchsquote von 30 Prozent im Kanton Bern wurde jedoch nicht relativiert. Auch 

der Bericht des Regierungsrates trug nicht zu einer Korrektur der öffentlichen Wahrnehmung bei. 

Unter anderem, weil bei den Stellungnahmen daran festgehalten wurde, dass aus den Berichten, 

um seriös zu sein, keine Missbrauchsquoten herausgelesen werden konnten. (S.18)   

Ortelli (2011) weist in ihrer Analyse der Sozialhilfemissbrauchsdebatte darauf hin, dass während 

der Debatten keine Lobby für die Sozialhilfebeziehenden entstanden sei. Einerseits seien diese 

nicht in der Lage gewesen, sich selber zu vertreten. Andererseits seien auch die Professionellen 

und Organisationen der Sozialen Arbeit unter Kritik gestanden. Diese verteidigten jedoch weder 

sich selber noch die Betroffenen. (S. 11-12) 

 

Schlussfolgerungen 

Die beschriebene Missbrauchsdebatte hat dazu beigetragen, dass sich die Situation für Sozial-

hilfebeziehende verschärft und diese stigmatisiert. Auch der Druck auf die Sozialhilfeorgane und 

die Sozialarbeitenden ist durch diese Vorwürfe gestiegen. Wie im folgenden Abschnitt aufgezeigt 

wird, ist die Missbrauchsdebatte noch nicht abgeschlossen. Es ist sogar eine zusätzliche Kontro-

verse aufgekommen, welche momentan im Fokus steht. 

 

4.2.3 Angriffe auf die Sozialhilfe 

Seit dem zweiten Halbjahr 2013 wird die Sozialhilfe intensiver von den politischen Grossparteien 

der Schweiz diskutiert. So berichtet die Basler Zeitung von einem koordinierten Vorgehen der 
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SVP bei den Angriffen auf die Sozialhilfe (Brotschi, 2013). Auf der Internetseite der SVP Schweiz 

kritisiert diese die zu hohen Leistungen der Sozialhilfe und in diesem Zusammenhang den feh-

lenden Leistungsanreiz für einen Ausstieg daraus.  

Zudem spricht die SVP von zu oberflächlichen Sanktionsmöglichkeiten und befürchtet somit die 

Erhöhung der Attraktivität des schweizerischen Sozialstaates für Ausländerinnen und Ausländer. 

Sie beschuldigt die SKOS als zu fachspezifisch und zu sanftmütig, welche ohne Ermächtigung 

der Bevölkerung handle. Sie plädiert für einen Austritt aus den SKOS-Richtlinien und setzt sich 

dabei für die Autonomie der Gemeinden beim Vollzug der Sozialhilfe ein (Müller, 2013). Auch 

Politiker der FDP wie der Zürcher FDP-Präsident Beat Walti in einem Artikel der Basler Zeitung 

(Brotschi, 2013) versprechen sich durch die Vorstösse mehr Freiheiten für die Gemeinden. 

Im Kanton Bern sowie im Kanton Zürich wurden entsprechend parlamentarische Vorstösse zur 

Reduktion der Sozialhilfeausgaben eingereicht. Im Kanton Bern wurde im Rahmen der Motion 

Studer eine Revision des SHG mit dem Ziel, das Leistungsniveau der Sozialhilfe zu kürzen, im 

September 2013 durch den Grossen Rat gutgeheissen. Diese beinhaltet eine Reduktion des 

Grundbedarfs für den Lebensunterhalt (GBL), der situationsbedingten Leistungen (SIL) und eine 

Reduktion der Integrationszulagen (IZU). (Staatskanzlei des Kantons Bern, 2014) Im Kanton Zü-

rich ist ein Postulat beim Regierungsrat pendent, welches eine Reduktion des Einkommensfrei-

betrags (EFB), der lntegrationszulagen (IZU) und minimale lntegrationszulagen (MlZ) fordert. 

(Kantonsrat Zürich, 2014) Beide Vorstösse stellen die SKOS-Richtlinien in Frage. 

Diese Vorstösse veranlasste die Grüne Partei, um ihren Standpunkt zur SKOS in der „Resolution 

gegen die Angriffe auf die Sozialhilfeleistungen“ (Grüne Schweiz, 2013) festzuhalten und sich 

darin für die SKOS-Richtlinien auszusprechen. Sie beschreibt diese als wichtiges Mittel für die 

Ausführung der Aufgaben der Sozialhilfe, zur Förderung der Rechtsgleichheit und Rechtssicher-

heit und zur Definition des sozialen Existenzminimums33. 

 

4.2.4 Sozialpolitische Situation im Kanton Bern 

Die folgenden zwei weiteren Beispiele zeigen die sozialpolitische Situation der Sozialhilfe im Kan-

ton Bern auf. 

 

  

                                                
33 Definition des sozialen Existenzminimums nach der SKOS (2013, S. 3-4): „Die Sozialhilfe hat ge-
mäss Verfassung und Gesetzen ein menschenwürdiges Leben in bescheidenem Rahmen zu gewährleis-
ten. Das soziale Existenzminimum gestattet die Teilhabe am gesellschaftlichen Geschehen, indem der 
Grundbedarf auch bescheidene Auslagen für soziale Kontakte umfasst und allenfalls zusätzlich situati-
onsbedingte Leistungen gewährt werden. Im Gegensatz dazu umfasst das absolute Existenzminimum 
lediglich die absolut lebensnotwendigen Güter, ohne die soziale Integration zur Verhinderung von gesell-
schaftlichem Ausschluss zu berücksichtigen.“ 
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Bonus-Malus-System 

Im Rahmen der Änderungen des Gesetzes über den Finanz- und Lastenausgleich (vom 1. Feb-

ruar 2011 [FILAG], SR 631.1) wurde im Jahr 2012 das Bonus-Malus-System eingeführt. Der 

Grosse Rat des Kantons Bern hat der Gesetzesrevision im Februar 2012 zugestimmt. Durch die 

neue Regelung soll wirtschaftliches und effizientes Handeln von Sozialdiensten im Kanton Bern 

gefördert werden. Mittels Vergleich der „nicht beeinflussbaren Soziallasten“ soll eruiert werden, 

welche Sozialdienste kosteneffizient sind und welche weniger gut wirtschaften. Ob der Sozial-

dienst einen Bonus als Belohnung erhält oder einen Malus als Sanktion zahlen muss, hängt von 

der Differenz der effektiv zu erwartenden Kosten ab. Dadurch sollen Anreize für die Sozialdienste 

geschaffen und die „internen Abläufe, das Qualitätsmanagement, das Controlling, die Kostenkon-

trolle, die Integrationsanstrengungen oder die Wirkungen in den Bereichen familienergänzende 

Kinderbetreuung und Beschäftigungs- und Integrationsangebote“ (Gattlen, 2011, S. 28) überprüft 

werden. (Gattlen, 2011, S. 28-29) 

Wie Germann-Hänni (2013) bei der Untersuchung der Auswirkungen auf die Sozialdienste in ihrer 

Master-Thesis feststellte, führte die Einführung des Bonus-Malus-Systems zur Verunsicherung 

bei den Sozialdiensten. Diese machten sich Gedanken über Einsparungen, dies vor allem im 

Bereich finanzieller Leistungen für unterstützte Personen oder bei der Administration. Das von 

der Gesundheits- und Fürsorgedirektion (GEF) angestrebte Ziel der Verbesserung von Manage-

mentprozessen und Strukturen sei somit noch nicht erreicht worden. Ausserdem bestehe ein 

Deutungsunterschied zwischen den Sozialdiensten, welche das Bonus-Malus-System als „politi-

sches Steuerungsinstrument“ erachten und den Sozialhilfebehörden, welche darin einen „Indika-

tor für «gute» Sozialarbeit“ sehen. Dies habe sich bei den Interviews mit den Sozialdienstleiten-

den herausgestellt. (S. 19) 

 

Motion für eine kantonale Ombudsstelle abgelehnt 

Für die Bewohner des Kantons Bern gibt es keine Ombudsstelle, an welche sie sich in Angele-

genheiten rund um die Sozialhilfe wenden können. Nur Personen mit Anliegen betreffend den 

Sozialdienst der Stadt Bern können sich an die Ombudsstelle der Stadt Bern wenden. 34 

Andrea Lüthi (SP) und Blaise Kropf (Grüne) haben im Jahr 2010 eine Motion zu Handen des 

Grossen Rates des Kantons Bern für die Errichtung einer kantonalen Ombudsstelle für die Sozi-

alhilfe eingereicht. Dieser Vorstoss wurde mit 71:69 Stimmen knapp abgelehnt. Die Motionäre 

begründeten den Bedarf einer Ombudsstelle damit, dass sich der Druck auf die Sozialdienste 

teilweise darin äussere, dass Entscheide nicht innert nützlicher Frist gefällt würden und der sozi-

alhilferechtliche Handlungsspielraum nicht entsprechend genutzt werde. Das hohe Aufgabenvo-

lumen auf den Sozialdiensten könne zusätzlich zu inadäquatem Handeln gegenüber der Klientin 

                                                
34 vgl. Kapitel 4.4.1 Bestandsaufnahme der Unterstützungsangebote im  Kanton Bern 
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oder dem Klienten führen. Sie erhofften sich, dass durch die Vermittlung der kantonalen Ombuds-

stelle personell und finanziell aufwändige Verfahren beim Regierungsstatthalteramt erspart wer-

den könnten. Ausserdem sehen sie darin eine Stelle, an welche sich unterstützte Personen in 

konfliktgeladenen Situationen wenden könnten. (Gesundheits- und Fürsorgedirektion, 2010, S.1-

2) 

Die Gegner argumentierten unter anderem damit, dass die Regierungsstatthalterämter die Auf-

gaben der Ombudsstellen übernehmen könnten und kein zusätzlicher Verwaltungsapparat nötig 

sei. Ausserdem würden die Vollzugsorgane der Sozialhilfe ihre Aufgabe zufriedenstellend erledi-

gen und es sei keine zusätzliche Kontrolle notwendig. (Vogt, 2010, S. 255-259) 

 

4.2.5 Sozialpolitische Situation im Kanton Zürich 

Das System der Sozialhilfe im Kanton Zürich kann sich den sozialpolitischen Tendenzen nicht 

entziehen und ist mit ähnlichen Herausforderungen wie die restliche Deutschschweiz konfrontiert. 

So nahm das Stimmvolk des Kantons Zürich im Jahr 2011 die Sozialhilfegesetzrevision an. Dabei 

ging es unter anderem um eine Vereinfachung des Informationsaustausches zwischen Behörden 

und Amtsstelle. Die Fürsorgebehörde darf nun Auskünfte Dritter ohne Einwilligung der bedürfti-

gen Person einfordern. Dies mit der Begründung, dass Sozialhilfemissbrauch einfacher bekämpft 

werden könne. Die SVP und EDU lehnten die Vorlage ab, da mit dieser Gesetzesänderung ge-

regelt wurde, dass vorläufig aufgenommene Asylbewerber Sozialhilfe beziehen können. („Gros-

ses Mehr für das Sozialhilfegesetz“, 2011)  

In ihrer Abstimmungsempfehlung betitelt AvenirSocial Zürich (2011) die vorgeschlagenen Ände-

rungen als „hart, aber nicht übertrieben hart. Die Formulierung ist Abbild der momentanen gesell-

schaftlichen Realität“ (S. 2). Der Berufsverband der Sozialen Arbeit stimmt der Revision zu, da er 

sich durch die Änderungen die Rückkehr des Vertrauens der Bevölkerung in das System der 

Sozialhilfe erhofft. Ausserdem wurde die Formulierung gegenüber dem Entwurf der Vernehmlas-

sung stark verbessert. „Beinahe alle Kritikpunkte von AvenirSocial und des kantonalen Daten-

schützers wurden ganz oder teilweise berücksichtigt“ (S. 2). (S. 1-2) 

 

Schlussfolgerungen 

Diese Beispiele machen die Brisanz der aktuellen sozialpolitischen Situation und der vorhandene 

Druck, dem das System der Sozialhilfe ausgesetzt ist, deutlich. Die im folgenden Abschnitt zu-

sammengefasste Nationalfonds-Studie und die Aussagen im Positionspapier des Berufsverban-

des sollen die Auswirkungen dieser sozialpolitischen Entwicklungen auf das System der Sozial-

hilfe, die Sozialhilfebeziehenden und die Sozialarbeitenden aufzeigen. 
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4.2.6 Nationalfonds-Studie 

Der Schweizerische Nationalfonds zur Förderung der wissenschaftlichen Forschung (NFP) un-

tersuchte zwischen 2003 und 2008 „die Prozesse der Integration und des Ausschlusses in der 

Sozial-, Bildungs-, Gesundheits-, Beschäftigungs- und Migrationspolitik“ (Schweizerischer Natio-

nalfonds zur Förderung der wissenschaftlichen Forschung [NFP], 2008). Die Sozialhilfe stand 

dabei besonders im Fokus. Hierbei wurde untersucht, welche Rolle die Sozialämter bei der Inklu-

sion oder Exklusion35 von Sozialhilfebeziehenden spielen. Die Studie macht auf die schwierige 

Situation von Sozialämtern aufmerksam. Diese haben für die Aufgabe der Reintegration zu we-

nige zeitliche und personelle Ressourcen zur Verfügung. Dies könne dazu führen, dass Sozial-

hilfebeziehende in prekäre Arbeitsverhältnisse gedrängt würden. Die Missbrauchsdebatte36 und 

die gesellschaftlichen sowie politischen Erwartungen führen dazu, dass sich Sozialämter gezwun-

gen sehen, vermehrt Kontroll- und Disziplinarmassnahmen auszusprechen, was die bereits vor-

handene Stigmatisierung von Sozialhilfebeziehenden erneut steigert. Dies bewerteten die For-

scher der Studie als höchst problematisch. „Sozialhilfeempfänger, (...), verinnerlichen die erfah-

rene Diskriminierung, was zu psychischen Belastungen führen kann.“ (NFP, 2008) Die Studie 

empfiehlt den Sozialhilfeorganen, die Bedürfnisse der Klientinnen und Klienten wieder vermehrt 

in den Fokus zu nehmen und den realen Umständen und Schwierigkeiten auf dem Arbeitsmarkt 

Rechnung zu tragen. Dabei sollten die Sozialhilfebeziehenden wieder vermehrt gefördert und in 

die Beziehungsarbeit intensiviert werden. Ausserdem sollte ermöglicht werden, dass der Rein-

tegrationsprozess eine längere Zeitspanne einnehmen darf. Weiter appellieren die Autoren der 

Studie an ein Umdenken in der Sozialpolitik. Diese sollte vermehrt präventiv und nachhaltig agie-

ren. Eine bessere Koordination der verschiedenen Ebenen und Hilfeleistungen sei nötig. Dabei 

sollten die Entscheidungskompetenzen der Sozialhilfeorgane erhöht werden. Des Weiteren sei 

eine Vereinheitlichung der Standards anzustreben. (Schweizerischer Nationalfonds zur Förde-

rung der wissenschaftlichen Forschung [NFP], 2008) 

. 

4.2.7 Tendenz zur Kontrolle 

Der Vorstand Schweiz von AvenirSocial (2008), dem Berufsverband der Sozialen Arbeit, stellt in 

seinem Positionspapier fest, dass die Sozialhilfe unter zunehmender Kritik stehe und sie sich 

vermehrt legitimieren müsse. Dies habe unter anderem Auswirkungen auf die Professionellen der 

Sozialen Arbeit. Einige Sozialarbeitende könnten mit diesem Einfluss umgehen, andere würden 

den Druck an ihre Klientel weiter geben und würden in ihrer Machtposition Disziplinierungsmass-

nahmen ausüben. (S. 1-3) 

                                                
35 mehr dazu vgl. Mäder, 2009 
36 vgl. Kapitel 4.2.2 Sozialhilfemissbrauchsdebatte 
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Ueli Mäder, Professor für Soziologie an der Universität Basel und an der Hochschule für Soziale 

Arbeit, kritisiert in einem Interview, dass heute bei der Sozialhilfe eine Tendenz zur Kontrolle 

anstatt zur Hilfe bestehe. Man stelle eher Sozialdetektive und Spezialisten für Rückforderungen 

anstatt Sozialarbeitende, welche die Integration ihrer Klientel fördern, ein. (Spöndlin, 2007) 

 

4.2.8 Schlussfolgerungen 

Wie es scheint, verschärfen das momentane sozialpolitische Klima und die genannten Vorstösse 

die Benachteiligung der Sozialhilfebeziehenden im System der Sozialhilfe. Die veränderten Vo-

raussetzungen für das Sozialsystem der Schweiz durch den gesellschaftlichen Wandel und die 

neuen Herausforderungen auf dem Arbeitsmarkt werden von gewissen sozialpolitischen Kräften 

nicht berücksichtigt, was zu einer Zuspitzung der Situation führt. Der Druck wird erhöht, was direkt 

Auswirkungen auf die Sozialhilfebeziehenden hat. Wie es scheint, können die Sozialarbeitenden 

innerhalb dieses Systems diesen Druck nicht abwenden und tragen teilweise sogar zu einer Er-

höhung desselben bei.  

 

Kapitel 4.2 – das Wichtigste in Kürze 

Die getroffenen Entscheide der Sozialpolitik zielen seit einigen Jahren darauf ab, im Bereich 

der Sozialhilfe zu sparen. Durch die Sozialhilfemissbrauchsdebatte und die Angriffe auf die 

Sozialhilfe verschärft sich der Druck auf das System der Sozialhilfe und die Akteure innerhalb 

dieses Systems. Dies führt zur Stigmatisierung von Sozialhilfebeziehenden. Diese sind zu-

sätzlich negativ betroffen, wenn es aufgrund der gesellschaftlichen und sozialpolitischen Er-

wartungen zu Fehlentscheiden und einseitigem Ausüben des Ermessens kommt.  

 

Die Bevölkerung der Schweiz kann sich auf ein fundiertes Rechtssystem und darin verankerte 

Grundrechte berufen. Im folgenden Abschnitt zur rechtlichen Situation soll dargestellt werden, 

inwiefern dieses Rechtssystem den sozialpolitischen Druck abwehren und die Rechte der Sozi-

alhilfebeziehenden wahren kann. 

 

4.3 Rechtliche Situation 

Zur Darstellung der aktuellen rechtlichen Situation in der Sozialhilfe wird zuerst die Studie zu den 

Grund- und Menschenrechten in der Sozialhilfe zusammengefasst. Um konkret auf die Situation 

bezüglich den Beschwerden einzugehen, werden die Tätigkeitsberichte der vorhandenen Om-

budsstellen in den Kantonen Bern und Zürich erläutert. Darauf folgt eine Bestandesaufnahme der 

Voraussetzungen im sozialhilferechtlichen Beschwerdeverfahren. 
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4.3.1 Grund- und Menschenrechte in der Sozialhilfe 

Gülcan Akkaya (2014) informiert in ihrem Referat an der SKOS Tagung vom 19. März 2014 über 

die Vorstudie über Grund- und Menschenrechte in der Sozialhilfe der Hochschule Luzern und 

des Kompetenzzentrums für Menschenrechte (S. 4). Im Jahr 2013 wurde „auf der Grundlage 

von Befragungen von Experten und Expertinnen sowie von Sozialtätigen eine Vorstudie mit 

dem Ziel verfasst, den Stand der Kenntnisse zu den Grund- und Menschenrechten zu be-

stimmen; die Probleme, die sich in der Praxis in diesem Zusammenhang ergeben, aufzude-

cken und den Bedarf an Aus- und Weiterbildungsangeboten zu evaluieren“ (S. 4).  

Mit Weisungen und Auflagen können die Freiheitsrechte der Grundrechte eingeschränkt wer-

den37. „Auflagen und Weisungen fordern von Sozialhilfebeziehenden einen Beitrag zur Ver-

minderung und Behebung der Notlage“ (S. 5). Grundsätzlich sollten diese Massnahmen je-

doch nur ergriffen werden, wenn alle anderen Mittel wie Zielvereinbarungen oder Arbeits-

bündnisse ausgenutzt wurden, die Betroffenen fähig sind diese zu erfüllen und diese zielfüh-

rend, verhältnismässig sowie zumutbar sind. (S. 6) 

Dabei können sozialarbeiterische Dilemmata zwischen den nötig erscheinenden Ein-

schränkungen der Grundrechte und den professionellen sowie ethischen Standards entste-

hen. Massnahmen, die zwar pragmatisch wären, können Grundrechte verletzen. Demgegen-

über scheinen Massnahmen, welche die Grundrechte einhalten, manchmal nicht umsetzbar. 

Als Beispiel für solche sozialarbeiterische Dilemmata nennt die Studie Auflagen und Weisun-

gen im Bereich der Arbeitsintegration. So kann es sein, dass Sozialhilfebeziehende durch 

den Druck auf das System der Sozialhilfe und den Stellenwert der Arbeit in ungeeignete Be-

schäftigungs- und Arbeitsprogramme gezwungen werden. (S. 5-6) Um dieser Herausforde-

rung gerecht zu werden, sei „eine kritische Reflexion der angeordneten Massnahmen unter 

Berücksichtigung der Grundrechte sowie der Wahrung der Würde der hilfesuchenden Per-

son“ (S. 6) seitens Sozialarbeitenden nötig. (S. 4-6) 

 

4.3.2 Berichte der Ombudsstellen 

Ombudsstellen vermitteln bei Konflikten zwischen Bürgerinnen oder Bürgern und den öffentlichen 

Verwaltungen. Die Ombudsstellen prüfen auf Beschwerde hin, ob geltendes Recht eingehalten 

wurde und unterstützen und beraten die betroffenen Parteien bei einer Lösungsfindung. (Stadt 

Zürich, 2014a) Jährlich liefern diese Berichte an ihre vorgesetzte Stelle, wobei die Fälle im Be-

reich der Sozialhilfe einen bedeutenden Anteil haben und bei der Berichterstattung auch immer 

wieder explizit erwähnt werden, wie die folgenden Beispiele aufzeigen. 

 

                                                
37 vgl. Kapitel 2.5.2 Pflichten der unterstützten Personen 
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Berichte des Ombudsmannes der Stadt Bern 

Die Tätigkeitsberichte der Ombudsstelle der Stadt Bern (Flückiger, 2013) der letzten Jahre zei-

gen, dass weiterhin ein hoher Anteil an Anfragen aus dem Bereich der Sozialhilfe an die Om-

budsstelle der Stadt Bern gelangt sind. So betrafen im Jahr 2012 37.6 Prozent der 831 Fälle, im 

Jahr 2011 37.7 Prozent der 886 Fälle und 2010 37.6 Prozent der 841 Fälle die Direktion für Bil-

dung, Soziales und Sport (BSS). Davon hatten viele Fälle die Sozialhilfe zum Gegenstand. (S. 

12) Im Jahr 2009 (Flückiger, 2010) handelten sich sogar 42 Prozent der Fälle um die Direktion 

für Bildung, Soziales u. Sport BSS (S. 10). Dies bewegte den Ombudsmann dazu, die aktuelle 

Situation betreffend der Sozialhilfe genauer auszuführen: „Es ist nicht zu übersehen, dass der 

finanzielle und rechtliche Ermessensspielraum im Zuge der Diskussionen um den Sozialhilfe-

missbrauch enger geworden ist. (…) Deutlich zu spüren ist, dass die Mitarbeitenden der Sozial-

dienste erhöhtem Druck ausgesetzt sind, was sich unter anderem dadurch äussert, dass durch-

aus offene Ermessensspielräume aus Angst vor neuer Kritik häufiger zu Ungunsten der unter-

stützten Personen wahrgenommen werden.“ (S.3) Die Sozialhilfe berge grosses Konfliktpotential. 

Gründe dafür seien zum einen die erhöhte Arbeitsbelastung durch die Fallzunahme. Es stelle 

sich die Frage, wie viel Zeit in den einzelnen Fall investiert werden könne. Weiter würden die 

wiederkehrenden Kontakte und persönlichen Beziehungen zwischen Behörde und Sozialhilfebe-

ziehenden aufgrund des Abhängigkeitsverhältnisses und des Machtgefälles gewisses Konfliktpo-

tential enthalten. Ein zusätzlicher Grund sei, dass sich der Vollzug des Sozialhilferechts sehr 

komplex und anspruchsvoll gestalte. Es sei ausschlaggebend, dass ein Bereich der materiellen 

Existenzsicherung betroffen sei. Der Sozialhilfebezug sei zusätzlich ein stressiger Faktor zu den 

bereits vorhandenen Belastungen. Der steigende Druck auf Mitarbeitende von Sozialdiensten in 

den letzten Jahren habe zu neuen Ursachen für Fehler bei der Sozialhilfe geführt und die Ermes-

sensspielräume würden häufiger zum Nachteil der Sozialhilfebeziehenden interpretiert. Die Ver-

hältnismässigkeit  sei nicht in allen Fällen gewährleistet. (S. 3) Des Weiteren berichtet Flückiger, 

dass in vielen Fällen die Sozialarbeitenden aktiv geworden seien und die Klientinnen und Klienten 

auf das Angebot der Ombudsstelle aufmerksam gemacht hätten (S. 8).  

Auf die Anfrage zur Einschätzung der aktuellen Situation antwortet Flückiger, dass er keine ob-

jektive Aussage zu bemerkenswerten Änderungen des Vollzuges durch die Sozialhilfeorgane o-

der zum Eingang der Anfragen und Beschwerden im Bereich der Sozialhilfe machen könne. Dass 

die Zahl der Dossiers im Bereich der Sozialhilfe mit einem Drittel des gesamten Fallvolumens 

gleich hoch geblieben sei, führe er auf die strukturellen Voraussetzung des System der Sozialhilfe 

und in diesem Zusammenhang auf die Konflikthaftigkeit der Sozialhilfe zurück. Durch das Beste-

hen einer Ombudsstelle könne wahrscheinlich eine präventive Wirkung erreicht werden. Diese 

entstehe bereits durch die Tatsache, dass es eine solche Institution gebe. (Mario, Flückiger, E-

Mail, 11.04.2014) 

 



   

Seite 59 
 

Berichte der Ombudsfrau der Stadt Zürich 

In detaillierten Berichten analysiert die Ombudsfrau der Stadt Zürich die Geschäfte des jeweils 

vergangenen Jahres. Dabei legt sie immer wieder einen Schwerpunkt auf die Sozialhilfe, da die-

ser Bereich einen grossen Teil der behandelten Geschäfte ausmacht. 

Im Bericht 2007 zeigt sie auf, welche Auswirkungen die Missbrauchsdebatte38 aus ihrer Sicht auf 

die städtischen Sozialdienste hatte. Zum einen erreichten die Beschwerden aus diesem Bereich 

einen erneuten Höchststand (93 von 562 Fällen). Zum anderen handelte es sich bei vielen Fällen 

um schwerwiegend falsche Auslegungen seitens der Sozialhilfeorgane. Die Verunsicherung der 

Mitarbeitenden sei festzustellen gewesen: „Bei der Geschäftsbehandlung wurde uns gegenüber 

immer wieder die Angst angesprochen, durch grosszügige Entscheide, die Wahrnehmung des 

Ermessens und Bearbeitung neuer Fragestellungen Fehler zu machen, die zuerst intern, dann 

aber auch in der Öffentlichkeit zu neuer Kritik Anlass geben könnten.“ (S. 8). (Kaufmann, 2008, 

S. 8) 

Im Bericht 2009 schreibt Kaufmann (2010) von einer positiven Entwicklung im Bereich der Sozi-

alhilfe seit ihrem Bericht vor zwei Jahren. Es habe einen regen und konstruktiven Austausch zwi-

schen der Ombudsstelle und den Tätigen der Sozialdienste gegeben. Daraus seien für die Mitar-

beitenden der Sozialdienste neue Handlungsanweisungen und Praxishilfen entstanden. Dass die 

Anzahl Fälle weiterhin hoch sei (123 von 550 Fällen [S. 51]), lasse sich darauf zurückführen, dass 

weitere Herausforderungen in diesem Bereich bestehen blieben. (S. 5) 

Im Jahr 2012 (Kaufmann, 2013) betrafen 160 von 552 Fällen die Sozialhilfe. Im Jahr davor waren 

es 168 von 618 Geschäften. (S. 58)  Im Bericht 2012 macht die Ombudsfrau darauf aufmerksam, 

dass die Mehrheit der Klientinnen und Klienten, die sich an die Ombudsstelle wenden würden, 

Schweizer Staatsangehörige seien. (S. 59) 

 

Schlussfolgerungen 

In den aktuellen Berichten der Ombudsstellen ist die Sozialhilfe nicht mehr wie in den Jahren 

2007 bis 2009 ein zentrales Thema. Jedoch bleibt die hohe Fallanzahl in diesem Bereich beste-

hen. Wenn die sozialpolitische Situation betrachtet wird, kann davon ausgegangen werden, dass 

der Druck weiterhin besteht und sich die Situation für die Sozialhilfeorgane und somit für die 

Sozialhilfebeziehenden nicht entspannt hat. 

 

Um die Situation im sozialhilferechtlichen Beschwerdeverfahren einzuschätzen, soll in einem 

nächsten Schritt ein Blick auf die Anzahl der Beschwerden geworfen werden. 

 

                                                
38 vgl. Kapitel 4.2.2 Sozialhilfemissbrauchsdebatte 
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4.3.3 Beschwerdestatistik 

Die ersten sozialhilferechtlichen Beschwerdeinstanzen, die Regierungsstatthalterämter im Kan-

ton Bern und die Bezirksräte im Kanton Zürich, führen keine kantonale Statistik zum Eingang von 

Beschwerden im Bereich der Sozialhilfe. Im Kanton Zürich könnten die Zahlen bei jedem Bezirks-

rat einzeln eingefordert werden (Daniel Kauf, E-Mail, 11.04.2014).39 Die Geschäftsstelle der Re-

gierungsstatthalterämter des Kantons Bern wäre bereit, die statistischen Zahlen aufzuarbeiten 

(Kurt von Känel, 11.04.2014).40 Die zweite Beschwerdeinstanzen, die Verwaltungsgerichte der 

beiden Kantone, publizieren zwar Urteile auf einer Datenbank im Internet, eine Beschwerdesta-

tistik und eine Statistik zur Gewährung der unentgeltlichen Rechtspflege werden jedoch nicht ge-

führt (Esther Abenhaim, E-Mail, 9.04.2014; Andreas Conne, E-Mail, 7.04.2014). 

 

Wenige Beschwerden 

Die Unabhängige Fachstelle für Sozialhilferecht (UFS) (2013) analysiert in ihrem Projektbe-

schrieb die sozialhilferechtliche Beschwerdeanzahl auf eine andere Weise (S. 5-6). Darin wird 

aufgezeigt, dass zwischen dem Jahr 2000 und 200541 vom Bundesgericht und den Verwaltungs-

gerichten rund 700 Urteile gefällt wurden. Dies entspreche einem Durchschnitt von 120 Entschei-

den pro Jahr. (Voll & Häfeli, 2008, S. 369-395) Diese Zahl wird mit den Fällen vor dem Sozialver-

sicherungsgericht im Kanton Zürich verglichen. Im Jahr 2010 wurden 2700 Fälle bearbeitet (Ober-

gericht des Kantons Zürich, 2011, S. 28). Da es sich um ein Rechtsgebiet handelt, welches die 

finanzielle Existenz sicherstellt, seien dies lauf UFS (2013) wenige Gerichtsverfahren (S. 5). Das 

Sozialversicherungsrecht ist statistisch besser dokumentiert als das Sozialhilferecht. So zeige 

eine Statistik des Bundesamts für Sozialversicherungen (BSV) (2007) auf, dass schweizweit 40% 

der Beschwerden betreffend Invalidenversicherungsleistungen (IV) gutgeheissen würden (S. 65).  

Die UFS (2013) schliesst daraus, dass auch im Bereich der Sozialhilfe mit fehlerhaften Entschei-

den gerechnet werden muss. Unter anderem auch deswegen, weil die Entscheide der IV von 

kantonalen Behörden mit zahlreichen spezialisierten Mitarbeitenden mit internen Rechtsdiensten 

getroffen werden. Dagegen ist der Vollzug der Sozialhilfe je nach Gemeinde wenig bis gar nicht 

professionalisiert und erfolgt teilweise sogar direkt durch die gewählten Gemeinderäte.42 (S. 5-6) 

 

                                                
39 Beim Bezirksrat Zürich (zuständig für Bezirk Zürich = Stadt Zürich) sind im Jahr 2013 57 Sozialhilfere-
kurse eingegangen (2012: 92; 2011: 117; 2010: 66; 2009: 67). Beim Bezirk Zürich ist zu beachten, dass 
die Stadt Zürich ein stadtinternes Rekursverfahren kennt. Ohne dieses Verfahren wäre die Zahl der Re-
kurse beim Bezirksrat Zürich höher. Daher können aufgrund dieser Zahlen keine repräsentativen Aussagen 
gemacht werden. Auf die Erhebung der Rekurszahlen im Bereich der Sozialhilfe im Kanton Zürich wurde 
im Hinblick auf das Aufwand-Nutzen-Verhältnis verzichtet. 
40 Im Hinblick auf das Aufwand-Nutzen-Verhältnis haben die Autorinnen dieser Bachelorthesis auf die Er-
hebung einer solchen Statistik verzichtet.  
41 Aktuellere Zahlen stehen leider nicht zur Verfügung. 
42 vgl. Kapitel 2.2 Organisation der Sozialhilfe 
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In den folgenden zwei Abschnitten werden die Voraussetzungen und die momentane Handha-

bung des Beschwerdeverfahrens aufgezeigt. Die daraus resultierenden Forderungen der UFS 

(Heusser, 20110) werden in einem dritten Abschnitt zusammengefasst. 

 

4.3.4 Bundesrahmengesetz 

Am 10. März 2014 hat der Nationalrat das Postulat „Rahmengesetz für die Sozialhilfe“ mit 88:87 

Stimmen überwiesen. Damit wird der Bundesrat beauftragt, in einem Bericht aufzuzeigen, inwie-

fern ein Rahmengesetz für die Sozialhilfe die Mängel der heutigen Lösung43 beheben könnte. 

(Das Schweizer Parlament, 2014) 

Die Forderung eines Bundesrahmengesetzes, welches die Sozialhilfe und die kantonalen und 

kommunalen Unterschiede beim Vollzug regelt, besteht nach SKOS (2012) seit langem. Ein sol-

ches Gesetz soll die verschiedenen Systeme der sozialen Sicherung koordinieren sowie die Har-

monisierung mit weiteren bedarfsabhängigen Leistungen gewährleisten. Ausserdem könnte es 

organisatorische Standards und Verfahrensvorschriften festlegen. Dies sei nötig für eine wir-

kungsvolle Sozialhilfe. Die aktuellen Unterschiede bei der Existenzsicherung und den frei verfüg-

baren Einkommen führen zur Rechtsungleichheit und Rechtsunsicherheit. (S. 1-3) 

Gemäss Pierre Heusser sollte ein solches Bundesrahmengesetz auch eine einheitliche Verein-

barung des Verfahrensrechts und des Rechtsschutzes für Sozialhilfebeziehende beinhalten. Ana-

log dem Invalidenversicherungsgesetz (Bundesgesetz über die Invalidenversicherung vom 19. 

Juni 1959 [IVG], SR 831.20)44 sollte das Gesetz die Schaffung von unabhängigen Beratungsstel-

len begründen und somit deren Finanzierung legitimieren. (Pierre Heusser, pers. Mitteilung, 

18.03.2014) 

 

4.3.5 Hürden im Sozialhilferechtsverfahren 

Sozialhilfebestimmungen überfordern Armutsbetroffene 

Die UFS (2013) bezeichnet die Sozialhilfebestimmungen als überfordernd für Armutsbetroffene. 

Beim Sozialhilferecht handelt es sich um eine komplexe Materie. Die Gesetze und Regelungen 

sind für Nicht-Juristen nicht einfach nachvollziehbar. Vielfach verfügen Sozialhilfebeziehende nur 

über ein kleines soziales Netzwerk und können nicht auf Unterstützung aus ihrem Umfeld zurück-

greifen.45 Ausserdem besitzen sie nicht die finanziellen Mittel, um einen Anwalt zu beauftragen. 

Hinzu kommt, dass sich Sozialhilfebeziehende oft bereits in belastenden Situationen befinden 

und nicht die nötigen Ressourcen aufbringen können, sich zur Wehr zu setzen. Die UFS weist 

weiter darauf hin, dass Armutsbetroffene tendenziell eher über ihre Pflichten aufgeklärt werden 

als über ihre Rechte. (S. 6) 

                                                
43 vgl. Kapitel 2 System der Sozialhilfe 
44 vgl. Art. 74 Abs. 1 IVG 
45 vgl. Kapitel 3.3 Erwerb von Kapital 
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Entzug der aufschiebenden Wirkung 

In Sozialhilferechtsverfahren wird in der Regel den Rechtsmitteln die aufschiebende Wirkung ent-

zogen. Da die Verfahrenswege lang sind, kann dies zur Folge haben, dass die betroffene Person 

in ihrer Existenz gefährdet ist, da sie keine finanzielle Unterstützung mehr erhält. Dies obwohl es 

im Verfahren genau um die Klärung der Frage geht, ob die Kürzung oder Streichung der Gelder 

rechtens ist. (UFS, 2013, S. 5) 

 

Verneinung des Anspruchs auf unentgeltliche Rechtsvertretung 

Nach Art. 111 VRPG wird die unentgeltliche Rechtspflege gewährt, wenn die betroffene Person 

nicht über die erforderlichen Mittel verfügt, ihr Rechtsbegehren nicht aussichtslos ist und die tat-

sächlichen und rechtlichen Verhältnisse die Beiordnung einer Anwältin oder eines Anwalts recht-

fertigen.  

Die UFS (2013) weist darauf hin, dass die unentgeltliche Rechtsvertretung bei sozialhilferechtli-

chen Angelegenheiten in der Praxis in den meisten Fällen nicht bewilligt wird. Dies aus dem 

Grund, dass die Beschwerde im Bereich der Sozialhilfe nur selten als besonders schwerer Fall 

erachtet wird. (S. 5) Pierre Heusser der UFS ergänzt, dass die Praxis der Gewährung der unent-

geltlichen Rechtsvertretung beim Verwaltungsgericht Zürich sowie bei den Bezirksräten des Kan-

tons Zürich in den letzten fünf Jahren liberaler wurde (Pierre Heusser, pers. Mitteilung, 18.03.14).  

Die leitende Gerichtsschreiberin des Verwaltungsgerichts des Kantons Bern erklärt, dass „im Be-

reich der Sozialhilfe die sachliche Notwendigkeit einer anwaltlichen Verbeiständung nur mit Zu-

rückhaltung anzunehmen“ (Esther Abenhaim, E-Mail, 9.04.2014) sei. Dies mit der Begründung, 

dass es in sozialhilferechtlichen Verfahren in erster Linie um die Darlegung der persönlichen Um-

stände gehe. Damit der Fall als schwer beurteilt werde, müssten in der Regel besondere rechtli-

che oder tatsächliche Schwierigkeiten ausgewiesen werden, welche die gesuchstellende Person 

überfordern. Auch die Pflicht der Behörde, den Sachverhalt von Amtes wegen abzuklären (Un-

tersuchungsgrundsatz), gebiete einen strengen Massstab. (Esther Abenhaim, E-Mail, 9.04.2014) 

Die strenge Praxis bei der Gewährung von unentgeltlicher Rechtspflege bestätigt auch die Berner 

Anwaltskanzlei Advokomplex (Ruth Günter, E-Mail, 9.04.2014). Die Praxis der Gewährung einer 

unentgeltlichen Rechtsvertretung scheine in Sozialhilfeangelegenheiten sehr streng. Es sehe so 

aus, dass nur in Fällen, in denen sich rein rechtlich komplexe Fragen stellen, unentgeltliche 

Rechtspflege gewährt werde. Da es sich in diesem Gebiet eher um den Sachverhalt betreffende  

Fragen handle, sei dies relativ selten der Fall. Dies wird als problematisch erachtet, da „ein Anwalt 

einen Fall oft bereits im Detail studieren muss, um überhaupt zu sehen, ob es ein rechtlich kom-

plexes Problem gibt oder nicht. Schreibt ein Anwalt eine Beschwerde und stellt er ein uR46-Ge-

such und wird ihm dies nicht gewährt, so hat er aufgrund des Sozialhilfebezugs seines Klienten 

                                                
46 unentgeltliche Rechtspflege (uR) 



   

Seite 63 
 

praktisch keine Chance, für seine Arbeit noch bezahlt zu werden.“ (Ruth Günter, E-Mail, 

9.04.2014) 

Eine Analyse des Anspruchs auf einen unentgeltlichen Rechtsbeistand im Verwaltungsverfahren 

anhand des Kantons Bern bekräftigt die Ablehnung eines Rechtsbeistandes für sozialhilferechtli-

che Verfahren gleichermassen. Dies mit der Erklärung, dass die Sachverhalte in der Regel ein-

fach gehalten seien und es vorwiegend um finanzielle Interessen gehe. (Häusler & Ferrari-Visca, 

2011, S. 10) 

Die Anwaltskanzlei Advokomplex weist darauf hin, dass immerhin der Zugang zur Überprüfung 

einer Verfügung sehr niederschwellig sei. So werde praktisch jede verständliche Äusserung als 

Beschwerde interpretiert und die Verfügung durch die zuständige Beschwerdeinstanz überprüft. 

(Ruth Günter, E-Mail, 9.04.2014) 

 
Ungenügendes Angebot an Rechtsberatungsstellen 

Die UFS (2013) bemängelt, dass es für Rechtsuchende im Bereich der Sozialhilfe ein ungenü-

gendes Angebot an spezifischen, unabhängigen Rechtsberatungsstellen gibt.47 Die existierenden 

Rechtsberatungsstellen beraten zwar teilweise auch in sozialhilferechtlichen Angelegenheiten, 

können jedoch keine kostenlose Mandatsführung bereitstellen. In der Deutschschweiz bieten ein-

zig die Berner Beratungsstelle für Menschen in Not, die Beratungsstelle für Sozialbenachteiligte 

des Hilfswerks der Evangelischen Kirchen Schweiz (HEKS) im Kanton Aargau und die Unabhän-

gige Fachstelle für Sozialhilferecht (UFS) im Kanton Zürich kostenlose Mandatsübernahme in 

einem Sozialhilfeverfahren. (S. 6) 

 

Rechtsschutzversicherung: Ausschluss Sozialhilferecht 

Heusser (2009) beanstandet, dass Rechtsschutzversicherungen Fälle im Sozialhilferechtsverfah-

ren ausschliessen. Gründe für den Ausschluss sind selbst dem Autor nicht nachvollziehbar. 

„Weshalb gerade im besonders existenziellen Bereich der Sozialhilfe keine Rechtsschutzdeckung 

gewährt wird, ist nicht nachvollziehbar.“ (S. 37) Einzig die Rechtschutzversicherung der Zeitschrift 

Beobachter deckt seit kurzem auch Verfahren im Bereich der Sozialhilfe (Beobachter, 2014). 

 

Schlussfolgerungen 

Die Verwaltungsgerichte des Kantons Bern und Zürich führen keine Statistiken über die Gewäh-

rung der unentgeltlichen Rechtsvertretung in sozialhilferechtlichen Verfahren (Ruth Günter, Ver-

waltungsgericht des Kantons Bern, E-Mail, 9.04.2014 und Andreas Conne, Verwaltungsgericht 

des Kantons Zürich, E-Mail, 7.04.2014). Daher sind Veränderungen bei der Gewährung innerhalb 

der letzten 5 Jahre schwer nachvollziehbar. Die aufgeführten Aussagen basieren auf subjektiven 

                                                
47 vgl. auch Kapitel 4.4 Bestandsaufnahme der Unterstützungsangebote 
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Wahrnehmungen. Diese lassen darauf schliessen, dass die Praxis zur Gewährung der unentgelt-

lichen Rechtsvertretung im Kanton Bern streng gehandhabt wird. Auch im Kanton Zürich, wo 

durch die Mitarbeitenden der UFS viel Sensibilisierungsarbeit geleistet wurde, macht es den Ein-

druck, als werde bei der Gewährung der unentgeltlichen Rechtspflege im Bereich des Sozialhil-

ferechts weiterhin Zurückhaltung geübt. Die Anwältinnen und Anwälte können sich somit nicht 

darauf verlassen, dass ihre Arbeit entlohnt wird. Dies macht die Übernahme von sozialhilferecht-

lichen Fällen für Anwältinnen und Anwälte nicht attraktiv. Was dagegen positiv zu beurteilen ist, 

ist die niederschwellige Überprüfung von Verfügungen, auch wenn diese nicht den Formvorschrif-

ten entsprechen. Da es sich jedoch um eine subjektive Wahrnehmung dieser Niederschwelligkeit 

handelt, muss auch bei diesem Punkt davon ausgegangen werden, dass es Beschwerdeinstan-

zen gibt, welche auf die Einhaltung der Formvorschriften bestehen. 

Die Überforderung der Betroffenen durch die Sozialhilfebestimmungen, der Entzug der aufschie-

benden Wirkung und die möglichen finanziellen Folgen sowie der Ausschluss des Sozialhilfe-

rechts aus den Rechtsschutzversicherungen verschärfen die Problematik des ungenügenden An-

gebotes an Rechtsberatungsstellen. 

 

4.3.6 Forderungen für einen besseren Rechtsschutz 

Heusser (2010) fordert einen umfassenderen und niederschwelligeren Rechtsschutz für Sozial-

hilfebeziehende. Die sozialhilferechtlichen Verfahren müssten kostenlos und schneller sein. (S. 

19) Als Beispiel zur Vereinfachung der Verfahren schlägt er die Anwendung der Verfahrensbe-

stimmungen nach dem Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts 

(vom 6. Oktober 2000 [ATSG], SR 830.1) 48 vor (Heusser, 2009, S. 42). Weiter plädiert er für die 

Schaffung von Rechtsdiensten, welche die Möglichkeit einer Mandatsübernahme anbieten. Da 

die unentgeltliche Rechtsvertretung in den meisten Fällen nicht gewährt werde, sei diese uner-

lässlich, damit sich Sozialhilfebeziehende gegen Entscheide der Sozialhilfeorgane wehren könn-

ten. Auch wenn unabhängige (Rechts-) Beratungsstellen für Sozialhilfebeziehende geschaffen 

würden, bleibe die Forderung nach einer Lockerung der Praxis für die Bewilligung der unent-

geltlichen Rechtsvertretung bestehen. (Heusser, 2010, S. 9) Er betont die Notwendigkeit der 

Gewährung der unentgeltlichen Rechtspflege für Sozialhilfebeziehende. Die eine Voraussetzung 

für die Gewährung, die finanzielle Bedürftigkeit, sei aufgrund der Umstände des Sozialhilfebezu-

ges gegeben. Wenn es zu einer Kürzung oder Streichung der Sozialhilfe komme, seien die Be-

troffenen stark eingeschränkt. Sehr häufig seinen Betroffene durch intellektuelle Überforderung 

und gesundheitliche Beschwerden nicht in der Lage, ihre Rechte selber zu verteidigen. Be-

schwerden, welche die Sozialhilfe betreffen, sollten im Normalfall aufschiebende Wirkung  

                                                
48 vgl. Art. 27 ff ATSG 
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haben. (Heusser, 2009) „Das Interesse des Staates darf nicht höher gewertet werden als das 

Interesse der Betroffen, sich gegen den Entzug der Sozialhilfe und damit gegen den Verlust ihrer 

Lebensgrundlagen zu wehren.“ (S. 42) Der Entzug der aufschiebenden Wirkung sollte auf Ext-

remfälle beschränkt bleiben. (S. 42) 

 

4.3.7 Schlussfolgerungen 

Die Studie über Menschen- und Grundrechte sowie die Berichte der Ombudsstelle zeigen auf, 

dass die Rechte der Sozialhilfebeziehenden in gewissen Fällen nicht gewährt werden und es zu 

Fehlentscheiden durch die Sozialhilfeorgane kommen kann.  

Die UFS untersucht die Anzahl Beschwerden im Bereich der Sozialhilfe. Auch wenn bei diesem 

Vergleich die Anzahl der Beschwerden nicht in Relation mit der Anzahl Beziehenden gestellt wird, 

sind die Zahlen aussagekräftig. Sie lassen darauf schliessen, dass erstaunlich wenige Beschwer-

defälle im Bereich der Sozialhilfe ans Verwaltungsgericht gelangen. Die Zahlen erstaunen umso 

mehr, da es sich für die Betroffenen um die finanzielle Lebensgrundlage und somit um ein exis-

tenzielles Thema handelt. Aus diesen Analysen kann gedeutet werden, dass sich viele Sozialhil-

febeziehende nicht beschweren. Ein Grund dafür scheint zu sein, dass die Ressourcen der Be-

troffenen für die Alltagsbewältigung benötigt werden und diese keine zusätzliche Energie für eine 

nötige Beschwerde aufbringen können. Im Allgemeinen verfügen Sozialhilfebeziehende über be-

schränktes Kapital49 und sind dadurch in einem Beschwerdeverfahren benachteiligt. Ein wichtiger 

Punkt dabei ist, dass die Betroffenen oft nicht über ihre Rechte wissen, sich nicht darüber bewusst 

sind, dass sie sich beschweren können, geschweige denn, wohin sie sich für eine Beschwerde, 

beziehungsweise die Unterstützung zum Führen eines Beschwerdeverfahrens, wenden können. 

Die aufgezeigten Hürden im Verwaltungsverfahren führen dazu, dass Anwältinnen und Anwälte 

nur schwer für die Mandatsübernahme gewonnen werden können und durch den Entzug der 

aufschiebenden Wirkung die finanzielle Existenz von Rechtssuchenden bedroht wird. Hinzu 

kommt, dass der Prozess gegen die Stelle geführt werden muss, welche die Person unterstützt. 

Dies ist eine grosse Belastung für die Beziehung zwischen der Stelle und der Person, die Sozial-

hilfe bezieht. All diese Punkte machen deutlich, dass ein guter Rechtsschutz besonders wichtig 

ist und in diesem Bereich grosser Handlungsbedarf besteht. 

  

                                                
49 vgl. Kapitel 3.3 Erwerb von Kapital 
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Kapitel 4.3 – das Wichtigste in Kürze 

Die Menschen- und Grundrechte von Sozialhilfebeziehenden werden unter anderem in Folge 

des sozialpolitischen Drucks vermehrt in Frage gestellt. Die Berichte der Ombudsstellen zei-

gen, dass es zu Fehlentscheiden durch Sozialhilfeorgane kommen kann. Das sozialhilferecht-

liche Beschwerdeverfahren weist einige Hürden und Benachteiligungen auf. Dies obwohl ein 

guter Rechtsschutz für Sozialhilfebeziehende besonders nötig wäre, da die Entscheide der 

Sozialhilfeorgane die finanzielle Lebensgrundlage betreffen können. 

 

Im weiteren Verlauf der Kontextanalyse werden die vorhandenen Unterstützungsangebote ana-

lysiert und dem Bedürfnis des benötigten Rechtsschutzes gegenüber gestellt. 

 

  



   

Seite 67 
 

4.4 Bestandsaufnahme der Unterstützungsangebote 

Zur Bestandsaufnahme der Unterstützungsangebote werden die bestehenden Stellen im Kanton 

Bern und Zürich50 beschrieben und deren Vorteilen und Grenzen analysiert. Um sich gegen Ent-

scheide der Sozialhilfeorgane zu wehren, müssen rechtliche Komponenten berücksichtigt wer-

den. Daher beschränkt sich die Analyse auf Stellen, die Rechtsberatung anbieten. 

 

4.4.1 Bestandsaufnahme der Unterstützungsangebote im Kanton Bern 

Ombudsstelle der Stadt Bern 

Angebot 

Die Ombudsstelle der Stadt Bern ist Anlaufstelle bei Fragen, Problemen und Konflikten im 

Zusammenhang mit der öffentlichen Stadtverwaltung. (Stadt Bern, 2014) Die Organisation, 

der Zuständigkeitsbereich und die Aufgaben der Ombudsstelle der Stadt Bern sind im Regle-

ment über die Ombudsstelle der Stadt Bern (Ombudsreglement vom 23. Juni 1994 [OSR], SR 

152.07) festgehalten. Die Kosten der Ombudsstelle werden von der Stadt Bern übernommen 

(Art. 7 Abs. 2 OSR). 

Vorteile  

Im Tätigkeitsbericht 2010 des Ombudsmannes (Flückiger, 2011) werden die Vorteile dieser 

Stelle erläutert. Mittels ihrer Untersuchungsbefugnis profitiert die Ombudsperson von einem 

umfassenden Akteneinsichts- und Auskunftsrecht gegenüber der Verwaltung. Die Ombuds-

person kann den Behörden und der Verwaltung keine verbindlichen Anweisungen erteilen. 

Dies betone ihre „Mittlerstellung“ (S. 33).  Durch Mediation könne die Ombudsstelle die Anzahl 

der Beschwerden beim Regierungsstatthalteramt reduzieren. (S. 33-34) 

Die Ombudsperson verweist darauf, dass darin ein „beträchtliches Kostensparpotenzial liege, 

welches die Aufwendungen für den Betrieb einer Ombudsstelle mehr als ausgleichen dürfte“ 

(S. 33). Die Ombudsstelle agiere nicht konkurrenzierend zu bereits vorhandenen Stellen, son-

dern ist ein ergänzendes Angebot und füllt Lücken im bestehenden verwaltungsrechtlichen 

Rechtsschutzsystem. Sie beschreibt ihr Handeln als „rasch, formlos, unkompliziert, unbüro-

kratisch“ (S. 34). Die Abklärungen beschränken sich nicht nur auf rechtliche Überlegungen, 

sondern beziehen auch „Billigkeitsüberlegungen“ (S. 34) mit ein. Die Ombudsstelle bezeich-

net sich als niederschwelliges Angebot. Ausserdem sei sie unabhängig. (S. 34-35) Diese Un-

abhängigkeit ist im OSR unter Artikel 5 festgehalten. 

  

                                                
50 Die Auflistung der Stellen basiert auf Internet-Recherchen. Daher ist es möglich, dass gewisse kleinere 
Stellen nicht berücksichtigt wurden. 
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Grenzen 

Die Ombudsperson muss dem Stadtrat der Stadt Bern jährlich Bericht über die Tätigkeiten 

erstatten (Art. 11 OSR). Woraus die Schlussfolgerung gezogen werde kann, dass die Mecha-

nismen der institutionellen Macht51 Einfluss haben. Zudem kann davon ausgegangen werden, 

dass die Unabhängigkeit weiter geschmälert wird, da derselbe Stadtrat auch das Wahlgre-

mium für die Ombudsperson bildet (Art. 8 OSR).  Bei laufenden städtischen Verwaltungsver-

fahren darf die Ombudsperson erst bei Erlass einer Verfügung eingreifen (Art. 4 Abs. 1 OSR). 

Dies schränkt die Mediationsmöglichkeiten ein. Falls das Recht der ratsuchenden Person ver-

letzt wurde und keine einvernehmliche Lösung mit der Verwaltung gefunden werden kann, 

hat die Ombudsperson keine Entscheidungs- oder Weisungsbefugnis und kann auch kein 

Mandat für die betroffene Person übernehmen. Sie kann lediglich empfehlen, eine Rechts-

vertretung zuzuziehen. (Unabhängige Fachstelle für Sozialhilferecht, S. 8) Da sich die Stelle 

nur um Angelegenheiten kümmert, die die Stadtverwaltung betreffen (OSR Art. 1), ist ihr Zu-

ständigkeitsgebiet eingeschränkt. Durch die Privatisierung von Staatsaufgaben werden diese 

vermehrt an Privatfirmen ausgelagert. Ombudsstellen sind nicht befugt, in diesem Bereich zu 

vermitteln. (Chetouane, 2012, S. 23) 

 

Berner Rechtsberatungsstelle für Menschen in Not 

Angebot 

Diese unabhängige Stelle bietet Rechtsberatung für Menschen, die von Armut betroffen sind. 

Dies auch im Bereich Sozialhilferecht. Des Weiteren vermittelt sie zwischen Behörden und 

Privaten und vernetzt die Rechtsuchenden mit weiteren Fachstellen oder mit Anwältinnen und 

Anwälten. In begründeten Fällen übernimmt die Rechtsberatungsstelle die juristische Vertre-

tung kostenlos. (Berner Rechtsberatungsstelle für Menschen in Not, 2014a) Die Stelle ist als 

Verein organisiert und finanziert sich über Mitgliederbeiträge, Parteientschädigungen, Spen-

den und Leistungsverträge. (Berner Rechtsberatungsstelle für Menschen in Not, 2014b, S. 1-

2) 

Vorteile 

Die Angebote sind kostenlos. Die Stelle ist keine Behörde und nicht in den Verwaltungsappa-

rat eingebunden. Somit kann das Angebot als niederschwellig bezeichnet werden. Die Berner 

Rechtsberatungsstelle für Menschen in Not ist eine der wenigen Stellen im Raum Bern, die 

nicht nur in rechtlichen Belangen berät, sondern bei Bedarf auch juristische Mandate über-

nimmt und prozessiert. Dies ist ein bedeutender Vorteil, da es schwierig ist, einen Anwalt für 

sozialhilferechtliche Mandate zu gewinnen.52  

                                                
51 vgl. Kapitel 3.1.3 Institutionelle Macht 
52 vgl. Kapitel 4.3.5 Hürden im Sozialhilferechtsverfahren 
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Durch ihre Vermittlungstätigkeit kann die Rechtsberatungsstelle helfen zu einvernehmlichen 

Lösungen zwischen Verwaltung und Ratsuchenden zu kommen und Konflikte können be-

schwichtigt werden.   

Grenzen 

Im Jahresbericht 2012 wird die Problematik der Finanzierung einer solchen Stelle aufgezeigt. 

Zwar sei auch im Jahr 2012 der Beratungsbedarf immens gewesen und die Stelle werde mit 

Anfragen überschwemmt, trotzdem sei es nicht möglich gewesen, die Finanzierung für 2013 

sicherzustellen. (Berner Rechtsberatungsstelle für Menschen in Not, 2014b, S. 1-2) 

 

Die Rechtsauskunftsstellen des Bernischen Anwaltsverbandes 

Angebot 

Der Bernische Anwaltsverband (BAV) bietet Rechtsauskunftsstellen an. Die acht Stellen sind 

im gesamten Kanton verteilt. Die Beratungen erfolgen mündlich und werden je nach Stelle 

ein bis zwei Mal monatlich angeboten. Einzig die Rechtsauskunftsstelle in der Stadt Bern 

öffnet jeden Donnerstag von 17.00 bis 19.30 Uhr und jeden Samstag 09.00 bis 12.00 Uhr. 

Wobei die Stelle während den Ferien geschlossen bleibt. (BAV, 2014) 

Vorteile 

Da es im Kanton mehrere Stellen gibt, ist die Beratungsstelle für Personen, die ausserhalb 

der Stadt leben, einfacher zugänglich.  

Grenzen 

Für die Rechtsberatung wird ein Unkostenbeitrag bis maximal CHF 50.00 pro Konsultation 

berechnet (BAV, 2014). Für Sozialhilfebeziehende kann das einerseits abschreckend wirken, 

andererseits können solche Ausgaben bereits die finanziellen Möglichkeiten von Sozialhilfe-

beziehenden übersteigen. Die meisten Stellen des BAV haben nur sehr sporadisch geöffnet. 

Dies ist besonders dann problematisch, wenn Rechtsmittelfristen eingehalten werden müs-

sen. 
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Rechtsberatung des Breitsch Träff 

Angebot 

Der Breitsch Träff bietet nach telefonischer Anfrage Rechtsberatung an (Breitsch-Träff, 2014). 

Vorteile 

Der Quartiertreff ist eine unabhängige Stelle und die Hürde, um eine Beratung in Anspruch 

zu nehmen, ist somit weniger hoch. Der beratende Anwalt ist bereit, Mandate zu übernehmen 

(Henrik P. Uherkovich, pers. Mitteilung, 24.03.14). So fällt die Vermittlung an eine Anwältin 

oder einen Anwalt und damit ein weiteres Hindernis weg. 

Grenzen 

Die Stelle berät zwar in sämtlichen Rechtsgebieten. Bei sozialhilferechtlichen Angelegenhei-

ten würde der beratende Anwalt gemäss mündlicher Aussage an eine passende Stelle wei-

tervermitteln (Henrik P. Uherkovich, pers. Mitteilung, 24.03.14).  

 

Rechtsberatungsstellen für Betroffene mit physischen oder psychischen Krankheit: 

 

Pro Infirmis 

Angebot 

Die Beratungsstellen von Pro Infirmis in Bern, Biel, Burgdorf und Thun bieten Beratung bei 

rechtlichen Fragen für Personen mit geistiger, körperlicher und psychischer Behinderung an 

(Pro Infirmis Bern, 2014). 

Die Mittel für die Finanzierung von Pro Infirmis „stammen zu ca. 65% von der öffentlichen 

Hand (Bund, Kantone, Gemeinden) und zu 23% aus der privaten Mittelbeschaffung (Spen-

den, Gaben, Legate), 9% sind Dienstleistungserträge, 3% sonstige Erträge“ (Pro Infirmis, 

2014). Bei der Beratung im Zusammenhang mit Ansprüchen gegenüber Sozialhilfeorganen 

wird die Situation zusammen mit den Betroffenen analysiert und das weitere Vorgehen ge-

meinsam geplant. Rechtliche Mandate werden in diesem Bereich keine übernommen. (Pro 

Infirmis, 2014).   

Allenfalls versucht die Stelle zu vermitteln. Wenn gegen einen Entscheid von Sozialhilfeorga-

nen eine Beschwerde notwendig wird, wird ein rechtlicher Beistand empfohlen. So beispiels-

weise die Rechtsberatungsstelle für Menschen in Not. (Mathis Fred, E-Mail, 15.04.14) 

 

Procap 

Angebot 

Auch die Stellen der Procap in Bern und Steffisburg bieten Beratung für Rechtsuchende mit 

Behinderungen. Neben Beratung führt die Fachstelle juristische Korrespondenz und vertritt 

die Betroffenen bei Bedarf vor Gericht. (Procap, 2014a)   
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Die finanziellen Mittel von Procap setzen sich aus öffentlichen Subventionen, Dienstleis-

tungserträgen sowie Spendengeldern und Mitgliederbeiträgen zusammen (Procap, 2013, S. 

4). Procap berät und setzt sich in erster Linie im Bereich Sozialversicherungen ein (Silvia 

Hunziker, E-Mail, 14.04.14).  

 

Vorteile der beiden Rechtsberatungsstellen für Betroffene mit physischen oder psychischen 

Krankheit  

Die Betroffenen haben oder hatten allenfalls bereits in anderen Belangen Kontakt mit einer 

der Stellen. Dadurch sinkt die Zugangshürde. Ausserdem haben beide Organisationen Stel-

len an anderen Orten als nur in der Stadt Bern. Dies erleichtert den Zugang zusätzlich. 

Grenzen der beiden Rechtsberatungsstellen für Betroffene mit physischen oder psychischen 

Krankheit 

Nur Rechtssuchende, die eine Behinderung ausweisen, können das Angebot beanspruchen. 

Anderen Personen ist die Stelle nicht zugänglich. Ausserdem sind diese beiden Beratungs-

stellen auf andere Bereiche spezialisiert. Das Sozialhilferecht gehört nicht zu ihrem Hauptge-

biet.  

Trotz der grossen Nachfrage musste Procap ihr Angebot aufgrund fehlender finanzieller Un-

terstützung eingrenzen. Nichtmitglieder erhalten im Rahmen der Rechtssprechstunde zwar 

telefonische und einfache schriftliche Auskünfte, weitere Leistungen sind jedoch kostenpflich-

tig. Ausserdem müssen Neumitglieder einmalige Eintrittsgebühren von 300-400 Franken zah-

len, wenn sie die Beratung des Rechtsdiensts beanspruchen möchten. (Procap, 2014b) 

 

Rechtsberatungsstellen für Migrantinnen und Migranten: 

 

Informationsstelle für Ausländerinnen- und Ausländerfragen (ISA) 

Angebot 

Der konfessionell und politisch unabhängige Verein ist die Fachstelle für Migrations- und In-

tegrationsfragen in der Region Bern. Die Stelle wird via Leistungsverträgen mit der Gesund-

heits- und Fürsorgedirektion (Fachstelle Integration) und mit der Erziehungsdirektion (Abtei-

lung Weiterbildung) des Kantons Bern finanziert. (ISA, 2014a) Die ISA bietet telefonische, 

persönliche oder elektronische (per E-Mail) Beratung in 13 Sprachen. (ISA, 2014b) 
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Multimondo 

Angebot 

Die juristische Beratung, welche das interkulturelle Begegnungs- und Integrationszentrum 

Multimondo anbietet, richtet sich an Migrantinnen und Migranten in der Region Biel (Multi-

mondo, 2014a). Die Finanzierung wird durch Leistungsverträge sowie Subventionen gewähr-

leistet (Multimondo, 2014b). 

 

Vorteile der beiden Rechtsberatungsstellen für Migrantinnen und Migranten 

Als grosser Vorteil der ISA kann die Beratung in 13 Sprachen erachtet werden. Auch Multi-

mondo bietet die Beratung in fünf unterschiedlichen Sprachen an. Sprachprobleme bergen 

ein grosses Konfliktpotenzial. Die Beratungen der ISA und von Multimondo können dabei ver-

mitteln. Ausserdem kann davon ausgegangen werden, dass eine Beratung in der Mutterspra-

che den Gang zur Fachstelle für die Betroffenen erleichtert. 

 

Grenzen der beiden Rechtsberatungsstellen für Migrantinnen und Migranten 

ISA berät in sozialhilferechtlichen Angelegenheiten, hat jedoch keine Möglichkeiten zu pro-

zessieren (Francesca Chukwunyere, pers. Mitteilung, 20.03.14). Auch Multimondo bietet 

keine Mandatsübernahme. Ausserdem sind die juristischen Berater nicht auf Sozialhilferecht 

spezialisiert. (Monica Aebersold, E-Mail, 02.05.2014) Dass die Beratung von Multimondo kos-

tenpflichtig ist, kann eine Zugangshürde darstellen. 

Bei beiden Stellen wird nur ein gewisser Personenkreis unterstützt. Schweizerinnen und 

Schweizer können nicht von der Beratung profitieren. 

 

Rechtsberatungsstellen für Frauen: 

 

Infra 

Angebot 

Die Infra bietet Frauen kostenlose Rechtsberatungen an. Als Erstberatungsstelle wird in ei-

nem einstündigen Gespräch eine Bestandesaufnahme der Situation erstellt und an geeignete 

Stellen verwiesen. Die Beratung erfolgt durch Anwältinnen. (Franziska Müller, E-Mail, 

22.04.14) Die Beratungen sind in fünf Sprachen möglich und finden auf Voranmeldung wäh-

rend den Öffnungszeiten statt (Infra Bern, 2014). Die Infra Bern wird grösstenteils durch öf-

fentliche Gelder finanziert (Infra Bern, 2013, S. 9).  
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Beratungsstelle für Frauen und binationale Paare (Frabina) 

Angebot 

Diese Beratungsstelle bietet unter anderem Rechtsberatung für Frauen und binationale Paare 

in sechs Sprachen an. Persönliche Beratungen finden nach telefonischer Terminvereinbarung 

statt. Pro Gespräch wird ein Unkostenbeitrag verlangt. Für ausserkantonale Beratungen wer-

den CHF 140.00 pro Gespräch verrechnet. (Beratungsstelle für Frauen und binationale Paare 

[Frabina], 2014) Die Beratungsstelle erhält ihre finanziellen Mittel aus öffentlichen Subventio-

nen und vom Synodalverband Reformierte Kirchen Bern-Jura-Solothurn (Frabina, 2013, S. 

6). 

 

Vorteile 

Die Infra Rechtsberatung ist kostenlos. Die Beratungen werden bei beiden Stellen in mehre-

ren Sprachen angeboten. Diese Punkte minimieren die Hindernisse, sich an eine Beratungs-

stelle zu wenden. 

Grenzen 

Je nach Höhe kann der Unkostenbeitrag, welchen Frabina verlangt, hemmend sein, die 

Dienstleistungen der Stelle zu beanspruchen. Beide Fachstellen haben keine Möglichkeiten, 

zu prozessieren (Gudrun Lange, E-Mail, 15.04.14 und Franziska Müller, E-Mail, 22.04.14). 

 

Weitere Unterstützungsangebote 

Das KABBA (Komitee der Arbeitslosen und Armutsbetroffenen) beschreibt auf seiner Webs-

ite das Vorgehen bei einer Einsprache gegen einen Sozialhilfeentscheid im Kanton Bern und 

stellt einen Musterbeschwerdebrief zur Verfügung. (Komitee der Arbeitslosen und Armutsbe-

troffenen, 2014) 
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4.4.2 Bestandesaufnahme der Unterstützungsangebote im Kanton Zürich 

 

Ombudsstelle der Stadt Zürich 

Angebot 

Die Ombudsstelle vermittelt bei Konflikten zwischen Bürgerinnen und Bürgern und der 

Stadtverwaltung. Die Ombudsstelle prüft auf Beschwerde hin, ob geltendes Recht eingehal-

ten wurde und unterstützt und berät die betroffenen Parteien bei einer Lösungsfindung. Wei-

ter gibt sie auch Informationen und klärt Situationen vorgängig ab. Die Ombudsstelle ist für 

alle Fragen zuständig, welche ein stadtzürcherisches Amt oder die Verwaltung der Stadt 

Zürich betreffen. Sie ist jedoch nicht befugt, in laufende Verfahren einzugreifen. Folgende 

Personengruppen können sich an die Ombudsstelle wenden: Jede Frau und Jedermann, 

Ausländerinnen und Ausländer, nicht in der Stadt Zürich Wohnende (sofern sie einen Kon-

flikt mit einer Stadtzürcher Behörde haben), jugendliche Bevormundete sowie juristische 

Personen. Anliegen können sowohl mündlich (Sprechstunde) als auch schriftlich via Post, 

Fax oder E-Mail angebracht werden. Das Verfahren bei der Ombudsstelle ist kostenlos und 

die Angaben der Ratsuchenden oder Beschwerdeführer werden auf Wunsch vertraulich be-

handelt. Die Ombudsstelle wird vollumfänglich von der Stadt Zürich finanziert. (Stadt Zürich, 

2014a) 

Vorteile 

Die Ombudsstelle ist eine öffentlich-rechtliche Behörde und wird als  Obligatorium in der 

Gemeindeordnung (vom 26. April 1970, SR 101.100) festgehalten. Somit ist sie allgemein 

anerkannt. Wichtig ist jedoch, dass sie unabhängig von der Verwaltung agiert. Da das Ver-

fahren kostenlos ist, können sich auch Sozialhilfebeziehende diese Art der Unterstützung 

leisten. Weiter ist die Form der Einreichung der Beschwerde sehr niederschwellig. Dies kann 

sowohl auf mündlichem wie auch auf schriftlichem Weg geschehen. Bei Bedarf werden Be-

ratungen auch mehrsprachig durchgeführt. (Stadt Zürich, 2014b)  

Grenzen 

Die Ombudsstelle ist eine öffentliche Behörde, womit hier die Mechanismen der institutio-

nellen Macht53 Einfluss nehmen. Zudem muss der Ombudsmann oder die Ombudsfrau jähr-

lich einen Bericht an den Gemeinderat machen. Dies schmälert die Unabhängigkeit erheb-

lich, da derselbe Gemeinderat auch das Wahlgremium für den Ombudsmann oder die Om-

budsfrau bildet. Weiter ist es so, dass die Stelle sich ausschliesslich um Konflikte zwischen 

Personen und Stadtzürcher Behörden kümmert, womit alle anderen wegfallen.  

                                                
53 vgl. Kapitel 3.1.3 Institutionelle Macht 
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Bei bereits laufenden Beschwerden von Sozialhilfebeziehenden sind die Handlungsmög-

lichkeiten der Ombudsstelle begrenzt, da sie nicht befugt ist, in laufende Verfahren einzu-

greifen. Die Ombudsstelle hat auch keine Weisungs- oder Entscheidungsbefugnis, sie gibt 

lediglich eine Empfehlung ab. (Stadt Zürich, 2014b) Unklar bleibt, ob alle Personen, welche 

es brauchen, den Zugang zur Ombudsstelle finden. Ein Zeichen, dass die Hürden hoch sind, 

ist die Tatsache, dass vorwiegend Schweizerinnen und Schweizer die Beratung der Om-

budsstelle in Anspruch nehmen. (Stadt Zürich, 2014) 

Ombudsstelle der Stadt Winterthur 

Angebot 

Die Ombudsstelle der Stadt Winterthur vermittelt zwischen den Bürgerinnen und Bürgern 

der Stadt Winterthur und der Stadtverwaltung Winterthur. Bei Konflikten versucht die Om-

budsstelle mittels Information und Beratung eine Lösung zu finden. Konkret heisst dies, sie 

erklärt die Verwaltungsabläufe, hilft die Amtssprache zu verstehen, informiert über die 

Rechtslage und bietet Hilfe zur Selbsthilfe. Sollte sich im Zuge dieses Prozesses heraus-

stellen, dass der Sachverhalt unklar ist, so kann die Ombudsstelle mit der zuständigen Ver-

waltung Kontakt aufnehmen und gegebenenfalls überprüfen, ob die betroffene Stelle recht-

mässig gehandelt hat. Ansonsten erfüllt sie die gleichen Aufgaben wie die Ombudsstelle der 

Stadt Zürich, mit dem Unterschied, dass die Ombudsstelle ausschliesslich für die Bürgerin-

nen und Bürger der Stadt Winterthur zuständig ist. Die Beratungen sind kostenlos. Darüber, 

ob sie mehrsprachig durchgeführt werden, sind keine Informationen erhältlich. (Stadt Win-

terthur, 2014a) 

Vorteile 

Die Beratungen können ohne Voranmeldungen erfolgen und Beschwerden sowohl schrift-

lich als auch mündlich eingereicht werden. Somit handelt es sich um ein sehr niederschwel-

liges, gut zugängliches Angebot. Dass die Beratung kostenlos erfolgt, erleichtert den Zu-

gang zusätzlich, da sich so zum Beispiel auch Sozialhilfebeziehende diese Art von Unter-

stützung leisten können. Diese gute Erreichbarkeit schlägt sich auch in den Zahlen der Jah-

resberichte nieder. Von den 153 eingegangenen Fällen aus dem Jahr 2012 betrafen rund 

40 Prozent den Bereich Soziales. (Stadt Winterthur, 2014b).  

Grenzen 

Auch diese Ombudsstelle ist eine öffentliche Behörde, womit hier die Mechanismen der in-

stitutionellen Macht54 Einfluss nehmen. Zudem muss der Ombudsmann oder die Ombuds-

frau jährlich einen Bericht an den Gemeinderat machen. Dies schmälert die Unabhängigkeit 

erheblich, da derselbe Gemeinderat auch das Wahlgremium für den Ombudsmann oder die 

Ombudsfrau bildet. Weiter ist es so, dass die Stelle sich ausschliesslich um  

                                                
54 vgl. Kapitel 3.1.3 Institutionelle Macht 
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Konflikte zwischen Personen und Winterthurer Behörden kümmert, womit alle anderen weg-

fallen. Bei bereits laufenden Beschwerden von Sozialhilfebeziehenden sind die Handlungs-

möglichkeiten der Ombudsstelle begrenzt, da sie nicht befugt ist, in laufende Verfahren ein-

zugreifen. Die Ombudsstelle hat auch keine Weisungs- oder Entscheidungsbefugnis, sie 

gibt lediglich Empfehlungen ab. (Stadt Winterthur, 2014c) Unklar bleibt, ob alle Personen, 

welche Unterstützung brauchen, den Zugang zur Ombudsstelle finden. 

 

Ombudsmann des Kantons Zürich55  

Angebot 

Der Ombudsmann des Kantons Zürich erfüllt im Wesentlichen dieselben Aufgaben, wie dies 

die Ombudsstelle der Stadt tut. Der Unterschied besteht einerseits darin, dass der Ombuds-

mann vom Kantonsparlament gewählt und seine Legitimierung in der Kantonsverfassung 

(Verfassung des Kantons Zürich vom 27. Februar 2007, SR 101) festgehalten wird. Ande-

rerseits vermittelt er ausschliesslich zwischen Personen und kantonalen Behörden, Gemein-

den oder Verwaltungen. Ansonsten ist er auch eine von den Verwaltungen unabhängige 

Beschwerdeinstanz, welche informiert, berät und vermittelt. Zusätzlich stellt der Ombuds-

mann die kantonale Korruptionsmeldestelle dar. Personen, welche Korruption oder Miss-

stände innerhalb der Verwaltung vermuten, können diese, auch anonym, melden. (Ombuds-

mann des Kanton Zürich, 2014a) Die Stelle wird durch den Kanton sowie die Gemeinden, 

welche sich zu einer Zusammenarbeit mit dieser entschlossen haben, finanziert. Der Sou-

verän der jeweiligen Gemeinde entscheidet, ob er den Ombudsmann auch bei Gemeinde-

angelegenheiten für zuständig erklärt. Tut er das, beteiligt sich die jeweilige Gemeinde au-

tomatisch an den Kosten für die kantonale Ombudsstelle. Momentan nehmen 17 Gemein-

den des Kantons die Dienste in Anspruch. Wobei Gemeinden bis 6000 Einwohner die 

Dienste kostenlos nutzen können. (Ombudsmann des Kanton Zürich, 2014b) 

Vorteile 

Da die Ombudsstelle eine öffentlich-rechtliche Behörde ist und als Obligatorium in der kan-

tonalen Verfassung festgehalten ist, ist sie allgemein anerkannt. Bedeutend für einen nie-

derschwelligen Zugang ist, dass sie unabhängig von der Verwaltung agiert. Da das Verfah-

ren kostenlos ist, können sich auch Sozialhilfebezüger und Sozialhilfebezügerinnen diese 

Art der Unterstützung leisten. Ein weiterer Vorteil ist die Zuständigkeit für den ganzen Kan-

ton, was unnötige Behördengänge verringern soll und eine Gleichbehandlung innerhalb des 

Kantons wahrscheinlicher macht.  

 

                                                
55 Momentan ist die Stelle durch einen Mann besetzt und heisst deswegen auch offizieller Weise so. 
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Grenzen 

Das Angebot ist nicht ganz so niederschwellig wie jenes der Stadt, da die Anfrage in jedem 

Fall schriftlich eingereicht werden muss und die Beratungen jeweils nicht mehrsprachig 

durchgeführt werden können. Bei Beschwerden gegen Gemeinden kann der Ombudsmann 

nur eingreifen, wenn ihn diese vorgängig für zuständig erklärt haben. Dies ist nach wie vor 

bei einer Mehrheit der Gemeinden nicht der Fall (nur 17 von 170 Gemeinden), was zur Folge 

hat, dass Betroffene sich grösstenteils nur bei Konflikten mit den kantonalen Behörden an 

die Stelle wenden können. Wie die städtischen Ombudsstellen ist auch diese Stelle nicht 

auf sozialhilferechtliche Fragestellungen spezialisiert. Sie darf sich nicht in laufende Rechts-

mittelverfahren einmischen oder bestehende Urteile der Gerichte anfechten. Die Ombuds-

stelle hat auch keine Weisungs- oder Entscheidungsbefugnis, sie gibt lediglich Empfehlun-

gen ab. (Ombudsmann des Kanton Zürich, 2014c) Die Ombudsstelle des Kantons Zürich 

behandelt effektiv fast keine Fälle, welche die Sozialhilfe betreffen. Als Gründe dafür wird 

das Vorhandensein von zwei städtischen Ombudsstellen sowie der Bezirksgerichte als erste 

Anlaufstelle bei Rekursen erachtet. (Egg, pers. Mitteilung, 28.04.2014) 

 

Zentrale Abklärungs- und Vermittlungsstelle der Stadt Zürich 

Angebot 

Diese Stelle erteilt unentgeltliche Auskünfte darüber, welche Rechtsansprüche verbunden 

mit dem Wohnsitz in der Stadt Zürich bestehen. Eine Voranmeldung ist nicht notwendig. Die 

Auskunft erfolgt in deutscher Sprache und kann nicht telefonisch eingeholt werden. Das 

Angebot richtet sich ausschliesslich an Personen, welche über keinen festen Wohnsitz ver-

fügen. Finanziert wird die Stelle durch die Stadt Zürich. (Stadt Zürich, 2014c) 

Vorteile 

Wer genau weiss, welche Auskunft er bezüglich seines Wohnrechts braucht, kommt hier 

sehr einfach und unbürokratisch zu einer juristischen Antwort.  

Grenzen 

Die Stelle bietet ausschliesslich Auskünfte und keine Beratungen an. Das heisst, sie richtet 

sich an Personen, die genau wissen, welche juristische Frage sie haben und die jeweilige 

Antwort auch gleich zuordnen können. Weiter richtet sich das Angebot ausschliesslich an 

Personen ohne festen Wohnsitz, womit alle anderen diesen Dienst nicht beanspruchen kön-

nen.  
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Unentgeltliche Rechtsauskunftsstellen des Zürcher Anwaltsverbandes und der Stadt 

Zürich 

Angebot 

Hier werden unentgeltliche Rechtsauskünfte ohne Voranmeldung erteilt. Die Auskunft er-

folgt in deutscher Sprache und kann nicht telefonisch eingeholt werden. Finanziert wird die 

Stelle durch den Zürcher Anwaltsverband. (Stadt Zürich, 2014d) 

Vorteile 

Auch hier kommt man sehr einfach zu einer juristischen Auskunft.  

Grenzen 

Die Klientinnen und Klienten erhalten ausschliesslich Rechtsauskünfte und keine Rechts-

beratungen. Womit auch hier nicht gewährleistet ist, dass die Personen verstanden haben, 

was die jeweilige Auskunft bedeutet.  

 

UFS (Unabhängige Fachstelle für Sozialhilferecht) 

Angebot 

Die UFS berät Menschen bei Fragen zur Sozialhilfe. Ein Erstkontakt erfolgt telefonisch. An-

schliessend folgt eine erste Sozialberatung. Sollte sich bei dieser herausstellen, dass es 

sich tatsächlich um einen juristischen Fall von Benachteiligung der Klientin oder des Klienten 

handelt, so wird der Fall an die interne Rechtsabteilung weitergegeben. Nachdem diese den 

Fall juristisch überprüft hat, folgt entweder die Absage an die Klientin oder den Klienten 

(entweder aufgrund fehlender juristischer Mängel oder aufgrund eines Nichteintretensent-

scheides auf das Gesuch zur unentgeltlichen Rechtspflege) oder der Fall wird vor Gericht 

gebracht. Ist dies der Fall, so gewährt die UFS während der Zeit der Mandatsübernahme 

auch unbürokratische Überlebenshilfe. Handelt es sich nicht um einen juristischen Fall, so 

hat die Sozialberatung diverse Unterstützungsmöglichkeiten (Mediation, Standortgesprä-

che, Begleitung zu Behördengängen), um die Klienten trotzdem zu unterstützen. Dies kann 

auch eine Entlastung für die Sozialdienste und ihre Mitarbeitenden darstellen. Finanziert 

wird die UFS durch Leistungsverträge mit privaten Organisationen, welche regelmässig vom 

Wissen der UFS profitieren. Durch diese Art der Finanzierung ist auch die Unabhängigkeit 

von Behörden garantiert. (Unabhängige Fachstelle für Sozialhilferecht, 2014)  

Vorteile 

Das Beratungsangebot ist sehr niederschwellig. Weil die Fachstelle unabhängig ist, fällt hier 

auch die Hürde weg, sich an eine Behörde zu wenden. Ein weiterer Vorteil ist, dass die 

Fachstelle sowohl berät als notfalls auch prozessiert, was den Beschwerdeprozess wesent-

lich einfacher und effizienter gestaltet.  
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Weiter können durch die Triagefunktion der Sozialberatung unnötige Konflikte und Behör-

dengänge vermieden werden.  

Grenzen 

Die Grenzen liegen darin, dass die Beratungsstelle nur Personen mit Wohnsitz im Kanton 

Zürich berät und vertritt. Weiter ist man auch hier auf die Gewährung der unentgeltlichen 

Rechtspflege angewiesen, da ohne diese ein Prozess nicht möglich ist. Personen mit Wohn-

sitz im Kanton Bern werden auf die Berner Rechtsberatungsstelle für Menschen in Not ver-

wiesen, da die UFS ausgelastet beziehungsweise überlastet ist (Pierre Heusser, pers. Mit-

teilung, 18.03.14) 

 

Stiftung kirchlicher Sozialdienst Zürich 

Angebot 

Der kirchliche Sozialdienst der evangelisch-reformierten Kirche bietet Erstabklärungen bei 

finanziellen, persönlichen und sozialen Notlagen, Budgetberatungen, Schuldenberatungen, 

Lohnverwaltungen, Beratungen in Sozialversicherungsfragen und Unterstützung in admi-

nistrativen Angelegenheiten. Die Beratungen sind kostenlos und erfolgen nach telefonischer 

Anmeldung. Budgetberatungen werden auch online durchgeführt. Das Beratungsangebot 

beschränkt sich auf die Einwohner und Einwohnerinnen (egal welcher Konfession) der Stadt 

Zürich und Oberengstringen und wird von der evangelisch-reformierten Kirchgemeinde fi-

nanziert. (Stiftung kirchlicher Sozialdienst Zürich, 2014) 

Vorteile 

Das Angebot ist kostenlos und somit niederschwellig. Es umfasst viele Gebiete, von denen 

auch Sozialhilfebezügerinnen und -bezüger betroffen sein können. 

Grenzen 

Es werden keine ausführlichen Rechtsberatungen durchgeführt. Allerhöchstens werden sol-

che Fälle triagiert, in der Regel jedoch abgewiesen. Weiter beschränkt sich das Angebot auf 

Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Zürich, was alle anderen ausschliesst. 

 

SOS Beratung SRK Kanton Zürich 

Angebot 

Das Angebot umfasst Beratung im Umgang mit Ämtern, Vernetzung mit zuständigen Stel-

len, Beratung bei akuten Problemen bei der Arbeit, beim Wohnen und in der Familie, finan-

zielle oder materielle Direkthilfe für Menschen in akuter Not und Unterstützung bei sozialhil-

ferechtlichen Fragen beziehungsweise Vermittlung von Rechtsberatung. (Schweizerisches 

Rotes Kreuz Zürich, 2014) 
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Vorteile 

Die Beratung erfolgt schnell und unbürokratisch. Sie ist für Personen aus dem ganzen Kan-

ton Zürich zugänglich und kann mehrsprachig durchgeführt werden. Durch die Zusammen-

arbeit mit anderen Institutionen ist gewährleistet, dass Doppelspurigkeiten vermieden und 

bei Bedarf triagiert wird. Das Rote Kreuz ist eine private Organisation mit hohem Ansehen 

und viel Vertrauensvorschuss seitens der Bevölkerung. Somit fallen hier viele Hürden be-

züglich der Insititutionsmacht weg. Die SOS-Beratung ist Teil des Roten Kreuzes und finan-

ziert sich somit über Spenden und Leistungsverträge mit dem Kanton. Die Beratungen sind 

kostenlos. 

Grenzen 

Die SOS-Beratung führt keine ausführlichen Rechtsberatungen durch und hat nur informie-

renden Charakter. Weiter ist es so, dass sie als private Organisation nicht in den behördli-

chen Apparat eingebunden ist und somit einen erheblichen Mehraufwand hat, wenn sie die 

verantwortlichen Stellen einbinden will.  

 

Soziale Beratungsstelle der Heilsarmee 

Angebot 

Die Beratungsstelle bietet Beratung bei finanziellen Problemen, finanzielle Hilfe (v.a. via 

Gutscheine), Budgetberatungen sowie juristische Beratung von SH-Bezügerinnen und Be-

zügern. Die Beratungen erfolgen unentgeltlich und sind für alle Personen mit Wohnsitz im 

Kanton Zürich. Spezifisch ausgerichtet sind die Beratungen auf Alleinerziehende sowie 

Durchreisende. Finanziert wird diese Beratung durch die Heilsarmee. Somit kommt sie ohne 

staatliche Gelder aus. (Caritas Zürich, 2014a) 

Vorteile 

Das Angebot ist sehr niederschwellig und kann ohne Voranmeldung genutzt werden. 

Dadurch, dass die Beratungsstelle nicht staatlich finanziert ist, wird sie nicht als Behörden-

stelle wahrgenommen, wodurch die Eintrittshürden kleiner werden.   

Grenzen 

Das Angebot kann nur von Menschen aus dem Kanton Zürich genutzt werden. Die Rechts-

beratung beschränkt sich auf die juristische Beratung, die Stelle prozessiert also nicht selbst.  
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Infodona 

Angebot 

Infodona führt Beratungen in den Bereichen Familie, Recht, Finanzen und Gesundheit 

durch. Das Angebot richtet sich an Personen, welche einen Migrationshintergrund und einen 

Wohnsitz in der Stadt Zürich haben. Beratungen werden in 12 Sprachen angeboten und nur 

nach zuvor erfolgter Anmeldung durchgeführt. In den Gesprächen geht es vorwiegend da-

rum, Sachverhalte zu klären und Informationen zu vermitteln. Für alles Weiterführende fun-

giert Infodona als Triagestelle. In diesem Zusammenhang arbeiten sie eng mit den anderen 

Sozialpartnern (Kirche, Sozialdienste) der Stadt Zürich zusammen. Anfragen können so-

wohl schriftlich als auch mündlich eingereicht werden. Zusätzlich gibt es eine Infoline, wel-

che unentgeltlich Auskünfte für Fragen in den oben genannten Bereichen erteilt. Erstbera-

tungen sind kostenlos. Anschliessend wird nach einer Bedarfsabklärung und anhand der 

jeweiligen finanziellen Mittel der Klientinnen und Klienten eine Gebühr erhoben. (Stadt Zü-

rich, 2014e)  

Vorteile 

Das Angebot kann als niederschwellig bezeichnet werden, da Anfragen sowohl schriftlich 

als auch mündlich oder per Telefon gestellt werden können. Ein weiterer Vorteil ist, dass die 

Beratungen mehrsprachig durchgeführt werden können. Dass das Erstgespräch kostenlos 

ist, kann auch als Vorteil bezeichnet werden.  

Grenzen 

Die Stelle bietet nur Beratungen für Personen mit Wohnsitz in der Stadt Zürich an. Die Be-

ratungen bestehen in der Regel aus Bedarfsabklärungen. Anschliessend werden die Klien-

tinnen und Klienten an andere Stellen weiterverwiesen. Handelt es sich um eine längere 

Begleitung, können Gebühren anfallen, was abschreckend wirken kann. 

 

 

Weiteres Unterstützungsangebot (kantonsunabhängig) 

Der Beobachter bietet eine vergleichsweise günstige Rechtsschutzversicherung (für 

Abonnenten CHF 29.00) an, welche im Vergleich zu anderen Versicherungen kein Rechtsge-

biet ausschliesst. Anwaltskosten bis CHF 5000.00 sind versichert. (Beobachter, 2014) 
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4.5 Schlussfolgerungen 

Die Betrachtung der Sozialhilfestatistik, der sozialpolitischen und rechtlichen Situation im ersten 

Teil dieses Kapitels sowie die Analyse der benachteiligenden Faktoren in Kapitel 3 lassen darauf 

schliessen, dass ein grosser Unterstützungsbedarf seitens Sozialhilfebeziehenden vorhanden ist, 

wenn es darum geht, sich gegen Entscheide der Sozialhilfeorgane zur Wehr zu setzen.  

Die bestehenden Stellen weisen unterschiedliche Vorteile aus. So können sie vermittelnde Funk-

tionen übernehmen und ein langwieriges und kräftezehrendes Beschwerdeverfahren somit teil-

weise verhindern. Des Weiteren gibt es Faktoren, die den Gang zu einer solchen Rechtsbera-

tungsstelle erleichtern. Die meisten der aufgelisteten Angebote sind kostenlos. Ausserdem bieten 

einige Stellen Beratungen in mehreren Sprachen an. Auch dass alle Stellen als unabhängig gel-

ten und nicht in den Verwaltungsapparat eingebunden sind, erleichtert den Zugang. Die Stellen 

sind alle im Internet auffindbar. Die Beratungen finden im Normalfall im persönlichen Gespräch 

mit Fachpersonen statt. Teilweise ist eine kurze telefonische Bestandesaufnahme und Vorbe-

sprechung erwünscht. 

Dennoch sind gewisse Grenzen vorhanden. So sehen sich die meisten dieser Stellen mit der 

Herausforderung der Finanzierung der Stelle konfrontiert. Der grösste Teil der Stellen erhält Un-

terstützung durch staatliche Subventionen. Dies schafft eine gewisse Abhängigkeit. Weiter sind 

in beiden Kantonen die Angebote auf die Kantonshauptstädte konzentriert. Rechtsuchende an-

derer Regionen oder aus ländlichen Gegenden haben so einen erschwerten Zugang. Dies insbe-

sondere aufgrund der finanziell beschränkten Mittel der Sozialhilfebeziehenden für die nötige An-

reise. Ein zusätzlicher Nachteil ist, dass die Stellen, abgesehen von der UFS und der Rechtsbe-

ratungsstelle für Menschen in Not, keine sozialhilferechtlichen Mandate übernehmen. 

Die Ombudsstellen stellen eine etwas andere Form von Unterstützungsangeboten dar. Die Om-

budspersonen profitieren von ihrer durch die Politik ernannten offiziellen Untersuchungsbefugnis. 

Diese gibt ihnen ein gewisses Ansehen und eine Legitimation gegenüber den Sozialhilfeorganen. 

Im Kanton Zürich gibt es die Ombudsstellen der Stadt Zürich und Winterthur sowie die kantonale 

Ombudsstelle. Im Kanton Bern existiert nur die Ombudsstelle der Stadt Bern. Die Ombudsstellen 

sind für eine bestimmte Verwaltung (beispielsweise die Stadtverwaltung Bern) zuständig. Daher 

können sich nur die Personen, die mit dieser entsprechenden Verwaltung im Konflikt sind, an die 

zuständige Ombudsstelle wenden. Anderen Personen bleibt der Zugang verwehrt. Gerade im 

Kanton Bern, wo es keine kantonale Ombudsstelle gibt, können nur wenige von der Unterstüt-

zung einer solchen Stelle profitieren. Auch die kantonale Ombudsstelle des Kantons Zürich deckt 

nicht alle Gemeinden im Kanton ab. Weiter macht eine Ombudsstelle, auch wenn sie sich als 

neutral bezeichnet, den Anschein einer staatlichen Stelle, was die Zugangshürde erhöht. Ausser-

dem haben Ombudsstellen keine Möglichkeit  zu prozessieren. 

Die Unabhängige Fachstelle für Sozialhilferecht (UFS) ist die einzige Beratungsstelle der 

Deutschschweiz, die sich auf die Sozialhilfe spezialisiert hat. Aufgrund der Analysen ist diese 
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Fachstelle die geeignetste Stelle. Diese Beratungsstelle ist unabhängig und das Beratungsan-

gebot ist sehr niederschwellig. Ein grosser Vorteil ist, dass die Fachstelle sowohl berät als auch 

prozessiert. Dies gestaltet den Beschwerdeprozess wesentlich einfacher und effizienter. Wenn 

nötig wird eine finanzielle Überbrückung während des Beschwerdeverfahrens anerboten. Weiter 

können durch die Triagefunktion der Sozialberatung Konflikte und Behördengänge vermieden 

werden. Doch auch diese Stelle sieht sich mit den Schwierigkeiten der Finanzierung ihrer Tätig-

keiten konfrontiert. 

Zusammenfassend kann gesagt werden, dass das Unterstützungsangebot im Kanton Zürich brei-

ter abgestützt ist als im Kanton Bern. Aufgrund der Analysen muss jedoch in beiden Kantonen 

von einem ungenügenden Unterstützungsangebot gesprochen werden.  

 

Kapitel 4.4  – das Wichtigste in Kürze 

Im Kanton Bern und Kanton Zürich gibt es mehrere Stellen, die Rechtsberatung anbieten. Nur 

die wenigsten sind auf das Sozialhilferecht spezialisiert und noch weniger Stellen bieten Man-

datsübernahmen durch Anwältinnen oder Anwälte an. Die Ombudsstellen können Rechtsu-

chende zwar unterstützen, haben jedoch einen eingeschränkten Zuständigkeitsbereich. Nur 

ein kleiner Teil der Bevölkerung der beiden Kantone hat Zugang zu einer entsprechenden 

Ombudsstelle. Das Unterstützungsangebot für Sozialhilfebeziehende scheint somit ungenü-

gend. 

 

Im folgenden Kapitel werden die Bedürfnisse aufgrund der Schlussfolgerungen zu den theore-

tisch benachteiligenden Faktoren sowie aus der Kontextanalyse zusammengefasst, um an-

schliessend entsprechende Lösungsansätze aufzuzeigen. 
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5 Bedürfnisse 

5.1 Bedürfnisse aus theoretischen Erkenntnissen 

Wie in Kapitel 3 Benachteiligende Faktoren aufgezeigt, sind die Strukturen des Systems der So-

zialhilfe bereits aus theoretischer Sicht benachteiligend. Die hierarchische Organisationsform ver-

hindert, dass auf die Bedürfnisse der einzelnen Sozialhilfebeziehenden eingegangen wird. Die 

institutionelle Macht unterbindet, dass die Klientinnen und Klienten ihren Bedürfnissen nachkom-

men oder die Erfüllung dieser durchzusetzen können. Auch die Sozialarbeitenden (in Anlehnung 

an das Tripelmandat und mit Einsatz des Empowerment-Ansatzes) können diese strukturellen 

Umstände nur bedingt umgehen. Die Strukturen verhindert im Endeffekt, dass Sozialarbeitende 

sich effektiv für die Anliegen ihrer Klientel engagieren können. Zwar bietet das System gewisse 

Unterstützungsmöglichkeiten an, diese können jedoch ohne vorhandenes Kapital nicht als solche 

anerkannt oder genutzt werden. Daraus ergeben sich Bedürfnisse, welche in diesem Kapitel er-

läutert werden. 

 

5.1.1 Bedürfnisse aus 3.1 Die hierarchische Organisationsform 

Bedürfnis 1: Befriedigung der Bedürfnisse 

Die Analyse der institutionellen Macht und ihrer Auswirkungen auf das Individuum haben klar 

gezeigt, dass es für den einzelnen Menschen von grosser Wichtigkeit ist, sich aus dem hierar-

chisch organisierten System der Sozialhilfe zu lösen. Denn innerhalb dieses Systems kann nur 

bedingt auf die Bedürfnisse der Einzelnen eingegangen werden56, was längerfristig negative Fol-

gen hat. Die Möglichkeit der Befriedigung der eigenen Bedürfnisse ist eng mit einem Ausstieg 

aus dem System der Sozialhilfe verbunden. Daraus ist ersichtlich, dass das eigentliche Ziel, die 

Befriedigung der eigenen Bedürfnisse, nur über einen Ausstieg aus dem System der Sozialhilfe 

erfolgen kann. Folglich sollten hier die Unterstützungsschwerpunkte liegen.  

 

Bedürfnis 2 : Stärkung der Ressourcen bei den Klientinnen und Klienten 

Eine Loslösung vom System der Sozialhilfe ist nur dann möglich, wenn es sowohl gelingt die 

Ressourcen der Sozialarbeitenden als auch der Klientinnen und Klienten zu stärken. Um sie an-

schliessend gegen die Auswirkungen institutioneller Macht einsetzen zu können. Ein Beispiel da-

für ist, sich gegen systemische Ungerechtigkeiten, beispielsweise die Tatsache, dass dem Wort 

der Oberen der Hierarchie mehr Gewicht gegeben wird als dem der Unteren, zur Wehr zu setzen. 

Ein weiteres ist, das System an sich via einer Integration in den ersten Arbeitsmarkt zu verlassen 

und die daraus folgende finanzielle Unabhängigkeit. 

 

  

                                                
56 vgl. Kapitel 3.1 Die hierarchische Organisationsform 
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Bedürfnis 3: Stärkung der Rolle der Sozialarbeitenden innerhalb des Systems 

Damit sich Sozialarbeitende innerhalb des Systems effektiv um die Bedürfnisse ihrer Klientinnen 

und Klienten kümmern können, bedarf es einer Stärkung der Rolle und somit auch der Position 

der Sozialarbeitenden in diesem hierarchisch organisierten System. Zu Beginn der Einführung 

der Sozialhilfe waren diese Positionen in der Hand von Fachpersonen aus der Sozialen Arbeit. 

Doch mit der Einführung des New Public Managements57 und seinen Folgen (Das Bonus-Malus-

System58 sei als Beispiel genannt) wanderten viele Entscheidungsträger ab und wurden durch 

Juristinnen und Juristen sowie Verwaltungsangestellte ersetzt. So ging sehr viel Know-How in 

Bezug auf den Umgang mit Klientinnen und Klienten und deren Bedürfnisse verloren.59 Nur wenn 

es der Sozialen Arbeit gelingt, solche Positionen wieder zu annektieren und mit Entscheidungs-

trägern aus ihrem Gebiet zu besetzen, kann eine eigentliche Stärkung der Rolle innerhalb der 

neuen Gegebenheiten des Systems stattfinden. Beispiele für wichtige Stellen wären politische 

Ämter, Sozialamtsvorstehende, Sozialdienstleitende oder auch Sitze in politischen Fachgremien.  

 

Bedürfnis 4: Das System muss sich unabhängig von äusseren Einflüssen machen 

Weil die Entscheidungsträger ihre Macht innerhalb einer hierarchischen Organisation nicht abge-

ben können, da ansonsten ein Zusammenbruch des Systems erfolgt, werden sie sich immer nach 

den Normen und Regeln der äusseren Instanzen richten. Somit kann festgehalten werden, dass 

ein fachliches Bedürfnis zur Loslösung vom System vorhanden ist, eine solche unter den gege-

benen Umständen jedoch nicht erreicht werden kann. 

 

Kapitel 5.1.1 – das Wichtigste in Kürze 

Anhand der theoretischen Analyse von institutioneller Macht und ihrer Auswirkungen auf das 

Individuum im System der Sozialhilfe im Kapitel 3.1 Die hierarchische Organisationsform kön-

nen folgende Bedürfnisse herausgearbeitet werden: 1. Klientinnen und Klienten haben das 

Bedürfnis, sich vom System der Sozialhilfe zu lösen - Sozialarbeitende sollten sie darin un-

terstützen 2. Stärkung der Ressourcen von Klientinnen und Klienten, damit sie sich vom Sys-

tem lösen können. 3. Stärkung der Rolle der Sozialarbeitenden im System der Sozialhilfe 4. 

Das System der Sozialhilfe muss sich von äusseren Einflüssen lösen. 

 

  

                                                
57 vgl. Kapitel 4.2.1 New Public Management 
58 Vgl. Kapitel 4.2.4 Sozialpolitische Situation im Kanton Bern 
59 vgl. Kapitel 4.2.1 New Public Management 
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5.1.2 Bedürfnisse aus 3.2 Sozialarbeitende innerhalb der bürokratischen Struktur 

Bedürfnis 1: Mehr zeitliche und personelle Ressourcen 

Damit Sozialarbeitende in der Lage sind, sich für die Bedürfnisse ihrer Klientinnen und Klienten 

einzusetzen, muss das System ihnen die zeitlichen Ressourcen zur Verfügung stellen. Nur wer 

über genügend Zeit verfügt, ist auch in der Lage, bedarfsgerechte Lösungen in Zusammenarbeit 

mit den Klientinnen und Klienten zu entwickeln. Ist dies nicht der Fall, werden nur Lösungen ge-

funden, welche mit einer möglichst raschen Eingliederung in das System einhergehen.  

Damit also nicht nach den Kriterien der Effizienz und der Quantität (Sozialarbeitende müssen sich 

um eine bestimmte Anzahl Klientinnen und Klienten kümmern, ansonsten droht eine Kürzung der 

Stellenprozente), sondern nach den jeweiligen Bedürfnissen entschieden wird, bedarf es ausrei-

chend personeller und zeitlicher Ressourcen für Sozialarbeitende innerhalb des Systems.  

 

Bedürfnis 2: Unterstützung bei der eigenen Rollenfindung angesichts von Änderungen im System 

Wie bereits im vorangehenden Kapitel erwähnt, gab es und gibt es immer wieder neue strukturelle 

Veränderungen und neue Faktoren, die das System der Sozialhilfe beeinflussen. Innerhalb dieser 

Wechsel müssen Sozialarbeitende ihre Rolle ständig neu überdenken und einordnen. Diese Sys-

temwechsel oder zusätzliche Faktoren haben häufig eine Umverteilung der Macht zur Folge. Die 

Einführung von Sozialinspektoren hat beispielsweise dazu geführt, dass den Sozialarbeitenden 

eine gewisse Kontrollmacht und gleichzeitig ein Teil ihrer Entscheidungskompetenzen wegge-

nommen wurde. Um auf solche Wechsel reagieren zu können, muss eine Stärkung der Kompe-

tenzen sowie des Professionsverständnisses60 gefördert werden. Denn nur wer über ein solches 

verfügt, kann auch sein Rollenverständnis ändern, ohne dabei den Einfluss auf das System zu 

verlieren. 

 

Bedürfnis 3: Unterstützungsgefässe für Sozialarbeitende 

Um sich im System der Sozialhilfe entgegen den Regeln der institutionellen Macht für ihre Klien-

tinnen und Klienten einsetzen zu können, benötigen Sozialarbeitende externe Unterstützungsge-

fässe. Diese sollten in erster Linie dazu beitragen, dass die eigene Arbeit distanziert und reflek-

tiert analysiert werden kann. Weiter müssten sich Sozialarbeitende eine Anlaufstelle wenden kön-

nen, wenn sie ihre Klientinnen und Klienten in nichtsystemkonformem Verhalten unterstützen 

wollen. Dies kann beispielsweise bedeuten, sie entgegen den strukturellen Vorgaben in der Ein-

forderung ihrer Rechte zu bestärken und zu fördern.  

  

                                                
60 vgl. 3.2.2 Das professionelle Tripelmandat 
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Kapitel 5.1.2 – das Wichtigste in Kürze 

Aus den theoretischen Erkenntnissen zum Kapitel 3.2 Sozialarbeitenden innerhalb der büro-

kratischen Struktur können folgende Bedürfnisse herausgearbeitet werden: 1. Sozialarbei-

tende benötigen mehr zeitliche und personelle Ressourcen im Bereich der Sozialdienste, um 

ihren professionellen Auftrag und nicht ausschliesslich den des Systems erfüllen zu können. 

2. Sozialarbeitende benötigen Unterstützung bei ihrer Rollenfindung innerhalb der neuen bü-

rokratischen Strukturen und des aktuellen sozialpolitischen Kontexts. 3. Sozialarbeitende be-

nötigen Gefässe, die sie dabei unterstützen, ihre Arbeit distanziert und reflektiert analysieren 

zu können.  

 

5.1.3 Bedürfnisse aus 3.3 Erwerb von Kapital 

Bedürfnis 1: Unterstützung in der Aneignung von Kapital 

Als Präventionsmassnahme müssten bereits Kinder darin unterstützt werden, sich innerhalb des 

Schul- und Familiensystems genügend Kapital aneignen zu können. Nur so können Ungleichhei-

ten in der Verteilung des kulturellen Kapitals verhindert werden. Die Verteilung des ökonomischen 

Kapitals ist eine Folge des bereits vorhandenen Kulturkapitals und ist stark vom System der Öko-

nomie abhängig. Sozialhilfebeziehende benötigen deshalb in erster Linie Unterstützung im Er-

werb von kulturellem Kapital.  

 

Bedürfnis 2: Unterstützung im Umgang mit der institutionellen Macht 

Da Sozialhilfebeziehende über wenig kulturelles und soziales Kapital verfügen, sind sie auch 

nicht in der Lage, sich gegen Formen von institutioneller Macht zur Wehr zu setzen. Daher ist es 

ein klares Bedürfnis, dass es Unterstützungsorgane gibt, welche diesen Mangel an vorhandenem 

Kapital im besten Fall aufheben oder zumindest verringern.  

 

Bedürfnis 3: Unterstützung in der Aneignung von sozialem Kapital 

Der Erwerb von sozialem Kapital ist gerade für Sozialhilfebeziehende von immenser Wichtigkeit. 

Häufig gehören sie ausschliesslich zur Gruppe der Sozialhilfebeziehenden, was nicht dazu führt, 

dass sie neue Tauschmärkte für ihr Kapital erschliessen könnten, da sie meisten Sozialhilfebe-

ziehende über zu wenig Kapital verfügen. Als Beispiel kann hier die Suche nach einem Arbeits-

platz genannt werden. Wer viel soziales Kapital hat, gehört verschiedenen Gruppen an und hat 

somit mehrere Möglichkeiten, über Beziehungen an eine Stelle zu kommen.  

Wer nur wenigen oder eben nur der Gruppe der Sozialhilfebeziehenden angehört, hat auch we-

niger Möglichkeiten, mittels Beziehungen eine Stelle zu finden.  
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Da das Bedürfnis nach der Loslösung vom System der Sozialhilfe häufig eng mit dem Finden 

einer Erwerbstätigkeit verbunden ist, ist es ein Bedürfnis von Sozialhilfebeziehenden, über aus-

reichend soziales Kapital zu verfügen.  

 

Kapitel 5.1.3 – das Wichtigste in Kürze 

Aus den theoretischen Erkenntnissen aus dem Kapitel 3.3 Erwerb von Kapital können fol-

gende Bedürfnisse herausgearbeitet werden: 1. Der Erwerb von Kapital innerhalb des Fami-

lien- und Schulsystems müsste gefördert werden, da nur so Ungleichheiten vermieden wer-

den können. 2. Sozialhilfebeziehende benötigen Unterstützung im Umgang mit der institutio-

nellen Macht, da sie aufgrund ihres fehlenden Kapitals nicht in der Lage sind, sich aus dem 

System der Sozialhilfe zu lösen oder sich innerhalb dessen für ihre Rechte einzusetzen. 3. 

Sozialhilfebeziehende benötigen Unterstützung im Erwerb von sozialem Kapital, da ihnen die-

ses wichtige Möglichkeiten eröffnet, wie beispielsweise den Zugang zu Arbeitsplätzen. Dies 

kann als Voraussetzung für einen Ausstieg aus dem System der Sozialhilfe gesehen werden. 
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5.2 Bedürfnisse aus der Kontextanalyse 

Die Ausführungen im Kapitel 4 Kontextanalyse machen ersichtlich, welchem grossen Druck das 

System der Sozialhilfe ausgesetzt ist. Die Untersuchung der rechtlichen Situation lässt schluss-

folgern, dass der Rechtsschutz von Sozialhilfebeziehenden ungenügend ist. Die daraus resultie-

renden Bedürfnisse werden in diesem Kapitel dargelegt. 

 

5.2.1 Bedürfnisse aus 4.1 Sozialhilfestatistik und 4.2 Sozialpolitische Situation 

Bedürfnis 1: Umdenken der Sozialpolitik 

Die Analyse der sozialpolitischen Situation führt zur Feststellung, dass die Schaffung von Kon-

trollinstanzen die Probleme nicht löst, sondern die Situation verschlimmert, da der Druck auf das 

System erhöht wird.61 Die aufgezeigte sozialpolitische Situation zeugt von einer Sparpolitik, wel-

che die Lage für alle Beteiligten im System der Sozialhilfe verschärft. Es scheint dringend not-

wendig zu sein, vom Spargedanken wegzukommen und langfristige Lösungen zu fokussieren.  

 

Bedürfnis 2: Umstrukturierung des schweizerischen Sozialsystems62  

Die Sozialhilfestatistiken63 zeigen auf, dass die ursprünglich überbrückende Funktion der Sozial-

hilfe den realen Gegebenheiten nicht mehr entspricht. Die Sozialhilfe muss vermehrt bei Lücken 

im schweizerischen Sozialsystem einspringen. So beispielsweise bei gewissen Krankheiten, die 

eine Arbeitstätigkeit verunmöglichen, jedoch nicht von der IV anerkannt sind. Dies erhöht die 

Kosten im Bereich der Sozialhilfe und führt gleichzeitig zu erhöhtem gesellschaftlichem und poli-

tischem Druck auf die Sozialhilfeorgane, die Sozialarbeitenden und auf die Sozialhilfebeziehen-

den. Eine Umstrukturierung des Sozialsystems der Schweiz wäre notwendig, um diese Umstände 

abzuwenden und alternative Unterstützungsmöglichkeiten zu schaffen. 

 

  

                                                
61 vgl. Kapitel 4.2.7 Tendenz zur Kontrolle 
62 Unter schweizerischem Sozialsystem verstehen die Autorinnen dieser Arbeit das Netz der Sozialen 
Sicherheit im Sozialstaat Schweiz, welches aus staatlichen Sozialversicherungen, kantonalen Sozialtrans-
fers und kommunalen Sozialhilfen besteht. (Kehrli & Knöpfel, 2006, S. 147) 
63 vgl. Kapitel 4.1 Sozialhilfestatistik 
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Bedürfnis 3 : Garantie eines sozialen Existenzminimums 

Durch die Sozialhilfemissbrauchsdebatte64 und diverse Angriffe auf die Sozialhilfe65 werden ge-

wisse Rechte und Leistungen der Sozialhilfe infrage gestellt. So verlangen parlamentarische Vor-

stösse die Reduktion von Sozialhilfeleistungen. Dadurch werden die von der SKOS festgelegten 

Richtwerte unterschritten und das definierte soziale Existenzminimum66 unterwandert. Für die 

Sozialhilfebeziehenden scheint es essentiell, dass ihnen ein soziales Existenzminimum garantiert 

wird. Das notwendig für ein menschenwürdiges Dasein und die soziale Integration von Sozialhil-

febeziehenden ist.  

 

Bedürfnis 4: Eine starke Lobby für Sozialhilfebeziehende 

Sozialhilfebeziehende werden durch die geführten Debatten rund um die Sozialhilfe sowie durch 

die einseitige mediale Berichterstattung stigmatisiert. Wie die Nationalfonds-Studie67 aufzeigt, 

steigern zusätzliche Kontroll- und Disziplinierungsmassnahmen den Druck auf die Sozialhilfebe-

ziehenden und dadurch deren Stigmatisierung. Um diesen Druck abzuwenden und den sozialpo-

litischen Diskurs mitzugestalten ist eine Lobby für Sozialhilfebeziehende, welche sich für deren 

Rechte einsetzt, notwendig. 

 

Bedürfnis 5 : Hoher Schutzbedarf 

Die Sozialhilfestatistiken68 machen die Gruppen sichtbar, welche ein besonders hohes Risiko tra-

gen, von der Sozialhilfe abhängig zu werden. Das erhöhte Sozialhilferisiko betrifft vor allem Al-

leinerziehende, Migrantinnen und Migranten, ungenügend qualifizierte Personen sowie Kinder 

und Jugendliche. Diese können den Ausstieg aus der Sozialhilfe oft nicht ohne fremde Hilfe schaf-

fen. Da es sich um besonders verletzliche Gruppen handelt, weisen diese einen besonders hohen 

Schutzbedarf aus. 

 

Bedürfnis 6: Stärkung der Kompetenzen und des Professionsverständnisses der Sozialarbeiten-

den 

Die Nationalfonds-Studie69 sowie Aussagen im Positionspapier des Berufsverbandes der Sozia-

len Arbeit70 zeigen auf, dass die Sozialarbeitenden den vorhandenen Druck der politischen und 

gesellschaftlichen Erwartungen teilweise an ihre Klientinnen und Klienten weitergeben. Um dem 

entgegenzuwirken, müssen die Kompetenzen der Sozialarbeitenden gestärkt werden, damit 

                                                
64 vgl. Kapitel 4.2.2 Sozialhilfemissbrauchsdebatte 
65 vgl. Kapitel 4.2.3 Angriffe auf die Sozialhilfe 
66 vgl. Definition Soziales Existenzminimum auf S. 45  
67 vgl. Kapitel 4.2.6 Nationalfonds-Studie 
68 vgl. Kapitel 4.1 Sozialhilfestatistik 
69 vgl. Kapitel 4.2.6 Nationalfonds-Studie 
70 vgl. Kapitel 4.2.7 Tendenz zur Kontrolle 
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diese mit genügend Fachwissen und durch klare Argumentation die vorhandenen Ermessens-

spielräume nach berufsethischen Standards nutzen können.  

Ausserdem soll die Stärkung der Kompetenzen und des Professionsverständnisses fördern, dass 

sich Sozialarbeitende gegen die sozialpolitischen und gesellschaftlichen Tendenzen, welche den 

ethischen Standards der Sozialen Arbeit widersprechen, selbstbewusst wehren können. 

 

Kapitel 5.2.1 – das Wichtigste in Kürze 

Bei der Analyse des Kapitel 4.1 Sozialhilfestatistik und des Kapitels 4.2 Sozialpolitische Situ-

ation können folgende Bedürfnisse herausgearbeitet werden: 1. Umdenken der Sozialpolitik 

2. Umstrukturierung des schweizerischen Sozialsystems 3. Garantie eines sozialen Existenz-

minimums für Sozialhilfebeziehende 4. Eine starke Lobby für Sozialhilfebeziehende 5. Hoher 

Schutzbedarf von Sozialhilfebeziehenden 6. Stärkung der Kompetenzen und des Professi-

onsverständnisses der Sozialarbeitenden. 

 

5.2.2 Bedürfnisse aus 4.3 Rechtliche Situation 

Bedürfnis 1: Aufklärung über Rechte  

Die Erfahrungen der UFS zeigen, dass Sozialhilfebeziehende oft nicht über ihre Rechte aufgeklärt 

werden.71 Die Aufklärung über ihre Rechte in Gesprächen mit Sozialarbeitenden wäre jedoch 

grundlegend, damit sich die Sozialhilfebeziehenden über ihre Ansprüche bewusst sind und diese 

wenn nötig einfordern können. 

 

Bedürfnis 2: Besserer Rechtsschutz 

Das Verwaltungsverfahren beinhaltet mehrere Hürden für Sozialhilfebeziehende.72 So ist es 

schwierig, eine Anwältin oder einen Anwalt für die Mandatsübernahme in sozialhilferechtlichen 

Angelegenheiten zu gewinnen, da die unentgeltliche Rechtsvertretung in der Praxis häufig nicht 

gewährt wird. Weil es sich oft um Beschwerden gegen Entscheide handelt, welche die finanzielle 

Lebensgrundlage betreffen, können Sozialhilfebeziehende durch den Entzug der aufschiebenden 

Wirkung in prekäre finanzielle Situationen manövriert werden. Ausserdem wird das Sozialhilfe-

recht von den meisten Rechtsschutzversicherungen ausgeschlossen. Aus diesen Gründen ist ein 

besserer Rechtsschutz für Sozialhilfebeziehende, welcher diese Mängel beseitigt, unabdingbar. 

 

  

                                                
71 vgl. Kapitel 4.3.5 Hürden im Sozialhilferechtsverfahren 
72 vgl. Kapitel 4.3.5 Hürden im Sozialhilferechtsverfahren 
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Bedürfnis 3: Niederschwellige, unabhängige Beratungsstellen, die prozessieren 

Die Kontextanalyse73 zeigt, dass es Fehlentscheide durch Sozialhilfeorgane und Sozialarbei-

tende geben kann und Ermessensspielräume teilweise zu Ungunsten der Betroffenen genutzt 

werden. Demgegenüber ist das Beratungsangebot im sozialhilferechtlichen Bereich minim.74 

Noch enger wird es, wenn es um Rechtsberatungsstellen mit der Möglichkeit zur Mandatsüber-

nahme geht. Nur ganz wenige Stellen können prozessieren. Da der Rechtschutz gegenüber dem 

hohen Schutzbedürfnis von Sozialhilfebeziehenden ungenügend ist, erscheint die Schaffung von 

Beratungsstellen, die bei Bedarf prozessieren können, als ein grosses Bedürfnis von Sozialhilfe-

beziehenden. Dabei ist es wichtig, dass der Zugang zu der Stelle niederschwellig ist, damit diese 

auch genutzt wird. Wie die Analyse der bestehenden Angebote zeigte, ist es von grosser Wich-

tigkeit, dass diese Stellen nicht durch staatliche Interessen behindert werden. Dies soll durch die 

Unabhängigkeit solcher Organisationen gewährleistet werden. Da diese für die Finanzierung auf 

den Staat angewiesen sind, sollte es Regelungen und Gesetze geben, die eine staatliche Sub-

vention ohne operative Einflussnahme ermöglichen. 

 

Bedürfnis 4: Bundesrahmengesetz im Bereich der Sozialhilfe 

Die kantonalen und kommunalen Unterschiede bei der Handhabung und der Höhe der Sozialhil-

feleistungen führen zur Rechtsungleichheit und Rechtsunsicherheit.75 Daher ist es ein Anliegen, 

dass die verschiedenen Systeme der sozialen Sicherung koordiniert werden und die Harmonisie-

rung mit weiteren bedarfsabhängigen Leistungen gewährleistet wird. Gleichzeitig müssten orga-

nisatorische Standards und Verfahrensvorschriften in einem solchen Rahmengesetz vereinheit-

licht werden. Da die obengenannte Schaffung von Rechtsberatungsstellen mit Möglichkeiten zu 

prozessieren eine finanzielle Hürde darstellt, müsste das Rahmengesetz (analog dem IVG)76 die 

Finanzierung solcher Beratungsstellen legitimieren. 

  

                                                
73 vgl. Kapitel 4 Kontextanalyse  
74 vgl. Kapitel 4.4 Bestandsaufnahme der Unterstützungsangebote 
75 vgl. Kapitel 4.3.4 Bundesrahmengesetz 
76 IVG Art. 74 Abs. 1 IVG 
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Kapitel 5.2.2 – das Wichtigste in Kürze 

Aus den Schlussfolgerungen zum Kapitel 3.4 Rechtliche Situation können folgende Bedürf-

nisse herausgearbeitet werden: 1. Aufklärung der Sozialhilfebeziehenden über ihre Rechte 2. 

Besserer Rechtsschutz für Sozialhilfebeziehende 3. Niederschwellige Beratungsstellen, die 

prozessieren 4. Ein Bundesrahmengesetz im Bereich der Sozialhilfe. 

 

Die aufgeführten Bedürfnisse zeigen, dass grosser Handlungsbedarf beim Rechtsschutz von So-

zialhilfebeziehenden, beim sozialhilferechtlichen Verfahren sowie im System der Sozialhilfe vor-

handen ist. Ausserdem zeigen sie auf, dass Sozialhilfebeziehende grossen Unterstützungsbedarf 

aufweisen. Um die Frage „Was benötigen Personen, die Sozialhilfe beziehen, um sich im 

System der Sozialhilfe zur Wehr setzen zu können?“ zu beantworten, werden im folgenden 

Kapitel entsprechende Lösungsansätze ausgeführt. 
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6 Lösungsansätze 

Damit sich Sozialhilfebeziehende besser zur Wehr setzen können, sind zum einen strukturelle 

Veränderungen notwendig und zum anderen müssen die vorhandenen Unterstützungsangebote 

optimiert oder neue Angebote geschaffen werden. Wie diese Veränderungen der Strukturen aus-

sehen sollten und wie Unterstützungsmöglichkeiten hergestellt werden könnten, wird im folgen-

den Kapitel vorgeschlagen. Die Vorschläge werden unterteilt in Veränderungen und Angebote, 

welche im System geschaffen werden können, welche durch die Sozialarbeitenden hergestellt 

werden können und welche die Sozialhilfebeziehenden selber wahrnehmen können. 

 

6.1 Lösungsansätze auf Systemebene 

Unterstützung in der Aneignung von Kapital 

Wie die Ausführungen zeigen, kann davon ausgegangen werden, dass Sozialhilfebeziehende 

über wenig Kapital verfügen.77 Zur Herstellung der Chancengleichheit wäre somit die Unterstüt-

zung der Sozialhilfebeziehenden in der Aneignung von kulturellem, sozialem und ökonomischem 

Kapital notwendig. Denn dadurch, dass ein Individuum über mehr Kapital verfügt, wird einerseits 

die Gefahr der Benachteiligung durch das System reduziert und andererseits die Ressourcen 

sich gegen Entscheide im System der Sozialhilfe zur Wehr zu setzten erhöht. Die möglichen Un-

terstützungsformen zur Aneignung von Kapital sind sehr unterschiedlich. Die Soziale Arbeit ver-

fügt über Angebote, welche dazu beitragen könnten. Die zwei Ansätze mit dem grössten Potential 

zur Förderung der Kapitalaneignung werden hier erläutert.  

Einerseits die sozialpädagogische Familienbegleitung, bei welcher eine Fachperson durch 

aufsuchende Soziale Arbeit Familien in der Bewältigung ihres Alltages unterstützt (Fachverbande 

Sozialpädagogische Familienbegleitung Schweiz, 2014). Durch den Einfluss einer familienexter-

nen Person kann soziales und kulturelles Kapital erschlossen werden. Dies kann insbesondere 

auf Kinder einen förderlichen Einfluss haben, da laut Bourdieu die Aneignung von Kapital und 

somit die Herstellung von Chancengleichheit im frühen Kindesalter wesentlich einfacher gesche-

hen kann als im Erwachsenenalter.  

Andererseits können die Angebote der soziokulturellen Animation (Jugendtreffs, Quartier-

treffs, Freizeitprogramme) einen gewissen Einfluss auf die Aneignung von Kapital haben. Durch 

die Bildung von Netzwerken können unterschiedliche Menschen zur aktiven Gestaltung von Le-

bensräumen zusammengebracht werden. (Hochschule Luzern, 2014) So könnten beispielsweise 

durch generationenübergreifende Projekte Synergien geschaffen und die Erweiterung des kultu-

rellen und sozialen Kapitals unterstützt werden.   

                                                
77 vgl. Kapitel 3.3 Erwerb von Kapital  
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Da diese Methoden einen positiven Einfluss auf den Kapitalerwerb haben, müssten sie vermehrt 

gefördert und auch finanziell unterstützt werden. Des Weiteren wären bildungspolitische Mass-

nahmen erforderlich.  

Einer der Bereiche mit einem sehr hohen Einfluss auf die Herstellung von Chancengleichheit, in 

welchem jedoch ein grosser Handlungsbedarf besteht, ist die Frühförderung. Wie bereits betont, 

sollte die Erweiterung des Kapitals bereits im frühen Kindesalter geschehen, da die Schule laut 

Bourdieu die Ungleichheiten nicht reduziert, sondern im Gegenteil nur noch verfestigt.  

Die Erweiterung des Bezugspersonennetzes führt zu einer Ausdehnung des sozialen Kapitals. 

Ein solches Netz könnte unter anderem dazu beitragen, dass Sozialhilfebeziehende Zugang zu 

Informationen über Angebote erhalten, welche sie dabei unterstützen, sich zur Wehr zu setzen. 

Eine Möglichkeit das Bezugspersonennetz zu erweitern, wären Angebote der familienexternen 

Kinderbetreuung wie Tagesfamilien oder Tagesheime. 

Für die Finanzierung solcher Angebote wäre die Politik in die Verantwortung zu nehmen. Ferner 

könnten politische Massnahmen im Bereich der Raumplanung und Wohnungspolitik zur Vermi-

schung von Bevölkerungsgruppen und zur Herstellung von Chancengleichheit führen. 

 

Umstrukturierung des Sozialsystems der Schweiz 

Um den Druck auf das System der Sozialhilfe zu reduzieren und alternative Unterstützungsmög-

lichkeiten zu schaffen, wäre ein Umdenken in der Sozialpolitik notwendig. Anstelle von kurzfristi-

gen, disziplinierenden Auswegen und Sparmassnahmen sollten langfristige und nachhaltige Lö-

sungen angestrebt werden. Inwiefern eine solche Umstellung realistisch ist, kann im Umfang die-

ser Bachelorthesis nicht diskutiert werden. Die dringendst notwendigen Veränderungen sollen im 

folgenden Abschnitt aufgeführt werden. So wäre die Professionalisierung der Sozialhilfe un-

seres Erachtens erforderlich. Durch die Kenntnisse der Umstände vor Ort macht die Beratung auf 

kommunaler Ebene durchaus Sinn und sollte weiter bestehen. Entscheidungen im System der 

Sozialhilfe erfordern ein breites Fachwissen und fundierte Kenntnisse des Sozialhilferechts. Sol-

che Entscheide, wie beispielsweise Sanktionierungen, sollten von professionellen Behörden be-

schlossen werden.  

Die Finanzierung der Sozialhilfe ist in einigen Kantonen nur über die Gemeindesteuer organisiert, 

in anderen werden die Kosten durch einen Lastenausgleich zwischen Kanton und Gemeinden 

aufgeteilt.78 Um die Sozialhilfequote im eigenen Zuständigkeitsbereich möglichst tief zu halten, 

kann dies zu einem Wettstreit um die unattraktivsten Sozialhilfeleistungen führen. Damit diesem 

Phänomen entgegengewirkt werden kann, sollte die Finanzierung der Sozialhilfe mindestens 

kantonal geregelt werden. Um ein Umdenken im System der Sozialhilfe zu erreichen, wäre das 

Aufzeigen der langfristigen Folgen von Sparübungen im Sozialwesen wichtig. Dabei könnten So-

zialdienste einen Beitrag leisten, indem sie verstärkt Öffentlichkeitsarbeit tätigen. So macht der 

                                                
78 vgl. Kapitel 2.2 Organisation der Sozialhilfe 



   

Seite 96 
 

Sozialdienst Langenthal beispielsweise jährliche Pressekonferenzen, dessen Aussagen von den 

Medien aufgenommen werden. (Andrea Lüthi, pers. Mitteilung, 03. März 2014) Ausserdem sollte 

vermehrt der Kompetenz und dem Fachwissen der Sozialarbeitenden vertraut werden. Der Fokus 

sollte wieder auf der Unterstützung der Sozialhilfebeziehenden liegen, anstatt auf der Kontrolle 

dieser. In diesem Zusammenhang wäre auch die Garantie eines sozialen Existenzminimums79 

anzustreben. Eine Definition dieses Existenzminimums ist in den SKOS Richtlinien festgehalten. 

Dieses soll, im Gegensatz zum absoluten Existenzminimum, welches nur die finanzielle Lebens-

grundlage garantiert, ein menschenwürdiges Dasein und die soziale Integration von Sozialhilfe-

beziehenden ermöglichen. (SKOS, 2013, S. 3-4) 

Weiter könnte eine Umstrukturierung des Sozialsystems der Schweiz zu einer Entlastung der 

Sozialhilfe führen. Das Sozialsystem sollte den neuen sozialen Risiken Rechnung tragen und 

diese absichern. Dafür gäbe es viele Optionen. Als Beispiel sei die Ausgestaltung der familiener-

gänzenden Leistungen genannt. 

 

Verbesserung des Rechtsschutzes für Sozialhilfebeziehende 

Wie aufgezeigt wurde, benötigen Sozialhilfebeziehende einen besonders guten Rechtsschutz. 

Diese Notwendigkeit lässt sich damit begründen, dass ihre finanzielle Lebensgrundlage durch 

Entscheide der Sozialhilfeorgane betroffen ist und die Strukturen der Sozialhilfe eine gewisse 

Konflikthaftigkeit aufweisen. Momentan muss der Rechtsschutz von Sozialhilfebeziehenden als 

ungenügend bezeichnet werden.80 

Die Basis für die Verbesserung des Rechtsschutzes könnte die Schaffung eines Bundesrah-

mengesetzes für die Sozialhilfe81 legen. Aufgrund eines Postulats befasst sich der Bundesrat 

momentan damit, inwiefern ein Rahmengesetz für die Sozialhilfe die Mängel der heutigen Lösung 

beheben könnte. Ein Bundesrahmengesetz könnte zu einer Vereinheitlichung des Vollzugs der 

Sozialhilfe und der Sozialhilfeleistungen führen und somit die Rechtsgleichheit und Rechtssicher-

heit von Sozialhilfebeziehenden gewährleisten. Bei der Schaffung eines entsprechenden Geset-

zes ist es daher bedeutend, dass es nicht von den herrschenden sozialpolitischen Kräften als 

Sparmassnahme missbraucht wird, sondern die Verbesserung der Situation der Sozialhilfebezie-

henden zum Ziel hat. Damit der Rechtsschutz von Sozialhilfebeziehenden gestärkt wird, sollte 

ein solches Gesetz eine einheitliche Vereinbarung des Verfahrensrechts und des Rechtsschutzes 

für Sozialhilfebeziehende beinhalten. Ausserdem sollte das Gesetz die Schaffung von unabhän-

gigen Beratungsstellen begründen und somit deren Finanzierung legitimieren. 

                                                
79 vgl. Kapitel 5.2.1 Bedürfnisse aus Schlussfolgerungen zu der Sozialhilfestatistik und der sozialpolitischen 
Situation 
80 vgl. Kapitel 4.3 Rechtliche Situation 
81 vgl. Kapitel 4.3.4 Bundesrahmengesetz 
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Momentan birgt das sozialhilferechtliche Verwaltungsverfahren nebst den theoretischen Benach-

teiligungen82 mehrere Hürden für Sozialhilfebeziehende83. Diese bestehen unter anderem in der 

strengen Praxis bei der Gewährung der unentgeltlichen Rechtsvertretung, beim häufigen Entzug 

der aufschiebenden Wirkung sowie beim Ausschluss der Sozialhilfe aus Rechtsschutzversiche-

rungen. Zur Verbesserung des Rechtsschutzes von Sozialhilfebeziehenden müssten diese Be-

nachteiligungen im Verwaltungsrechtsverfahren aufgehoben werden. Entsprechend müsste 

die Sozialpolitik Verantwortung übernehmen und der Situation Rechnung tragen. Ausserdem 

müsste sich eine starke Lobby84 für Sozialhilfebeziehende entwickeln, welche sich für solche Vor-

stösse einsetzt.  

 

Schaffung von unabhängigen Fachstellen für Sozialhilfe mit der Möglichkeit der Mandatsüber-

nahme 

Aufgrund der Strukturen des Systems der Sozialhilfe und des dementsprechend hohen Konflikt-

potentials besteht ein hoher Unterstützungsbedarf seitens der Sozialhilfebeziehenden.85 Im Ge-

gensatz dazu ist das Beratungsangebot ungenügend.86 Die Ermittlung der Bedürfnisse hat auf-

gezeigt, dass unabhängige, niederschwellige Fachstellen, welche nicht nur Beratungen durch-

führen, sondern auch Mandatsübernahmen leisten können, nötig wären. Um dem gerecht zu wer-

den, entwickelten die Autorinnen dieser Bachelorthesis ein entsprechendes Ideal-Modell: 

Es sollten kantonal organisierte Fachstellen für Sozialhilfe mit integrierten Rechtsberatungsstel-

len geschaffen werden. Zugang zu dieser Stelle hätten alle, die Fragen und Anliegen im Zusam-

menhang mit der Sozialhilfe haben. In einem ersten Schritt vermitteln, erklären und triagieren 

Sozialarbeitende.  

Wenn Entscheide der Sozialhilfeorgane durch den Entzug der aufschiebenden Wirkung die finan-

zielle Lebensgrundlage von Sozialhilfebeziehenden gefährden, sollten die Fachstellen finanzielle 

Unterstützungsmöglichkeiten haben.  

Die Beratung würde durch den Einbezug von Dolmetschern in mehreren Sprachen angeboten 

werden und kostenlos sein. Damit wäre die Niederschwelligkeit gewährleistet. Die Rechtsbera-

tungsstelle könnte bei sozialhilferechtlichen Fragen Auskunft geben. Zusätzlich sollten die An-

wältinnen und Anwälte der Stelle bei Bedarf juristische Mandate übernehmen können. Die Finan-

zierung der Fachstellen würden analog dem IVG87 durch staatliche Subventionen gewährleistet 

werden.  

                                                
82 vgl. Kapitel 3.1 Die hierarchische Organisationsform 
83 vgl. Kapitel 4.3.5 Hürden im Sozialhilferechtsverfahren 
84 vgl. Kapitel 5.2.1 Bedürfnisse aus Schlussfolgerungen zu der Sozialhilfestatistik und der sozialpolitischen 
Situation 
85 vgl. Kapitel 5.2.1 Bedürfnisse aus Schlussfolgerungen zu der Sozialhilfestatistik und der sozialpolitischen 
Situation 
86 vgl. Kapitel 5.2 Bedürfnisse aus der Kontextanalyse 
87 vgl. Art. 74 Abs. 1 IVG 
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Eine zusätzliche Finanzierung durch Spenden- und Stiftungsgeldern führt zu mehr Unabhängig-

keit der Stellen. Ausserdem könnte die Fachstelle als Anlaufstelle für Sozialarbeitende dienen, 

welche es ihnen ermöglicht, sich mit rechtlichen Fragen und Unsicherheiten über Entscheide der 

Sozialhilfebehörden an sie zu wenden. Dies würde wiederum zur Förderung der Einhaltung der 

professionellen und ethischen Standards des Trippelmandates beitragen. 

 

Ausserdem wäre die Schaffung von kantonalen Ombudsstellen zu allen Bereichen, welche die 

Verwaltungen betreffen (nicht nur die Sozialhilfe), wünschenswert. Diese könnten bei Bedarf er-

gänzend beraten und vermitteln. Eine Zusammenarbeit der Ombudsstellen und der Fachstellen 

für Sozialhilfe wäre notwendig, damit Doppelspurigkeiten vermieden werden und bei Bedarf tria-

giert wird. 

 

6.2 Unterstützungsmöglichkeiten für Sozialarbeitende 

Mehr personelle Ressourcen auf Sozialdiensten  

Die Ausführungen der Ombudspersonen und des Berufsverbandes der Sozialen Arbeit sowie die 

Nationalfonds-Studie zeigen, dass die hohe Arbeitsbelastung auf Sozialdiensten dazu führen 

kann, dass Sozialarbeitende den Druck an die Sozialhilfebeziehenden weitergeben.88 Um dem 

entgegenzuwirken, sollten die personellen Ressourcen auf Sozialdiensten erhöht werden. Dafür 

gäbe es unterschiedliche Lösungsansätze. Eine Möglichkeit wäre die Schaffung von administra-

tiven Stellen zur Entlastung. Eine andere Option wäre die aufgeteilte Fallführung, bei welcher 

Sozialversicherungsexperten die Subsidiarität überprüfen. Ein weiterer Ansatz wäre die Schaf-

fung von mehr Stellenprozenten für Sozialarbeitende. Alle diese Möglichkeiten haben Vor- und 

Nachteile, welche im Rahmen in dieser Bachelorthesis nicht ausgeführt werden können. 

 

Gefässe für Reflexion 

Wie aufgezeigt, ist es wichtig, dass sich Sozialarbeitende der strukturellen Voraussetzungen der 

bürokratischen Struktur, ihrer Machtposition und der Kapitallage ihrer Klientel bewusst sind.89 Um 

die Auseinandersetzung mit diesen Themen zu fördern, wären Gefässe erforderlich, welche diese 

Reflexion ermöglichen. Formen solcher Gefässe können Intervision, Fallbesprechung im Team 

oder Supervision sein. Weiter können auch ausserinstitutionelle Organisationen, so beispiels-

weise politische, eine Plattform sein, um Erfahrungen, Gedanken und Kritik auszutauschen.  

 

  

                                                
88 vgl. Kapitel 4.2 Sozialpolitische Situation 
89 vgl. Kapitel 3 Benachteiligende Faktoren 
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Sensibilisierung in der Ausbildung, fundierte Schulung in Sozialhilferecht 

Im Bereich der Sozialhilfe werden existenzielle Fragen berührt. Entscheide über Rechtsansprü-

che haben konkrete Auswirkungen auf den Alltag der Sozialhilfebeziehenden. Daher ist es be-

deutend, dass Sozialarbeitende und Mitglieder der Sozialhilfeorgane über ein fundiertes Wissen 

über Grund- und Menschenrechte verfügen. So sind Sozialarbeitende auch besser in der Lage, 

die Auswirkungen von Entscheiden der Sozialhilfeorgane auf die Rechte der Sozialhilfebeziehen-

den zu erkennen.  

Da es sich beim Sozialhilferecht um ein komplexes Rechtsgebiet handelt, ist eine gute Schulung 

in diesem Bereich wichtig. Entscheide im Bereich der Sozialhilfe können Eingriffe in die Grund-

rechte von Sozialhilfebeziehenden zur Folge haben, was zu ethischen sowie juristischen Ausei-

nandersetzungen führt. Eine ausführliche Sensibilisierung auf diese ethischen Fragenstellungen 

im Rahmen der Ausbildung der Sozialarbeitenden, jedoch auch der Juristinnen und Juristen, ist 

daher zentral.  

 

6.3 Unterstützung durch die Sozialarbeitenden 

Empowerment der Sozialhilfebeziehenden 

Wie aufgezeigt, benötigen Sozialhilfebeziehende Unterstützung, um ihre Rechte wahrnehmen zu 

können.90 Durch den Empowerment-Ansatz können Sozialarbeitende Sozialhilfebeziehende in 

ihrer Autonomie fördern und diese befähigen, sich im System der Sozialhilfe zur Wehr zu setzen. 

Der Ansatz soll unterstützend wirken, damit sich Sozialhilfebeziehende vom System der Sozial-

hilfe loslösen können. Ausserdem soll er Sozialarbeitende legitimieren, Ressourcen für Klientin-

nen und Klienten zu erschliessen. Ein wichtiger Punkt dabei ist die Aufklärung der Sozialhilfebe-

ziehenden über ihre Rechte. Damit die Sozialarbeitenden diese entsprechend vermitteln können, 

müssen sie sich der Grundrechte und der Rechte der Sozialhilfebeziehenden bewusst sein.91 

 

Trippelmandat 

Die Sozialhilfegesetzgebung lässt Sozialarbeitenden Ermessensspielräume. Um diese angemes-

sen zu nutzen und die Rechtsgleichheit und Rechtssicherheit von Sozialhilfebeziehenden zu ge-

währleisten, ist eine kritische Reflexion notwendig. Das professionelle Tripelmandat92 kann Sozi-

alarbeitende bei dieser Auseinandersetzung unterstützen und ihnen helfen, selbstbestimmt sowie 

nach berufsethischen Standards zu entscheiden und zu handeln.  

 

  

                                                
90 vgl. Kapitel 3 Benachteiligende Faktoren und Kapitel 4 Kontextanalyse  
91 vgl. Kapitel 5.2.1 Bedürfnisse aus Schlussfolgerungen zu der Sozialhilfestatistik und der sozialpolitischen 
Situation 
92 vgl. Kapitel 3.2.4 Schlussfolgerungen  
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Bildung einer Lobby 

Um dem sozialpolitischen und gesellschaftlichen Druck eine Gegenstimme zu geben, ist die Bil-

dung einer starken Lobby93 für Sozialhilfebeziehende notwendig. Da sich Sozialhilfebeziehende 

häufig in belastenden Situationen befinden, sind sie oft nicht in der Lage, sich für ihre Rechte 

einzusetzen und sich zu organisieren.  

Die Stigmatisierung, welche mit dem Sozialhilfebezug einhergeht, ist eine weitere Hürde, weshalb 

sich Sozialhilfebeziehende nicht selber zur Wehr setzen können. Daher ist es nötig, dass sie 

unterstützt werden und sich jemand für sie einsetzt. Aufgrund des professionellen Mandats der 

Sozialarbeitenden wären diese dazu aufgefordert, diese Lobby mitzugestalten. 

 

6.4 Handlungsoptionen der Sozialhilfebeziehenden 

Durch die Strukturen des Systems sowie aufgrund der theoretischen Gegebenheiten sind die 

Handlungsoptionen der Sozialhilfebeziehenden, um sich für ihre Rechte einzusetzen und sich zu 

wehren, beschränkt. Sie können insofern einen Beitrag leisten, indem sie Unterstützung einfor-

dern und diese dann auch entsprechend wahrnehmen. 

 

Kapitel 6 – das Wichtigste in Kürze 

Die Möglichkeiten von Sozialhilfebeziehenden, sich selber für ihre Rechte einzusetzen, sind 

beschränkt. Daher sind sie auf Unterstützung angewiesen. Die Gesellschaft, die Politik sowie 

die Sozialarbeitenden müssen dem Rechnung tragen und entsprechende Unterstützungsan-

gebote schaffen. Um die strukturell bedingte Benachteiligung von Sozialhilfebeziehenden zu 

reduzieren, müssen ausserdem gewisse Veränderungen der Strukturen des Systems der So-

zialhilfe sowie der sozialhilferechtlichen Gesetzgebung vorgenommen werden. 

 

                                                
93 Es gibt bereits vereinzelte Organisationen die sich für die Anliegen der Sozialhilfebeziehenden einsetzen, 
im Raum Bern sind dies beispielsweise die Berner Konferenz für Sozialhilfe, Kindes- und Erwachsenen-
schutz (BKSE), das Forum für kritische Soziale Arbeit (KRISO), die Gruppe für Menschenwürde in der 
Sozialhilfe (GMS), das Komitee der Arbeitslosen und Armutsbetroffenen (KABBA) und die SKOS-Allianz 
(welche sich aus einigen dieser Organisationen zusammensetzt). 
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7 Zusammenfassung und Fazit 

7.1 Zusammenfassende Grafik zur Fragestellung 

  

Abbildung 1. Diese Grafik zeigt die Erkenntnisse dieser Bachelorthesis zusammenfassend auf 

und macht deutlich, dass die benachteiligenden Faktoren überwiegen. Weiter schlägt sie Lö-

sungsansätze, um die Situation von Sozialhilfebeziehenden zu verbessern, vor. 
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7.2 Zusammenfassung und Fazit 

Die vorliegende Bachelorarbeit legt dar, dass viele verschiedene Faktoren die Situation der So-

zialhilfebeziehenden im System der Sozialhilfe beeinflussen. In der Einleitung wurde die Haupt-

fragestellung um die weiterführende Fragestellung, ob eine Benachteiligung der Sozialhilfebe-

ziehenden gegenüber dem System der Sozialhilfe besteht, ergänzt. In der theoretischen Aus-

einandersetzung mit der Macht-Thematik, der bürokratischen Struktur sowie der Kapitaltheorie 

wurde ersichtlich, dass Sozialhilfebeziehende bereits strukturellbedingte Benachteiligungen im 

System der Sozialhilfe erfahren. Diese Benachteiligungen können durch Sozialarbeitende zu ei-

nem grossen Teil nicht reduziert werden. Auch nicht durch Einbezug des Tripelmandates oder 

dem Einsatz des Empowerment-Ansatzes.  

Weiter stellte sich die Frage: Ist es so, dass sich Betroffenen im System der Sozialhilfe nicht 

gegen Benachteiligungen und Fehlentscheid von Behördenseite wehren können? Die Be-

standsaufnahme der sozialpolitischen Situation zeigt auf, welchem enormen Druck Sozialhilfebe-

hörden, Sozialdienste und Sozialarbeitende ausgesetzt sind. Die Analyse der rechtlichen Situa-

tion lässt darauf schliessen, dass der Rechtsschutz von Sozialhilfebeziehenden ungenügend ist. 

Daraus kann geschlussfolgert werden, dass die Betroffenen sich zwar aus formeller Sicht gegen 

Fehlentscheide durch Beschwerden auf dem rechtlichen Weg wehren könnten94, die Umstände, 

ein solches Verfahren auf sich zu nehmen, sowie die Voraussetzungen und Anforderungen wäh-

rend des Verfahrens sind jedoch behindernd und überfordernd. Sozialhilfebeziehende sind daher 

auf Unterstützung angewiesen, um sich gegen die Benachteiligungen zu wehren.  

Als weiteres wurden im Rahmen dieser Bachelorthesis untersucht, welche Faktoren nötig sind, 

damit sich Sozialhilfebeziehende für ihre Rechte einsetzen können, welche unterstützen-

den Angebote es bereits gibt und ob diese genügen oder wie sich diese gestalten sollten. 

Wie die Bestandaufnahme der Unterstützungsangebote zeigt, können diese den ungenügenden 

Rechtsschutz von Sozialhilfebeziehenden nicht ausreichend abdecken und der Benachteiligung 

nicht zufriedenstellend entgegen wirken.  

Dies führt zur Hauptfragestellung „Was benötigen Personen, die Sozialhilfe beziehen, um 

sich im System der Sozialhilfe zur Wehr setzen zu können?“ Auf diese Frage kann zusam-

menfassend geantwortet werden: Damit die beschriebenen Benachteiligungen aufgehoben wer-

den können, sind in erster Linie ein verbesserter Rechtsschutz und strukturelle Veränderungen 

notwendig.  

  

                                                
94 vgl. Kapitel 2.6 Beschwerdeverfahren 
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Um dies umzusetzen sind folgende konkrete Massnahmen notwendig: 

 Ein sozialpolitisches Umdenken 

 Eine Umstrukturierung des Sozialsystems 

 Mehr Lobbyarbeit für Sozialhilfebeziehende 

 Entlastung der Sozialarbeitenden auf den Sozialdiensten 

 Gefässe für Reflexion, Sensibilisierung und Ausbildung von Sozialarbeitenden 

 Massnahmen zur Aneignung von Kapital für die Sozialhilfebeziehenden 

 Eine Verbesserung des Rechtsschutzes von Sozialhilfebeziehenden 

 Die Schaffung von unabhängigen Fachstellen für die Sozialhilfe  

 

Aus diesen Lösungsansätzen entstehen weiterführende Fragestellungen. So stellt sich die 

Frage, wie diese Lösungsvorschläge ausgestaltet und konkret umgesetzt werden können. Die 

vorhandenen Unterstützungsmöglichkeiten (auch diese der Sozialdienste) müssten daraufhin 

eruiert werden, ob sie den Ausstieg aus der Sozialhilfe und die Autonomie der Sozialhilfebezie-

henden effektiv fördern oder ob diese zu neuen Abhängigkeitsverhältnissen führen. Dabei müss-

ten die Auswirkungen solcher Unterstützungsangebote bei der Schaffung von neuen Angeboten 

analysiert werden. Es müsste untersucht werden, ob die vorhandenen Unterstützungsangebote 

tatsächlich zum Erwerb von Kapital innerhalb der Familienstruktur beitragen und ob diese zur 

Herstellung der Chancengleichheit genügen. Die Legitimation für die Schaffung von ergänzenden 

Unterstützungsangeboten ist eine weitere Voraussetzung für die Verbesserung der allgemeinen 

Situation. Ausserdem müssten die Folgen der Rechtsungleichheit, der Rechtsunsicherheit sowie 

des Drucks auf das System der Sozialhilfe aufgezeigt werden. Die Studie über Grund- und Men-

schenrechte95, welche momentan erarbeitet wird, liefert hierzu sicherlich interessante Erkennt-

nisse. Da die Aussagen zur Praxis der Gewährung der unentgeltlichen Rechtspflege sowie Be-

schwerdezahlen96 von subjektiver Art sind, wäre eine statistische Aufarbeitung der Zahlen zur 

Sozialhilfe und zum sozialhilferechtlichen Verfahren (sozialhilferechtliche Beschwerdestatistik, 

Statistik zur Gewährung der unentgeltlichen Rechtspflege) hilfreich und wünschenswert, um die 

vorhandenen Problematiken auch statistisch aufzuzeigen. Um die Position der Sozialarbeitenden 

innerhalb des Systems zu stärken, sollte die Gestaltung der Ausbildung von Sozialarbeitenden 

durchleuchtet werden. Die Ausbildung sollte fördern, dass Sozialarbeitende gestärkt und selbst-

sicher in die Praxis eintreten können und sich die negativen Folgen der hierarchischen und büro-

kratischen Strukturen nicht wie beschrieben auswirken. Ferner stellen sich ausserdem die Fra-

gen, welche Formen von Organisationen es gibt, in denen die institutionelle Macht nicht die be-

schriebenen Auswirkungen hat und wie systemische Änderungen vorgenommen werden können, 

ohne dass das gesamte System zusammenbricht.  

                                                
95 vgl. Kapitel 4.3.1 Grund- und Menschenrechte in der Sozialhilfe 
96 vgl. Kapitel 4.3.3 Beschwerdestatistik 
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7.3 Persönliches Fazit 

Wie in der Einleitung beschrieben, ist es die Zielsetzung dieser Bachelorthesis, Personen die 

Sozialhilfe beziehen zumindest theoretisch die Möglichkeit zu geben, sich gegen Benachteiligun-

gen oder Fehlentscheide zur Wehr setzen zu können. Die Ausführungen zeigen, dass dies von 

diversen Faktoren abhängt und ein grosser Handlungsbedarf besteht. Bereits durch die theoreti-

sche Auseinandersetzung wurde ersichtlich, dass Sozialhilfebeziehende als Individuen mit kom-

plexen und benachteiligenden Strukturen im System der Sozialhilfe konfrontiert sind. Sozialhilfe-

beziehende, die sich gegen Entscheide von Sozialhilfeorganen zur Wehr setzen, könnten sinn-

bildlich mit dem Kampf von David gegen Goliath beschrieben werden. Der Übermacht des Sys-

tems stehen die Sozialhilfebeziehenden mit den beschriebenen Benachteiligungen machtlos ge-

genüber.  

 

Dies lässt uns auf die Position der Sozialarbeitenden zurückkommen. Warum setzen Sozialar-

beitende selbst die Massnahmen um, gegen welche sie aufgrund ethischer und professioneller 

Standards ankämpfen müssten? Die Rolle der Sozialarbeitenden lässt sich insofern verteidigen, 

dass sie den Auswirkungen der Strukturen des Systems sowie massivem Druck ausgesetzt sind 

und diese Faktoren nur bedingt abwehren können. Sie sind abhängig vom System der Sozialhilfe 

und auf die Legitimation der Gesellschaft angewiesen. Doch dies soll die Sozialarbeitenden nicht 

davon entlasten, sich gegen die restriktiven Kräfte, welche auf das System der Sozialhilfe wirken, 

zur Wehr zu setzten und zur Reduktion der Benachteiligung von Sozialhilfebeziehenden beizu-

tragen. Hier sehen wir einen Schwerpunkt, welcher in der Ausbildung von Sozialarbeitenden zu 

kurz kommt. Es wird ein Professionsbild von Sozialarbeitenden gezeichnet, welches sich in der 

Praxis häufig nicht umsetzen lässt. Dies vor allem, weil eine gewisse Lücke zwischen den theo-

retischen und praktischen Möglichkeiten besteht, welche sich den Sozialarbeitenden bieten. Als 

Beispiel hierfür kann die Anzahl der Methoden, welche an der Fachhochschule gelernt werden, 

und die damit verbundene Botschaft, diese einzusetzen, genannt werden. Oftmals kommen Stu-

dienabgängerinnen und Studienabgänger mit ihren „Methodenkoffern“ an einer ersten Arbeits-

stelle an und realisieren dort allmählich, dass von der versprochenen Vielfalt nur noch wenig 

übrigbleibt. Diese und andere Enttäuschungen führen zu hohen Fluktuationsraten von Sozialar-

beitenden in Bereichen wie der Sozialhilfe. Dadurch wird obenstehende Problematik weiter ver-

schärft. Im Zusammenhang mit der Sozialhilfemissbrauchsdebatte und den Angriffen auf die So-

zialhilfe wurden (politische) Vorstösse unternommen und Massnahmen umgesetzt, welche die 

professionellen und ethischen Standards der Sozialen Arbeit angreifen. Dies wirft die Frage nach 

dem politischen Mandat der Sozialen Arbeit auf. 
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Bei der Erarbeitung der Vorschläge wiederstrebte es uns, Sozialhilfebeziehende als Opfer des 

Systems darzustellen und ihnen einzig die Möglichkeit, die Angebote einzufordern und wahrzu-

nehmen, zuzugestehen. Dennoch ist es Realität, dass ein grosser Teil der Sozialhilfebeziehen-

den über schlechte Voraussetzungen verfügt, um sich in unserem bürokratisch organisierten Ge-

sellschaftssystem zu behaupten. In Kombination mit den strukturellen Gegebenheiten und Phä-

nomenen sind sie gewissen Benachteiligungen und Diskriminierungen ausgesetzt, welche sich 

nicht selbständig aufheben können. In der Schweiz besteht zwar ein formal juristisches System, 

welches die Beschwerde gegen Entscheide der Sozialhilfeorgane ermöglicht. Dieses beinhaltet 

jedoch viele Hürden. Viele rechtssuchende Sozialhilfebeziehende verfügen über zu wenige Res-

sourcen und sind darin überfordert, diese zu überwinden. Um nicht nur die Symptome, sondern 

auch die Ursachen zu bekämpfen, wäre in erster Linie eine Änderung der strukturellen Faktoren, 

die zur Benachteiligung von Sozialhilfebeziehenden führen, notwendig. Dies würde wiederum den 

allgemeinen sowie den juristischen und bürokratischen Unterstützungsbedarf reduzieren. Da Än-

derungen des Systems eine gewisse Zeit beanspruchen, beziehungsweise unklar ist, inwiefern 

diese überhaupt stattfinden können, ist der Ausbau der Unterstützungsangebote für Sozialhilfe-

beziehende unbedingt voranzutreiben.  

 

Eine weitere Problematik sehen wir im gesellschaftlichen und medialen Bild von Sozialhilfebezie-

henden. So waren beispielsweise die medialen Auswirkungen vom „Fall Berikon“97 verheerend. 

Als ein Sozialhilfebeziehender sich gegen die Streichung der Sozialhilfe wehrte, wurde er von 

den Medien und gewissen Politikern an den Pranger gestellt. Dies obwohl er vor Gericht zum 

grössten Teil recht erhielt. Dieses Beispiel zeigt, dass ein Umdenken im Bezug auf Sozialhilfebe-

ziehende dringend notwendig ist. Sozialhilfebeziehenden wird unterstellt, dass sie selbst die 

Schuld an ihrer Situation tragen. Dies greift zu kurz und hat zur Folge, dass sich das System aus 

der Verantwortung nimmt anstatt die strukturellen Problematiken wahrzunehmen. 

 

  

                                                
97 mehr dazu Humanrights.ch, 2014 
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7.4 Schlusswort 

Die Erarbeitung dieser Bachelorthesis hat uns mit unseren eigenen Möglichkeiten und Grenzen 

konfrontiert: Können wir als Sozialarbeitende in diesem komplexen und kolossalen System über-

haupt gegen diese strukturellen Benachteiligungen ankommen?  

Als Einzelpersonen können wir die grossen strukturellen Problematiken nicht lösen. Unserer Mei-

nung nach bestehen aber durchaus Möglichkeiten Veränderungen im Kleinen zu leisten. Dies bei 

unserer alltäglichen Arbeit und mittels politischem und gesellschaftlichem Engagement.  

Wir haben während der Erarbeitung dieser Bachelorarbeit eine Informationsveranstaltung über 

die Sozialhilfe und die in dieser Bachelorthesis verarbeiteten Erkenntnisse organisiert. Der Jurist 

Pierre Heusser von der UFS ist als Referent aufgetreten und hat die Anwesenden über die (recht-

lichen) Hürden und Benachteiligungen im System der Sozialhilfe aufgeklärt. Erfreulicherweise 

war die Veranstaltung sehr gut besucht. So sind viele (angehende) Sozialarbeitende auf diese 

Thematik sensibilisiert worden. Wie wir in den Lösungsansätzen beschrieben haben, ist die Sen-

sibilisierung in der Ausbildung für diese Thematik sowie die Bildung einer Lobby für Sozialhilfe-

beziehende notwendig. Diese Veranstaltung war für uns eine erste praktische Umsetzung dieser 

Erkenntnisse und ein kleiner Beitrag zu Veränderungen in diese Richtung. Um mit einem Zitat 

von Konfuzius abzuschliessen: „Auch der weiteste Weg beginnt mit einem ersten Schritt.“ 
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